
mlrsst(:n, wclche von den fremden Truppen im Verlaufe
dcr Kricgsh;rnrllurrlien mehrfach durchzogen wurden.

l)ic ltcgicruns musste einsreifen. Im Ohtobcr L799
sa[[c lischcr im helvetischen Grossen llat: n I)urch die
schrccl<lichcn Folgen des KrieSes ist beinahe die Ilälfte
lrnscrcs Vaterlandes so verwüstet, ilass ohne reselnrässige
LJntcrsLtitzuns der betrolfenen Einwohner ein Teil der-
sclben in dem bevorstehenden §Tinter zu$runde gehen
nrllss. Die erste Sorse der Resierungi muss sein, diese
LJnterstützuns zu treisten. , Ihre Mittel wal'en aber natur-
Sernäss sehr beschränkt und ohne Hilfe derjenigen, die
weniger gelitten hatten und mit wirklicher Hingabe das,
was ihnen noch geblieben war, mit den Notleidenden
teilten, hätte unser Land die Katastrophe kaum über-
stantlun,

l''r'cnrtlc IIccrc in dcr Schwcizl

Schwt: iz.cr r'§U.,lr rlrrrr rrrr trnrl Sclr wcizcrvolk, sollen solche
'/,eiLc rt wiccicrli onr In cn ?

4(;
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Neuordnung des Wehrwesens

A, Allgemeines,

'§7ir haben fcscltctt, wic irrlol[c clcr Besctzun§ unseres
Landes dttrch lranziisisc,lrc 'l'r'1tppg11 clic staatlichen Ver-
hältrrissc vott (irttnrl arrI gciinclcrI worden waren, Es war
naltclic{cnd, <lass Init cler Schallung eines Einheitsstaates
artch cinc cinheil.liche OrCnun§ des §Tehrwesens erstrebt
wurde. Dabei weren natur§emäss die Notla§e des Landes
und die Abhangigkeit von Frankreich in hohem Masse hin-
derlich; denn diese Macht wollte die '§Tehrkrait der
Schweiz in erster Linie für ihre eigenenZweckebenitzen.

So sah sich die helvetische Re§ierun§ zwei Aulgaben

SeSenüber, deren Lösun§ iede für sich die §rössten
Schwieri§keiten bieten musste, Einerseits sollte man den
Dienst Itir eine lre,mde Macht - 

dazu im eigenen Lande -leisten und andrerseits doch auch das schweizerische
'§U'clrrwcscn nctt ctrtltrcn; denn das hatten die EreiSnisse
clerrtliclr {czcigt, class oltnc cinc richti{ orfanisierte und
aus{cbilclctc Wchr:rnaclrI von cincr Ncrrtralitälspolitik
keine Rede sein konnte und zudem durlte diese §7ehr-
macht nur der eigenen ReSierun§ zur Veriügun§ stehen,

Man muss sich diese Verhältnisse ver§e§enwärti§en, um
ein serechtes Urteil fäIlen zu können.

Es ist auch folgendes nicht ausser acht zu lassen, Die
grosse Umwälzun§ war, obschon weite Kreise die Notwen-
digkeit einer Erneuerung eingesehen hatten, doch eiSent-
lich nicht aus den breiten Volksschichten hervor§ewach-
sen, sondern durch eine lremde Macht herbeigeführt wor-
den, und die Anerkennung der neuen Verhältnisse wurde
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Gesetz vom 4, Septermber 1798 verwirklicht, Die bestand
aus 1000 Mann Infanterie, 400 Husaren und 100 Artille-
risten, Dazr hatte der Kanton L,äman noch 400 Mann
auf eisene Kosten aulgestellt. Die Truppe wurde aus

Freiwilligen §ebildet und hatte mehr polizeilichen Cha-
rakter, Sie sor§te Iür « Ruhe und Sicherheit » im Innern
des Landes und sollte den Einwohnern Schutz §e§en Aus-
schreitun§en der französischen Besatzunsstruppen §ewäh-
ren, Sie hat aber im Geiecht bei Frauenfeld am 25, Mai
1799 unter General Oudinot drrrch ihre tapfere Haltun§

- sic wurdc bcinahe arrlgtrricbcn - bcwiesen, dass sie

auch als Ce ft:chlslntppr, schr {rrI ve rwcndbar war,
Nr,lrlrr rlit:st:r slclrcnilcrr 'l'ruppc sollte auch eine Miliz

{t,.st:lurll'r'rr wclrlcrr. I)as Scschah im Gesetz vom 13.De-
zcrrrbcr 1798 über die Or§anisation der helvetischen Miliz
(scdentäre Miliz), f)abei wurde der erste Versuch ge-

maclrt, in das Wehrwesen einen einheitlichen Zu§ za br'rr,-

Een, Bei dem ManSel finanzieller Mittel, dem Fehlen

ie§lichen Krie§sbedarfs - naeh Ausräurnen der Zeu§-
häuser und der teilweisen Entwa{fnun§ der Bevölkerun§
durch dl,e Franzosen waren 'im §anzen Lande noch 19 000

brauchbare Flinten vorhanden - mus5fs die Schaffung
einer dem Zweck der Landesverteidigung §enügenden
Milizlrrnec auI grosse Schwieri§keiten stossen, Iü(/enn

rrrrclr rlic prlklischc Dtrrch[iihrun§ dieses §TehrSesetzes
irrLrlgt' rlt r l,rrt-z.r,,r l)aucr rlcr lrclvctischen Republik nicht
rrrii{liclr wiu, so biklc[c cs cloch fiir clic Iintwicklung unse-
res 'W'clrrwcsc'ns cinc wertvolle Grundla§e; denn das

Gesetz enthält eine Reihe von Vorschrilten iür Organisa-
tion und Ausbildun§, die modern anrrnuten,

Die nach der Helvetik eintretende rückläufige poli-
tische Bewe§un§ machte sich natur§emäss auf militäri-
schem Gebiet hernrrnend bemerkbar, aber die Grund-

fledanken iür eine Vereinheitlichun§ des Wehrwesens
waren durch die Regierun§ in die Oeffentlichkeit gebracht
uncl dort vertreten worden. spätere Generationen konnten
sich darauf berufen.

8T

durch lrernde Truppen mit brutaler Gewalt erzwunsen.
Man muss bedenken, dass im Volke die UeberliefeÄng
vieler Generationen nicht in wenig sflochen ,u^ y"i
sclrwinden gebracht werden konnte, Zud,em hatte es rnit
der neuen Freiheit nicht die besten Eriahrungen semacht.

§(/ie schwierig mochte es da seinn unter diesen Um-
ständen Neuerunsen einzutühren, Das musste sich beson-
ders auf dem Gebiete des §7'ehrwesens auswirken; denn
wohl kein Teil des staatlichen Lebens ist mit clem Votrks_
ganzen so verwachsen wie die §/ehrmachtn welche die
kräftissten Ele,mente der Bevölkeruns zum Dienste ftir das
Vaterland heranz|eht, Es war auch keine Grundlage vor-
handen, auf welcher man aufbauen konnte; denn das Mili_
tärwesen der bisherisen Kantone konnte kaum eine solche
bilden, Es musste demnach etwas Neues gescha{fen wer_
den, Man muss anerkennen, dass das helvetische üirek,
torium trotz alTer Schwieriskeiten dieser Aufgabe nach
Möglichkeit serecht zu werden versuchte.

Durch das Gesetz vom 10, Mai t79g wurde zunächst
die helvetische Leibwache von 390 Mann errichtet. Dann
versuchte die ResierunS bei den im Juni besonnenen Ver_
handlunSen mit Frankreich über die Erneueruns cler Ver_
träSe von 1516 und t\2t dwch das Angebot einer bewaff_
neten Neutralität etwas freiere Hand zLt bekornmen,'Weniger 

n unabhänsi§ , mutet der Vorschlag &fl, ein
stehendes Heer zu errichten, wenn Frankreich iahrlicir pro
Mann 1000 Frankenbezahle, Dieses rehnte begreifiicher-
weise ab und zwans das Direktorium, vor allern tür eine
Verstärkung der Besatzunsstruppen besor6it zu sein. Diese
sollten 18 000 Mann betrasen, eingeteilt in 6 Auxiliar_
Halbbrigaden. Trotz aller Zwangsmassregeln konnte diese
Zahl nie erreicht werden. Nach der ersten Schlacht bei
Zürich anfangs Juni traten sie rund 4000 Mann stark zur
Armee Massenas über und wurden als französische Trup_
pen eingeteilt.

Der Gedanke einer stehenden Truppe wurde mit der
Aufstellung der bekannten hervetischen Legion durch das
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So wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder einse-
Iührt, die vom 20.-45. Jahre dauerte, Die Heeresklassen
waren Auszugi und Reserve, dazu kamen Freiwillige vom
t8.-20. Alterslahr. Das sanze Gebiet der Republik war
ohne Rücksicht auf die Kantonssrenzen in 8 Militar-
departemente einseteilt mit ie 8 Quartieren, von denen
iedes 1000 Mann zum Auszus und 2O0O ntr Reserve zu
stellen hatte. Das Direktorium wählte als Zentralbehörde
das Kriessministerium, Dieses ernannte für jedes Departe-
ment einen Generalinspektor, dem die Orsanisation, der
Unterricht und die Führuns der Truppen desselben anver-
traut war, Die Quartiere standen unter einem Komman-
danten, der den Rans eines Bataillonschels hatte. Die
Mängel dieses Gesetzes treten ohne weiteres zu Tase; es
fehlten Bestimmunsen über den Oberbefehl im Kriese,
die Bildung höherer Verbände und die Spezialwaffen. An-
derseits linden wir in der neuen Einteilung des Landes
und der Festsetzun§ der Verantworttichkeit der Führer
Iür die Ausbildung der ihnen unterstellten Truppen Grund-
sätze aussesprochen, die einen grossen Fortschritt bedeu-
teten und Sute Ersebnisse erwarten liessen, wenn sie rich-
ti§ zur Durchlühruns selansten. Davon konnte leider aus
Man§el an Zeit keine Rede sein,

Schon im April 1799 sah sich das Direktorium senötist,
Truppen aulzustellen, Es Selang aber mit aller Mühe nicht,
mehr als etwas über 10 000 Mann zusammenzubrinsen, Sie
wurden den verschiedenen französischen Division en zu-
§eteilt und zeichneten sich in mehreren Kämpfen aus, aber
bis im Juni war diese « Armee , durch Verluste und
Desertion aufgelöst, Herzog (von Effingen) berichtete an
das Direlitoriuml n Die helvetische Armee war nicht ein-
mal so giut orsanisiert wie ein Landsturm, » Zu den äus-
sern Schwierigkeiten bei der Durchführuns des §[ehr-
piesetzes trat der innere '§Tiderstand der Bevölk erung,
welche darin nur ein Mittel sah, die Wehrlähigen den
Franzosen auszuliefern,

Erwähnenswert sind die Bestrebun§en zur Vereinheit-
lichuns des Unterrichts. Am 23. Oktober 1799 wurde be-

schlossen, Iür die Olliziere und Unterolliziete des Aus-

zu§es in Bern eine Militärschule unter dem Befehl des

Generalinspektors Weber Iür 600 Mann abzuhalten. Diese
o Zentralschule, sollte jeweiler. 2 Monate dauern.

In der Mediationszeit, welche an Stelle des Einheits-
staates den Staatenbund brachte, wurden allerdin§s die

kantonalen Kontin§ente wieder eingelührt, aber an der
Notwendigkeit einer möglichst eirrhcitlichcn Ausbildung
der Armee wurdc fcstfchaltcn. I)its kanr in dem Entwurf
zu cincrn u Allgcrrrcirrcn Mililrirrcnlcrlrctrt " fiir den schwei-

zcrisclte tt Ilttrttlcsvcrcin votlt 22. Juni 1804 zurn Ausdruck'
Er salr cine 'I'ruppcutnacht von 15 203 Mann vor, ein§eteilt
in 7 Le§ionen, kam aber nicht zur Ausführun$, Auf den

Rat Napoleons \!'ar der Gedanke an eine stehenCe Armee
aufgegeben worden. Er hatte nämlich den schweizerischen
Gesandten §eäussertl « Eine Soldtruppe zetstörl die

Lebenskralt einer Nation; sie würde euch der Hillsquellen
berauben, die ihr im Notlall in der Tapierkeit eurer Bür-

§er finden könnt, ,
,dm 5, Juni 1807 wurde das n Allgemeine Militärregle-

ment der eidgenössischen Kontin§entstruppen , beschlos-
scn. In clcr Ilinleittrng wird der Grundsatz aufgestellt:
* I )ic lli ltl tr rr{ rlt:r r:irlflcrriissischcn l(ontinScnt-Korps rnuss

so lrt':i, lt;ril't'rr scin, tl;rss tlic Na<:hlc,ilc, wclchc mit einem
jr,rlt,n Mililrir Iiiirlcrrr Iiv-Sysl-crrr vcrbrrntlcn sind, so viel
wic rnö{liclr bchobcn oc[cr wenigstens vcrmindert werden;
daher alles, was auf die Organisation, Oberkommando,
§flaffenübungen, Disziplin, Dienst, Bewallnung und Ver-
pile§un§ der verschiedenen Kantonskontin§ente Bezu§
hat, nach einem völlig gleichlörmigen Fusse ein§erichtet
werden soll. ,

"Die Zentral-Militär-Behörden, bestanden aus dem
« Generalstab ,, nämlich dem von der Ta§satzun§ er-
nannten General, einem Oberst-Quartiermeister, einem
Oberst-Kriesskommissär, einem Oberst-Inspektor der eid-
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§enössischen Artillerie und einer " möslichst beschränkten
Anzahl » eidsenössischer Obersten,

Die Bataillone hatten einen Stab (16 Mann) und 5 Kom-
paginien zu l0O Mann. Grössere Verbände, Brigaden und
l)ivisionen sollten gebildet werden, wenn es die oberste
Bunclcsbehörde Iür gut findet, Orsanisation, Bewallnung
r-rrrcl Ausrüstuns waren den Kantonen überlassen, eben-
Ialls der Unterricht, er soll aber ,. in allen Kantonen
fllcichförrnis und so vollständig als möglich sein,. Als
Grundlase war das französisch e Exerzierreslement von
1791 vorseschrieben.

Es wurde auch ein " Feldinsenieurkorps , errichtet, das
die 'I'a$satzans über die " topographische Kenntnis aller
militärischen Situationen der Eanzen Schweiz, der wich-
ti{stcn Grenzpässe, Deiilees usw, orientieren sollte ,r.

Arri dem §Tiener Kon6iress im Jahre 1815 haben die
(]rossnrächte die Neutralität der Schweiz anerkannt in der
bcslirnrnten Erwartunsn dass dieser Staat in der Lase sei,
sic rnit eigener Kra{t aulrecht zs erhalten und stets 50000
« [trcrriers >> zttr Verlügung haben welche « dis Grenzen
schü[zen werden, und dass das Sanze Volk ihnen zur Seite
stclre in dem !(/illen, die Grenzen des Landes und die
Neutralität nicht verletzen zt lassen r. Die Fähigkeit zu
einer krältigen Selbstverteidisuns ist demnach als eine
Vorbedinsuns für die Anerkennuns der Neutralität be-
trachtet worden, Es ist wichti§, immer wieder auf die
'l'at.sache hinzuweisen und sich daran zt erinnern, was wir
unserrr Lande schuldig sind,

l)ie Erlahrunsen während den GrenzbesetzunSen von
IU09, 1813 und 1815 hatten gezeigt, wie unsenügend die
Ar,rnee noch war, Mit anerkennenswerter Raschheit und
Grüncllichkeit ging die von der Tassatzung mit der Schaf-
fung eines neuen §?'ehrsesetzes beaultraste Kommission
an die Arbeit, Sie bestand aus den erfahrensten militäri-
schcn Führern und war in der Lase, der Oberbehörde ihre
Vorschläge so bald einzureichen, dass schon am2A, Ausust

L817 die Ta§satzun§ das « Militärre§lement für die schwei-
zerische Eidgenossenschaft, beschliessen konnte.

Erfreulicherweise beschäftiSte rnan sich mit diesen
Bestrebun§ en zLtr Hebun§ der §(/ehrkraft in weiten Krei-
sen, Die schweren Jahre politischer und militärischer
Ohnmacht und Schmach waren nicht spurlos an unserem
Volke vorüber§e§an§en, man war sich bewusst, dass die
neu §ewonnene Unabhängigkeit auch die Pflicht auI-
erle§te, derselben würdig zu sein und den W'illen zur
Tat werden zu lassen, in neinträchtigem Zasammen'
wirken für eine Semeinsarnc Arrfgabe, von der das Fort-
bestehen des Staates abhin{; Iür clie Landesvcrteidi§ung ,,
einzustchcn.

o Die einleitenden allgemeinen Bestimmun§en », sa[it
Martin, <<atmen tiele vaterländische Gesinnung und deuten
aui grundle§ende Neuerun§en hin, Das System, das ein-
fach bleiben will, sucht die Quellen seiner Kraft in der
Liebe zar Heima| in der Einigkeit der verschiedenen Teile
der Eidgenossenschaft und im Entschluss, sich in Friedens-
zeit einer ernstha{ten Krie§svorbereitun§ zu anlerzTehen
und im Falle der Gelahr das Vaterland, koste es' was es

wolle, zu verteidigen. Seinem Lande Kriegsdienst zu lei-
sten, ist ererbte Pflicht jedes waffenfähigen Schweizers, ,

Die innerpolitische La§e brachte es mit sich, dass an

dern Kontin6lentsystern der Kantone fest§ehalten wurde;
im Krie§sfall aber konnte diese kantonale Armee in eid-

§enössische Truppenkörper und Heereseinheiten eingeteilt
werden, '§üenn man sich in den lrühern Wehrgesetzen mit
der Aufstellun§ des Grundsatzes möglichster Einheit in
Or§anisation und Unterricht begnügt hatte und die Kan-
tone in Berücksichti§un§ desselben lrei waren, wurde in
dem neuen Gesetz in der « Militäraulsichtsbehö1ds » nun

ein Or§an §eschaflen, das zuhanden der Ta§satzun§ die
Aufsicht über die Ausbildung und Ausrüstun§ der kanto-
nalen Kontin§ente ausübte und un§enü§end ausgebildete
Einheiten zurückweisen konnte.

I
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viel die Armee noch zu lernen hatte, um eine einiger-
massen §enügende Krie§stüchtigkeit zu erhalten, Es war
aber wichtig, dass so die grossen MänSel erkannt wurden;
man verlügte über eine Anzahl Offiziere, die auf Grund
ihrer Erfahrun§en mit der Kritik nicht zurückhielten und
nach Kräften die bessere Atrsbildung, besonders der
Kadersn förderten. So u bekundete sich allerorts ein neuer
Geist der Arbeit und des §iletteilers »,

Es war klar, dass diese ernsthalte Tätigkeit der Armee
auch auf das Volksganze ihre se{cnsrciche !üirkung aus-

übte. Der §flille zur '§flehrhaftiglteit und clie gemeinsame

vaterländische Gesir-rntrnS wurclen gefördert, wobei die
politischen Behörclen dcn rnilitärischen F'ührern verständ-
nisvoll zur Seite standen und sie in ihrer grossen Arbeit
nach Mögiichkeit unterstützten.

Das Militärre§lement von 1817 brachte auch zum ersten
Mal genaue Vorschriften für die Sappeufe, Pontoniere und
den Train.

Ein weiterer Fortschritt ist zu erwähnen, indem dem
General im Mobilmachungsfall grosse Befu§nisse ein§e-
räumt wurden. Die Bestimmun§ derselben in einem \ilehr-
{esetz iür die Milizarmee einer Demokratie war keine so

einlache Sache, wie sie auf den ersten Blick zu sein
scheint und wie sie für uns heutzuta$e ohne weiteres klar
ist, Es muss anerkannt werden, wie sachgemäss und weit-
blickend diese wichti§e Frage in clem Gesetz von 1817 §e-
löst worden ist, Die BundesreSierunS erteilt dem Ober-
befehlshaber lediglich ihre Instrulction über den Endzweck
der Truppenaufstellun§, im übrigen hat er lreie Hand, wie
er diesen Endzweck erreichen will, Er teilt nach seinem
Gutiinden die Armee in Brigaden und Divisionen ein, be-
stim,mt die Stärke derselben und ernennt die Kommandan-
ten dieser srössern Verbände, Un{ahige Olliziere kann er
entlassen.

Es war an§ezei§t, dieses Militärre§lement von 1817

etwas eingehender zu besprechen, da es die Grundlage
für die weitere Entwicklung unserer Armee bildete und
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Besonders wirksam war die Tätigkeit dieser Behörde,
als die Kantone bis zum Jahre 1820 ihre Militärsesetze mit
dem neuen eidgenössischen « Militärreslement » in Ueber-
einstimmuns brinsen mussten, Auch die Inspektionen der
kantonalen Kontinsente durch die Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde zeitigten sute Erfolge, indem sich die mei-
sten Kantone in erlreulichem §Tetteifer bemühten, ihren
Pflichten nachzukommen und diejenigen, die sich nur
schwer in die neuen Verhältnisse finden konnten, schliess-
lich ihren §/iderstand auigaben, Auszus und Reserve
waren bis 1829 neu orsanisiert,

Im ferneren sorste die Militäraufsichtsbehörde für An-
schallung des nötiSen Kriegsmaterials, und auch in den
kantonalen Zeushäusern mehrte sich der Bestand des-
selben,

Besondere Schwierigkeiten bot der srosse Unterschied
in der Ausbildung der KontinSentstruppen, Neben Kan-
tonen, die Rekrutenschulen von 40-50 TaSen aufwiesen,
liessen andere nur an Sonntagen üben. Zwei neue Ein-
richtunsen sollten diese Mängel nach Möglichkeit besei-
tigen. u Zur Erteiluns desjeni{en Unterrichtes, der in den
Kantonen nur teilweise oder mit Schwierigkeiten stattfin-
den könnte ,, wurde eine praktische Anstalt, die Zenftal-
schule, in Thun eingerichtet und am 1, Ausust 18tr9 mit
47 Ollizieren und 158 Unterollizieren aus tr9 Kantonen er-
öffnet, Die Dauer derselben betru§ 8 Wochen, Es wurde
theoretisch und praktisch in der Feldbefestisun§, im Ar-
tilleriedienst und in der Inlanterietaktik unterrichtet, 1820
beSannen Uebungsreisen im Gelände.

Ferner sollten in sosenannten « Uebunssla$ern » unter
Aufsicht der Militäraufsichtsbehörcle Uebrrnsen im höhern
Verband unter Zuziehuns der Spezialwalfen stattfinden.
Der Anlang war allerdinss bescheiden, indem nur 3000
Mann dazu einberu{en werden durften und die Dauer aul
8 Tase beschränkt blieb, Der erste dieser « Truppen-
zusammenzü€e » wurde im Jahre 1820 abgehalten, sie soll-
ten alle 2 Jahre stattfinden, Diese Uebungen zeigten, vrie-
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/('iAl, nrit wclclrcr. liinsicht und Tatkraft die Führer unse_
rr.:. V.lIr':; tlit. Nc.ordnuns des Wehrwesens durchlührten
Ir,lz ;ril,.r' St:lrwierigkeiten, die nach den Jahren der Er-
rri.rlr irrrrrA rrrrd cler Einbusse an ethischen und materiellen
V(/r'r l,'rr wirklich nicht grösser sein konnten, als sie waren.
I)i.st.s Vcrlrauen in die Lebenskraft unseres Volkes soll
,rrrtrlr rrus zum Vorbild dienen,

ln 15 Jahren ruhiger Entwickluns konnte die Armee
irrrrcrlich erstarken, Das war nöti§; denn während der
politischen Kämpfe der Resenerationszeit hatte sie eine
schwierise Au{gabe zu erlillen Es kam in verschiedenen
l(irntonen zu Unruhen, welche die Tagsatzung zum AuI-
riebot von Truppen veranlassten, Durch das mustergültige
Vcllraltcn dcrselben wurde die Ruhe bald wieder her-
qcs tt'll l.

l)ic Nr.rrortl rrrrrril tlcs \)U'c:lrr-wesens inr Sinne der Verein-
lrt'illiclrrrrrg lrrr llc ilrrc grrlcn Iiriit:lrlc fctra{cn. §[enn z. B,'/.är.lr"r, llt'r.rrcr., l,'r't:ilrru'(er', (lr.atrbiintlrrer, IJnrer, Zuser
rrrrrl lil. (i;rllr.r.Ir.'i tlcr. l]t.sclzurr{ vorr ßascl rrrrd in Schwyz
,,( )r'tlrrrrrrß rrrrt lrt'rr krrrrrtcrr., .hrrc rlass ci, cintiger Schuss
Iit'1, so [r,'wir^s rl;rs, wic rlic IJcbcrzcugun( schon in weite
lr.reisc fetl run{crr war, dass das Schweizervolk, trotz aller
IJrr[crschicclc, irn Grunde eine Einheit bilde, und dass die
Arnrce nicht umsonst gewesen war, Die verschiedenen
Kontinsente und ihre Truppenkommandanten, sou,ie die
§Taffengattunsen lernten sich so auch besser kennen,

Aber die Armee bewahrte uns nicht nur im Innern vor
lllztr strrrkcn Erschütterungcn, die den Bestand des Staats-
wcsclrs fcliilrrrlcrr rrrrrsslcn, son«lcrn sic war arrch dic beste
Stii tz.' rlcl llrrrrtl,.srt'fir:rrrrr[, :rls dic Ircrrrrlcn Müchte glaub-
lcrr, siclr rrril rrrrs hcsorr,llrs [rcsclrii It_i{cn zrr müssen, und
vt'r..;rrt lrlcrr, :;illr t'irrzrrrrrisr.lrt'rr. Wcssen ruan sich zu. ver-
s.lr,,rr lrrrll,, zr.ifl. tlir. l,.r-lilii rrrng clcs Generals Sebastiani
;rrrr l'l. .lrrrri llJ.lO vor rlt:r' französischen Kalnmer, « dass
siclr irrr l'';rllt.irrr.s l(r'iclics luit Deutschland Frankreich
{('zwunli(.n s.lr,, rlit' Schwciz ztr besetzen, um sich zur

Deckun§ seiner Grenzea der Rhein- und Donaulinie zube-
mächti§en ».

Besonders bedrohlich wurde die LaSe unseres Landes,

als politische FlüchtlinSe der Nachbarstaaten bei :uns Zt-
flucht suchten" Von der Armee hin§ es ab, wie weit die

Gefahr fremder Einmischun§ beschworen werden konnte,
Sie « hatte sich als die wertvollste Schöpfun§ des Staaten-
bundes von 1815 offenbart, als eine wahrhait nationale
Einrichtung, die §ute Früchte tru§. »

Es la§ nahe, dass die verantwortlichen politischen und
militärischen Führer die rnit dcrn Militärre§lement von
1817 gemachten Erlahrun[cn Iür die §üeiterentwicklung
des §ilehrwesens zu verwerten und die klar erkannten
Mangel zu beseiti§en trachteten, So wurde im Jahre 1831

der Entwurf. zu einer Revision des bestehenden §(/ehr-

§esetzes ausgearbeitet, und es waren einzelne Kantone,
die neue Forderun§en aufstellten. So verlangte St, Gallen,
unterstützt von Solothurnn Graubünden, Appenzell, Thur-
§au und Genf die « Vereinlachun§ und Vereinheitlichun§
der Bekleidun§, die Neuregelun§ der Soldansätze und den
Antrraui von Krie§smaterial ,, Genf beantragte dazu ,, die
Einführung einer einzi§en Fahne und einer einzigen Ko-
karde in den eid§enössischen Farben und die Gründung
einer §(/affenfabrik ». 1832 beschloss die Ta§satzun§ die
Revision des Bundesvertra§es von 1815 und wollte so auch
auf politischem Gebiete etwas Neues schalfen, Beachtens-
wert sind die Vorschläge des Genfer Professors Rossi,
welche die Armee betreffen. Einer der zn wählenden Iünf
Bundesräte sollte Chei des Militärdepartementes werden.
Die Tagsatzun§ hatte thre Beschlüsse nicht mehr auf
Grund der « Instruktionen » zu fassen, welche die Kantone
ihren Abgeordneten mitgaben, sondern nach dem freien
Ermessen derselben,

Nicht nur die Schweizer, sondern auch die Fremden,
die im Lande ansässi§ waren, unterstanden der all§emei-
nen Wehrpflicht, Der Bund übernahm die Organisation,
den Unterricht, die Errichtung n bleibender Militär-
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schulen ,r, dl.e Instruktion der Kaders und die erste Aus-
bildung der Rekruten, die Uebunsslaser und die Aufsicht
über das Kriessmaterial. Die Kantone besorsten die Aus-
rüstungi und verfügten über ihre Kontinsente, welche aber
unter der eidgenössischen Fahne dienten und die eidge_
nössische Kokarde trusen.

Aber die Zeit zu solchen weitgreifenden Neuerunsen
war noch nicht gekomrnen. Bundesvertras und §7ehr_
§esetz scheiterten an dem §Tiderstand der Ge6iner. Schon
1834 besann aber die Tassatzung wieder über das Militar_
re§lement za verhandeln, und im Ausust leste die Militär-
aulsichtsbehörde einen neuen Entwurf vor. In zwei nKon-
tin§enten " sollten 67 000 Mann aufgestellt werden; zud.em
war vorgesehen, aus den jünssten Jahrsänsen der Land_
wehr eine o Reserve " zu bild.en, so dass die Armee auf
100 000 Mann Eiekommen wäre, Das letztere wurde aber
von der TaSsatzuns abgelehnt und den Kantonen über_
lassen, die Landwehr aufzustellen, Dafür sollten die
Rechte der BundesresierunS erweitert werden, « se$en
Kantone, die ihre militärischen pflichten versäumten, ein-
zuschreiten». Die Militäraufsichtsbeh<irde sollte durch
einen eidgienössischen Kriessrat erse.tzt werden _ beste_
hend aus dem Präsidenten der Tagsatzung und vier Ober_
sten ._ dem ein " Direktor des Kriesswesens » mit einem
« Kriegssekretariat , als stäncliges Organ zur Seite stand,
Die Infanterie, die Scharfschützen, die Kavallerie und die
Artillerie erhielten « Oberinspektoren r, der Dienst .des
Generalstabes und der Genie stand unter dem o Oberst_
quartiermeister >>, ferner war ein o Oberstkriegskommis_
sär » vorHesehen,

Die Kanton.e sollten Iür den Unterricht der Mann_
schaltcn trnd Trupp enolliziere vor der Einstellung in die
« Kontin$ente » 56u7is iür die Ausbildu,g der Landwehr
besorgt sein. I)er Bund übernahm neben der Heranbildun§
eidgenössischer und kantonaler Instruktoren in ,"ir"i
Lehranstalten den unterricht der stabsoffiziere und in der
höheren Truppenführun§, Dazu kamen Felddienstübungen
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für Olfiziere und Unterolfiziere und alle drei Jahre ein

Truppenzusamtnenzu§,
Dt"h auch dieser Entwurf kam nicht zur Auslührung'

Die Mehrheit der Kantone konnte sich nicht entschlies-

sen, ihm beizustimmen, Den einen §in§ die Vereinheit-

lichun§ zt wdrl - so beantra$te Neuenburg die Beseiti-

gung der eid§enössischen Lehranstalten, anderseits

,rotit" St, Gallen den §anzen Unterricht und die Spezial-

wa{fen dem Bunde übertraSen. Mit ltecht u beklagte sich

daher der Berichterstatter der vorbcratenden Kom-

mission bitter äber clas triturife Sch;ruspiel, das die

Unlähigkeit cler schweizerischen Stäinde, sich über eine so

weittragende Fra§e zu einigen, darbot ',
Es bedurfte der Bedrohun§ der Schweiz durch Frank-

reich im so§enannten Napoleonhandel des Jahres 1838,

rtm zu zeigen, in welche Gelahr un§er Land kommen

musste, wenn Sonderinteressen dem Gesamtwohl voran-

§estellt wurden und die Bundesre§ierung sich nicht zu

äirr", .o notwendi§en VerbesserunS des \W'ehrwesens aul-

raflen konnte,
Am 3. AuSust erhielt die Ta§satzung Kenntnis von

dem Begehren der französischen Re$ierun§, Napoleon,

der Bür§er des Kantons Thur§au und bernischer Artillerie-
hauptmann war, auszuweisen. Anfan§s September tralen
Meldun§en ein von der Versammlun§ französischer Trup-
pen an unserer '§(/estSrenze, in der offenbaren Absicht,
dem erwähnten Verlangen Nachdruck zu verschaflen' Die

Ta§satzun§ beschloss erst am 6, Oktober 1838 Abweisun§

derselben wd 2 Ta§e später das Aufgebot von zwei
u Beobachtun§skorps » an der §Testgrenze,

Mit anerkennenswertem Eifer und tatkräftig hatten
aber inzwisehen die zunächst bedrohten Kantonen beson-

ders Genl und W'aadt, weitgehende Abwehrmassnahmen

§etroffen, Dieses Vorgehen wurde im §anzen Land mit
Be§eisterun§ be§rüsst und stärkte den §Tillen des Volkes,
seine Rechte zr wahren. Wir sehen also, wie die verant-
wortliche Landesre§ierun§ infolge ihrer Schwäche und
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Uneinigkeit wrclrc,lang mit dem Schutz der rüTestgrenze
zö{ertc urrtl c'st ,nter dem Druck der öffentlichen Mei-
nrrn( Vorlir:lrrcn traf,

[]rrtt'r' tlcru I-indruck dieser Erfahrungen machte die
Mililri'rrrrlsichtsbehörde schon ein Jahr später [1g39) cier'f ;r{srr lzrrrrt' tlen Vorschlag, trotz der bisherigen Miss_
crl,rlgc, die Revision des Militärreglementes von ig1?
vrictie r an die Hand zu nehmen, Am 2A.Ausust erhielt sie
tlrrrr Auftra6!, einen Entwuri einzureichen. Nach zweijäh-
rigcn Beratungen konnte die Neuordnuns am 15, Februar
1841 in Kraft gesetzt werd.en Die Forc{erungen in den
frühern Revisionsvorschlägen biideten die örundlagen
derselben. Oberste Behörde sollte wied er ein Kriegsrat
in der oben erwähnten Zusammensetzuns sein, Die üauer
der uebungslaser wurde ao| 2r, "rase und der Bestand der
Trupperr tlersclben aui 4500 Mann erhöht. Eine Vermeh_
ru,g cr'frrhre n tlic Arti]le ric rr.d d.s; Kricgsrnateriatr; clie
Bcklcicl rr rr g w tr r"tlc vt: rci rlrci tlich t, cl ic I, Iir, Icricba tailioile
crlri.llt'rr rlit' r'irlg.rri'rssisclrc lirrhrrc. l)rrr.lr bcso,clere
Kr.st' lii ' lrrst"li Ir.t:rr s,rllrt: tri,., Ausbildtr.s gefördert
wrr<lcrr. l)t.r'Vt'r.sut'lr, tlic Ar.rrrt:r: rl:rrrcrrrcl irr lröhere Ver-
brirrtlc r:irrzrrlcilcrr, selrcitcrtc itllcr<[i.6ls, inde,r die Kan_
[rrrc bci eirrcr'l'r,prpcnaulstclluns bestirnmten, r,,relche'l'rtrppcnkör'per ihrer I(onti,gente ausrücken scllten, Dies
bedeutete natursemäss ein Hindernis für die Erhöhung tler
Schlagfertiskeit der Armee,

Die Ausführuns des Gesetzes bedinste die Ausarbei_
tung verschieclener Reslemente und Vorschriiten, Solche
wurden im Laule der nächsten Jahre erlassen: 1B4l das
RcSilcnrcnI tibcr clcn Gcsrrn«rrreitsiricnst, tg43 die vor-
schriIt.r [ib.r rlir l]clitcidurrg rr,cl Atrsr-iisIur{, cl;rs [xcr-
z.icrrc{lcrrrerrl fii 'dic ciclgc,.össische Artillcrie, für die
citlrlc.iissisclrc llt'i r r: rci, Iii r clic Itcrrrtrticru,f der §(/a{fen-
(irUrrrrlir.rr, I1"i45 rl;rs ltcglernenI Iür die Krictr{sverv,raltung,
Itt46 lii r rl.rr 'l'r.irr rrr<l [ür den veterinärdienst, 1g47 eni-
liclr irrrt:lr tli* lixcrz.icrreslemente Iür die Inlanterie undfiir <lic Strlr:r rlscltiitzcn.

I

t

So war viel gearbeitet worden, abet die so notwendigie

Einheitlichkeit hatte man nicht erreicht; denn es §in§ ein

tieler Riss durch unser Volk inlolge der sich immer mehr
zuspitzenden Ge§ensätze in politischer und konlessioneller

*Beziehun§, die zuletzt im Sonderbundskrie§ zu einer Aus-
- 

einanders elzun§ mit den §Taflen iührten. Die Armee ver-
mochte nicht mehrn das alle vereinigende Element za bil'
den; denn « sie stand von nun an nicht mehr zu Diensten
des §anzen Landes, sie wurde das Werkzeu§ einseiti§er
Gruppen ,,

Die beidseiti§en Truppenaufgebote im Sonderbunds-
krieS - etwa 180 000 Mann - zcigten, wie un$enü§end
in den bisherigen Militärorganisationen im Grunde §e-
nommen die Kräfte des Landes und des Volkes Iür das
'§ü'ehrwesen heran§ezo§en wurden, Man hätte nun erwar-
ten können, dass mit der Einführung,der Bundesver{assun§
von Jahre 1848, welche einen bedeutenden Fortschritt in
der Zusammenfassun§ aller Krälte Iür das Staatswesen
darstellte, auch auf dem Gebiete der §üehrmacht der
\üille zu der so oft erstrebten Vereinheitlichung zut Tal
§eworden wäre, Das war aber nicht in wünschenswertem
Masse der Fall, Man einigte sich auf verschiec{ene Ver-
besserun§en, aber im Grunde §enommen Iusste das neue

§fehrSesetz au| dem Re§lement von 1817,

Das war uln so mehr zrr bedarrern, als durch die Schaf-
fun§ einer Landesrcgierun{ von sicbcn Btrnclesräten' votrl

denen einer als Chel cles liidgenössisc;hcn Militärdcparte-
ments das §il'ehrwesen zu übernehmen hatte, ohne weiteres
zunächst die Verwaltung desselben mehr als bisher eine
feststehende und dauernde Form §ewann, U'm dieser Auf-
§abe §erecht za werden, erhielt das Militärdepartement
eine Anzahl Militäribeamte, die sich mit den An§elegen-
heiten der verschiedenen §Taffen§attun§en und der Dienst-
zweige zu befassen hatten. Die Inlanterie, die Artillerie
und Genie erhielten o Inspektorsn », ferner §ab es einen
Oberst der Kavallerie und einen für die Scharis chilzeni
die Militärrechtspfle§e, die Verwaltung und das Sanitäts-
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wesen standcn rrrrtcr dern Oberauditor, derm Cberkriess_
liorurrrissii r rrrrtl tlcrn Oberfeldarzt,

I )t'r. wit:htiIlicit dieser militärischen oberbehörde ent-
sp.irt lrrrr :rrrch clie Befusnisse: Ijeberwachuns cles unter-
rit'lrls tlcr Lria,terie, Kontrolle des Kriessmaterials, Ver_
liigrrng über alle Streitmittel bei einem eidgenössischen
Arrigebot und UeberprüfunS der kantonalen Militarverord_
llungcn,

Die §Tehrpflicht erstreckte sich a:u| 24 Jahre, 20. bis
34. Jahr im Auszu§, 34, bis 40. .Iahr in der Reserve und
40, bis 44. Jahr in der Landwehr, wobei zu bemerken ist,
dass nur die beiden ersten Heeresklassen, Auszus und
Reserve, zum eisentlichen Bundesheer sehörten r.rrld aiu
Kantone über die Landw.ehr verfügten. Bei Kriesssefahr
untcrstand sie natur$cmäss eben{alls dem Bunde,

U/cr <1cr \rVchrpllicht nicht pcrsönlich f,enü{en konnte,
Irirtl.c als stctrcr rlc, n Milir.iirpilichtcrs atz ,, z.'cntrichten.

Ilt'i rlcr- li;rv;rllcr.it: wrrrrlen dic u.liigcr zrr Iricrcl , durch
tlit: " i)r-irg()lrcr- » t:rsctzt.. l)ic lrcut,rr-ir:lrtcl.cn u Guiden ,
solllt'n bcsorrrlrrrs rlcrr ArrIlil;irrrlrgsrl ielsI besor$en und
l<orrrrlcrr lr.r tlr:r llcr.rcslrolizci vcrwcnrlet wcrclen, Zu
t:i.r'r l)r.[.lrcrschwutlr., [e hürLc. 2 I(.rrrpadrricn von je
77 Mann, rl ic Gtric[cnkornpafnicn ziihlt.en 32 Mann,

Man hatte bespannte Batterien vcln l0 cm und B cm zu
6 Geschätzeu, neu aulgestellt wurden Gebirssbatterien zu
4 Geschtitzen. Eine Positionskompasnie zählte B0 Mann.

Das Infanteriebataillon hatte 6 Kompagn ien {4 Zen_
trums- und 2 .Iägerkornpasnien, mit dem Stabe zählte es
711 ,Mann),

Tis [«rlglcn balrl cinc llcilrc von Gcsctzcn, Vcrorclnnn5ien
tr,tl " Irrslrrrl< ri.rr.rr .,, tri* lii r rric I)rrrcrr[iirrrtrrr{ .r". wnir.-
1it'st'tzt's rriilid wrrr.tJt.rr, z. I]. Iii r tlic u Bewalfi,rtrnrj und
Arrsriislrrnlr <lcs JJrrrrrlcshccrcs ,, Iiir clic . Bcifräge der
l(;rrrl.rrt' rrrrrl tlt'r Iii<lgcrr.sscnschart an Mannsct nti, trior-tlt'rr rrrrrl K'it'gsrrr;rtcriur zllrl schweizerischen Bundes-
Itct'r',,, ii lrt'r rlic,, Strafrechtsp[lese {ür clie eiclgenössischen'l'rrpP,', '. I);rs Gcsctz vom 7. Ausust 1g52 bestimmte
(i4
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die Entschädisunsen für die im Militardienst verwundeten
oder verstümmelten Wehrrniinncr und die Pensionen an
dje bedürftisen Hinterlasscncn c1er im Dienst Verstor-
benen. Am 26. März 1853 crlolgte clie n Verordnuns be-
treflend Orsanisation cler Tlalietcnbatterien r, im Dezem-
ber dieienise betrellend « clic llcw;r[lnung und Ausrüstun§
der Jäger r,

Im eidgenössischen Dienste trugen die 'fruppen als se-
meinsames Zeichen die cidfcniissischc Armbinde. Im Jahre
1853 wurde eine bleibcncle Nurrcricrtrn{ clurchgeführt.

Die sesamten Strcitkrältc warcn arrr Schlusse des Be-
stehens des §flchrgcsclzcs von Itl50 in

9 Arn"rccclivisioncn,
1 Kavallerie-, Artillerie- und Genie-Iteserve,
3 einzelne Infanterie-Brigaden

ein§eteilt.
Jede Division bestand aus dem Stab, 1 G,ridenkompa-

§nie, 3 Infanterie-Brigaden (za 6 Bataillonen; 3 Auszu§,
1 Reserve, 2 Landwehr), 1 Schützenbigade [2 Bataillone
und 4 Landwehrkompagnien), 1 Schwadron Dragioner zu
3 Kompasnien, 1 Artillerie-Brigade (4 Batterien), 1 Sap-
peur-Kompasnie und 4 Ambulanzen, Totalstärke etwa
15 600 Mann, 568 Reit- und 854 Zuspf.erde, 24 Geschiltze.

Die Organisation nahm sogar die Bildung von Ar,mee-
korps in Aussicht,

Durch einen Bundcsratsbcschhlss wurde fast jedes
Jahr eine Ordre de bataille fcstgesctzt.

Es galt nun, die Gesetze in den Kantonen mit clen eid-
§enössischen Bestimmunsen in Uebereinstimmuns z1t
brin§en, Da waren noch manche Hemmnisse und \üflider-
stände zu überwinden; denn es mussten nicht nur zum
Teil neue Truppenkörper aufgestellt werden, sondern auch
das Kriegismaterial war zl vermehren, das verlanste
Opler.

So setzte eine reSe militärische Tätigkeit ein, und in
materieller Hinsicht wurde unter der Aufsicht des Eidge_
nössischen Militärdepartements nach Möglichkeit vorse-
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sorgt, Aber diese äussern Verbesserun6ien, so notwendi§
sie waren, erfassten doch das innere Leben der Armee
nicht in dern Masse, wie es wünschenswert gewesen wäre,
Das betral das Gebiet des Unterrichts, §7ir haben se-
sehen, wie schon vor der neuen Bundesverfassung einsich-
ti§e militärische Führer seit Jahren auf die Notwendigkeit
der Vereinheitlichuns des Unterrichts hingewiesen hatten.
Jetzt schien der Augenblick Sekommen, um mit Erfolg

- nach Annahme der neuen Verlassung - im Wehrgesetz
den Grundsatz der Uebernahme des sesamten ,militäri-
schen Unterrichts durch den Bund durchzusetzen. Man
blieb aber aul halbem \ü(/ese stehen, indem der Unterricht
der Infanterie noch den Kantonen blieb und der Bund nur
denjenigen der Spezialwaffen, zu denen auch die Scharf-
schützen gehörten, übernahm, Um diesen Nachteil nach
Möglichkeit zu behehen, mussten die Instruktoren in einer
« eidgenössischen Schule » heransebildet werden, Ferner
wurde die Dauer der kantonalen Rekrutenschulen festse-
setzt, und zwar auf 28 TaSe für die Füsiliere, 35 l'aSe Iür
die Jäger, während die Rekruten der Genie, rier Artillerie
und Kavallerie 42 -fase zu dienen hatten,

Für clie §fliederholungskurse 
- alle Z Jahre, ausgenom-

men {ür die Scharfschützen und Kavallerie, die iährlich
einzuricken hatten - wurden je nach den §üafiensattun-
§en 3 bis 10 Tase bestimmt,

Einen Fortschritt bedeuteten die Reorganisation der
Zentralschule in Thun und die Erweiteruns der u Uebunss-
la§er » zu richtigen Manövern. Die erstere sollte die
Stabsofliziere ausbilden, neu war die Herbeiziehuns der
Kommandanten und ihrer Stellv ertreter der Inlanterie, der
Hauptleute der Kavallerie und der Scharfschiitzen, ferner
wurden in diese Schule als Truppe vier Bataillone auf-
Seboten,

Die o UebungslaSer » waren mehr oder weniger ein
Ge{echtsexerzieren sewesen nach genau vorausbestimm-
tem Verlauf. Ein Zusammenarbeiten der Waifen und eine
Ausbildung der höhern Führer in Beurteiluns einer Lase,
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irn Fassen eines Entschlusses und in der richti§en Durch-
lühruns desselben war nicht in Fra§e gekommen, Auch
die beschrärkte Zahl der eingerückten Truppen - 

3 bis
4000 Mann dem Zweck nicht fördernd, Mit uTrup-
pcnzusammenzü$en, rniI vcrbltnclenen §(IaIfen versuehte
rrrirn das Ziel tu crrcichclr. ])ie crstcln §rössern Manöver
tlicscr Art [anclcn irn llcrbst lftSfi bci Yverdon und Frauen-
ltltl st;rtt, art tlcttctr lt, I l)ivisiotr z.rt 12000 Mann und 1200

I'l.r'<lt'n lt,ilrrlltrrrctt. lu5tt IolIlc cirrc {r"iisscre Uebung aul
rlr,t l-rrziltr;1,'i11, llJ'r() lrti A;rr'[rt'r-11, u'irr.l:rhr später bei
llr rr1r11 I , ,trl,t,,lt ll, l,.rrrrrl :,ittrl ,lir' .'tslt'rr (lotth:rrdmanö-
\'i r 11 .l.rlrrr' lti(rl

1,, lr,,rr rr ri{ rr r'r',l.rr .l:rlrr trr rlt,s l}cslclratts clcs neuen
(,' , l:,.. rrr.r,lrl, n r,i, lr ('tn('ul(' llt:stretnrn§en Seltend, dem
l!rrrr,l r1,,, lr ,1,'n :,,, wit:lrlißcn l-lnlcrricht der Inlanterie zu

rrlr,.r 1r.,1,,"rr. Sic lrrrllcn aber keinen Erfolg, der Bundesrat
Itrrrrrrl,' sir:lr lcrli{lich clazr entschliessen, die §flieder-
lrolrrrrllsltrrrsc clcr Scharfschützen zrt übernehmen, Das ist
.r'ltl;irlith, wcnn man sich daran erinnert, dass so§ar in
()[[izicrskrciscn l]edcnhen Se§en diese Neuerun§ im ge-

I,r'rrwii rtifcn Arrgenblick vorhanden \4laren, So wurde bei
,l.rr Vt,r'lrrrnrllrrn{cn clcr Eidgenössischen Militär§esell-
.., lrrrll (vorr ll'l'/(r :rrr Sclrwcizcrische Olfiziersgesel[schaft)
,lr,' ,\rr,,i, lrl vt,r lrt,lt'rr, tn;rrr kiitrrtc arrs rnilitür:ischen und
Irrr.'rr. r, ll, rr ( ir [i rr,l. rr ,lit':r,'t N,'ttot'tlltttttI clcs In[anterie-
ll,,l, ,,,, lrl . rri, t,l l,, i1,lli, lrlt'rr. l),rr [lrrn<l wcrtlc dadurch
rrr ',r lr, 1,,1,,..1.'1, .rrr,lr l.'lrlr, ('ti irn (.l.oltrrlillitctr,, und der
. W, ll.rlt'r irr .1,'rr l(;rrrlorrt'n [irr[c rlirbci vcrlorcn ,. So

s.lrlirrrrn wiu' ('s rrlrcr rniI rlcn Finanzen des Bundes nicht;
tlt'rrrr irrfolgc dcr nclrcn C)rdnun§ dt:r Zollnterwaltun§ und
rlt's l)oslwcscn:; stanclen Eiirnahmefi zur Verfü§un§, Dem
M;rnf,cl an "Lokalitäten» ..uar mit der Zeil aach abzuhelfen,
rrnrl clic Kantone wären aus finanziellen Gründen kaurn
;rbgenei(t 6iewesen, dieser Verpflichtun§ enthoben z1J

w'crdcn, ohne dass das Interesse an ihrem §ilehrwesen
Sr--haclen leiden musste, Man hatte sich ia soeben in der
llrrnclesverlassung zusammen§eschlossen und war einan-
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der näher §ekommen, Da konnte es der Souveränität der
Kantone keinen Abbruch tun, wenn ihre Rekruten unter
Umständen nicht in ihrem Gebiete unterrichtet wurden
und Kameraden anderer Kantone kennenlernten,

Der Grund dieser ablehnenden Stellungnahme mag
wohl mehr darin §ele§en haben, dass n die Ueberzcu(un§
von der Notwendigkeit noch nicht allgcmein genuS sei »,

Man wollte daher noch zuwarten und zunächst ebenso
drin§ende Neuerun§en, wie z,B, die Fra§en der Bewaff-
nun§, durchlühren.

Trotz dieser §/iderstände wurde das Verlan§en nach
dieser Neuordnuns des Infanterie-Unterrichts nicht zu-
rückgestellt; denn die Erfahrunsen zeisten, dass von der
Lösun§ dieser Fra§e überhaupt eine §edeihliche 

'§(Ieiter-

entwicklun§ unseres Wehrwesens abhing, Diese Tatsache
konnte alle politischen Bedenken und Rücksichten aul die
Kantor-re nicht entkräften, X/er die Stellung der Armee
im Rahmen des Volksganzer. selbständig und unbeeinllusst
betrachtete, musste zu§eben, dass die Zeit Ifu 25 hantonale
Militärgeselze mit allen daraus entstehenden Folgerun§en
vorüber war und Serade auf dem Gebiet des Wehrwesens
in der Fra§e des gewiss unpolitischen rnilitärischen Unter-
richts der Hauptwaffe, des numerisch stärksten Teiles der
§Tehrmacht, die möslichste Vereinheitlichuns eine Forde-
rung der Zeil darstellte,

'Wenn bisher die Entwürfe für neue W'ehrSesetze durch
Kommissionen vorbereitet worden waren, so hat im Jahre
1868 ein einzelner, und zwar kein Geringerer als der
Chef des Eidgenössischen Militärdepartements, Bundesrat
§7elti, aul Grund des Beschlusses der Bundesversammlung
vom 19. .Iuli 1867, im vollen Bewusslsein seiner grossen
Verantwortlichl<eit und in klarer Erkenntnis der notwen-
digen Verbesserungen im §Tehrwesen eine Militärorgani-
sation aus§earbeitet,

Mit aller OIlenheit wies er auf die Hemmnisse hin, die
einer §edeihlichen §Teiterentwicklung im \ü(/ese standen,
Vor allem erschien es nöti§, die wirkliche Durchlührun§

der allgemeinen §?'ehrpflicht sicherzustellen. Das war nur
möglich, wenn das bisherige Systemn nach welchem die
Kantone ihre Kontin§ente auf 4 % olo der Bevölkerung
festsetzen konnten, beseitiSt wurde, Im lernern wider-
sprach es dem Be§riff eines n Bundesheerss ,, wsnn die
Landwehr, ein so bedeutcnder Tcil der Wehrmacht, bis-
her den Kantonen Seblieben werrl sie sollte daher auch
zum Bundesheer gehören.

in bezu{ auf clcn UntcrrichI schlug \X/clti einschnei-
dcnclc Ncucrtrngcn vor. llei rlcr vcrschicclcncn Dienstzeit
clcr IrrIarrlt:ric irr rlt'rr l(lrrlorrt'rr korrntc nt1[ clem besten
Will.,rr, lr olz tl,,r Arr[sicht tlt's lJrrndrs und der Ausbildun§
tl.'r' lr;urlorr;r ltn lusl rtrli lorcrr rlrrt'r:lr clen Bund, ein einheit-
liclrt'r []rrtrrr it'lrl rrichI crrcicht werden. Ein u Ober-
irrstrrrli[or dcr lnfanterie » hatte die Leituns desselben von
scitcn clcs llrrndes zu iberneh,men, Dazu sollten die
Rehrutensc,hulen verlängert werden, §7ie weitsichtig §üelti
war, zei§en seine beiden Forderunsenn dass die Jugend
durch einen obligatorischen Militär-Unterricht an den
Schulen aul den §flehrdienst vorbereitet werden solle,
und dass die Ausbildung der Mannschaften nicht nur den
Instruktionsolfizieren zu überlassen sei, sondern auch die
'Irrrppcno[[iziere dafür heransezogen und mitverantwort-
liclr gcrrr;rchI wcr<lcn solltcn.

l)ic lirirIc tlr.s rrriliLri rischcrlr .hr{cnduntcrrichts wird in
rlrrrr Al,,;, lrnill u .lrrlit:ntl rrnrl '§Uchrrrraclrt, bchanclclt, wir
Itiirrrrcn rrrrs tl;rlrt'r lrrI tlir: l]curtcilurrI ilcr zwcitr:r-r Forde-
rrrrr{ bt:st:lrrri nl<cn, IIcul"r: crschcint cliese als selbstver-
stiincllich, abcr cs brarrchte Jahrzehnte, bis dieser Grund-
satz sich vollständig durchgesetzt hatte. Wer die Entwick-
luns selbst mitgemacht hat, weiss, wetrche Mtihe es
kostete, eine nutzbringende Zusammenarbeit der Truppen-
ofliziere und der « Instruktoren, in die !üese zu leiten.
Den Tüchtisen der erstern war die « Befreiuns » von einer
§ewissen u Bevorrnundung » in hohem Grade willkommen,
rnit Freuden übernahmen sie die srosse Verantwortun§,
ihre Truppen wirklich führen und ausbilden zu können.
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§(/enn bei jedem Wehrsystem das Verhältnis zwischen
Führern und Geführten Iür den \ü(/ert derselben mass§e-

bend ist, so fällt dies in einer Milizarmee besonders in
Betracht, wo der Ollizier nur in denk:urzen Kursen in per-
sönliche Berührun§ mit der Truppe kommt, Um so tüch-
tiger muss er sein. Dieses Streben nach Selbständigkeit
stellte das Oflizierskorps vor neue Pflichten, das konnte
der §anzen Armee nur von Vorteil sein. Sie bedingte
natur§emäss eine ein§ehendere Betäti§un§ irn'§ü'ehrwesen
überhaupt, d, h, man hatte sich auch ausserdienstlich da-
rnit zu beschältigenn seine Ausbildung durch das Studium
der Krie§sgeschichte und der Militärwissenschaften zu
fördern, sich den militärischen Veröinigun§en zur Yer'
fügung zu slellen, mit andern Worten, die Truppenoffizi,ere
erhielten so das §rösste Interesse an dem innern Leben
der Armee und waren verpflichtet, nach Krälten bei der
Förderung desselben mitzuarbeiten,

Aber auch die « Instruktoren » be§rüssten diese For-
derun§ der Mitarbeit und Mitverantwortun§ der Truppen-
oflizierei denn die Durchführbarkeit derselben bewies §e-
rade ihre Tüchtiskeit und ermöglichte ihnen - besonders
in den höhern Charfen - mit ihren Erfahrun§en und lrei
von ieder Routine, der Armee zu di,enen und die Hüter
der §eisti§en Krie§sbereitschaft zt sein, So hat der Ober-
instruktor der Infanterie bei Anlass einer Besprechun§
der Divisionsmanöver von 1893 erklärt: .. IJnsere, der In-
struktoren, höchste Aufgabe ist, uns selbst überflüssig zu
machen, ,

So zeitgemäss und im Interesse des 'Wehrwesens der
Entwurl von Bundesrat §7elti war, so stiess er doch in
den f öderalistisch eingcstellten Kreisen aul starken
§Tiderstand, Man sah darin da.s Bestreben, die Kantone
in ihren Rechten einzuschränken und ihnen den lelzten
Rest ihrer MilitärhoheTt zu nehmen. Führte der rnilitäri-
sche Jugendunterricht nicht zudem zu einer Einmischun§
des Bundes so6iar auf dem Gebiete des Schulwesens? Es
wurde auch darauf hin§ewiesen, dass Iür die Durchführun§
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des Entwurles zaersl die verfassun§s§emässen Grund-
la§en §eschaffen werden müssten. Trotz dieser Finwen-
dun§en behielt dieser Entwurl für unsere Armee ihren
§rossen §7ert; denn er hatte klar und deutlich auf die
bestehenden Mängel hingewiesen und Behörden wie die
Oeffentlichkeit veranlasst, sich mit diesen für das §flehr-
wesen so wichtigen Fra§en eingehend zu beschälti§en und
dazu Stellun§ zu nehmen, Der Entwurl bildete so eine
wertvolle Vorbereittrn§ [ür ein neues §Tehr$esetz, das
dann auf Grtrnd der ncucn Rrrrrclcsverfassung vom 13, No-
vcrnber 1874, olrnc rllss tlas ltc,[ercrrclurn da$c§en er§rif-
[t'rr wrf t'tlr:, ;rrrr l(). l"t,bnrar- 11t75 in Kra[t gesetzl wetden
Itolrtrtr', l)ic l'lrlirhrrrngcn lrci clcr Grcnzbesetzun§ während
tlt,s tlcrrtsclr-[rlrrziisischcn Krieges 1870/71 hatten wesent-
liclr zu dicsern Erfolg beigetragen, Man war zu der Er-
kenntnis piekommen, welche Gefahren unser Land bedroht
hatten, wie nöti§ es sei, eine Armee zu besitzen, die durch
ihre Kriesstüchtigkeit allein die Garantie bieten kann,
dass kein Feind den Boden unseres Landes betritt. o In
weiten Volkskreisen hatte sich die Ueberzeu§un§ §ebil-
det, dass etwas Gutes seschaffen worden war. »

Die GrundlaSe iür das neue Bundesheer bildete die
stren§ere Durchführung der allgemeinen \(/ehrpilicht
durch " gchöri{e Ordnuns in der Rekrutierung und der
iirzl"liclrerr l)rrl.crsuchrrng srlwie in cler Rcschränkuns der
l)icrrsltrrrIlrchrrir{ur,,. So konntur lllc §flchrfälhiEen zum
llcelt:srlir:rrsI hcrln{czo{cn wcrdcn. ]lie Wehrpllicht
rlrrrrsrtu vrrrrr 20. bis 44. Altersjahr, trnd zwar ie 12 Jahre
in den beiden fleeresklassen, AuszuS und Landwehr.

An Stelle des militärischen Jusendunterrichts, wie er
irn Entwurl Weltis vorSesehen war, hatten nach Art. 81

die Kantone daiür zu sorsen, o dass die männliche Jugend
vom 10, Altersjahr bis zum Austritt aus der Primarschule,
dieselbe mas letztere besuchen oder nicht, durch einen
angemessenen Turnunterricht auf den Militärdienst vor-
bereitet werde r, Den kantonalen Lehrerbildungsanstalten
ka,m es zu, die Lehrkräfte für diesen Unterricht heranzu-
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bilden, sie hatten die Rekrutenschule zu bestehen. Das
Gesetz §in§ so weit, dass die Kantone auch für einen aul
den Militärdienst vorbereitenden Turnunterricht der
schulentlassenen Ju§end vom 15. bis 20. Al lersiahr zu sor-

§en hatten. Für die beiden ältesten Jahr.{än§e konnte cler
Bund zudem Schiessübun§en anordnen, Mit diescn Bcstim-
mun§en war es bei richti§er Durchführtrn( rnöglich, viel
zu der Ertüchtigun§ der Jugend beizutragen; da sie aber
« der Leitun§ der eidgenössischen Organe entzo§cn » wärr
erlolgte sie in den Kantonen in sehr verschiedener Weise,
entsprechend den verschiedenen Aulfassun§en über diese
Art Vorbereituns auf den Militärdienst,

Der früher erwähnten Forderun§ §Teltis nach der Mit-
wirkuns der Kader beim Unterricht wurde der Artikel 90
gerecht, welcher lautet: o Bei allen Truppeninstruktionen
und besonders in den §Tiederholungskursen sollen die
Olfiziere und Unterolfizierc zrrn Unterricht verwendet
werden, ,

Es ist von Interesse, daran zu crinncrn, in welcher
'Weise dieser einfache und cloch [ür clie \üeiterentwick-
lung des §flehrwesens und die innere Fcsti{kcit der Armee
so wichtige Artikel sich zunächst ausgewirkt hat"

Nach der Botschaft des Bundesrates zum Gesetz war
bei den Besprechun§en u, a, auch der Vorschla§ §emacht
worden, nach dem Vorbild der stehenden Armeen ,, den
Unterricht der Soldaten unSefähr in dem bisherigen Um-
fang beizubehalten und dafür denienigen fär die Kacler
sehr wesentlich auszudehnen resp, permanente Kader zu
bilden ,. Der Bundesrat trat diesem Gedanken entsegen
mit dern [Iinweis a.uf den Charal<ter lrnserer Armee, die
nur clcr VcrtcicligrrnI des l-andcs dionc, uncl auf « die
Grundprinzipicrr unscrcs Staatswcscns uncl unsere sozialen
Lebcnsbcdin{r.rngen die wesentliche Betonun$ der Ausbil-
dun{ vtrn Of[izieren und Unterollizieren und das Zurück-
tretcn dlcrjcnigen der Mannschaft untunlich sei; denn ,,,

fährt clie Botscha[t fort, u der Militärunterricht hat eine
Bcdeutun§, welche weit über den Zweck hinausgeht, ein

blosses Krie§sinstrument zu bilden. Der Militärunterricht
ist für uns ein wesentlicher Faktor der Volksetziehun§i et
lehrt die Unterordnun§ des eir-zelner. zum Wohle des Gan-

zeni er weckt den Sinn Iür bürgerliche Ordnung, hebt

das Selbstvertrauen und ist zudem ein mächtiSer Hebel
der nationalen Einigun§. In eine solche Schule dürlen wir
nicht bloss einen Bruchteil der münnlichen Bevölkerun§
brin§en; wir müssen sie vielrnehr ciner möglichst grossen

Zahl ,ion Bür(crn zu(ün(lich tnachcn ,.
Dcr Ilcricl.rl. rlc's l'-irlgcnössischcn Militärdepartements

vrlrr 11175 spr-it:lrl sit:lt iibt:r tlit: ArrwcntltrnI clcs Artikels 90

liirrstil{ irus un(l t'r'1, l;irl, u rlic lrier vor[eschcne Lehr-
rttt'llr,rtlt^ tr;rl sit'lr itrt frrtrzcn bcwührt r. Man konnte fest-
slcll,.'n, tl:rss ,, wcrttr nuch die Genaui{keit der Rekruten-
irrstlrrliIion clwas lcidct ,, doch ein o anderes militärisches
Element gestärkt und gelördert » worden sei, " das Ele-
ment der Autorität und der Ueberle§enheit an Kenntnis-
sen seitens des Kommandierenden ,,

In bezeichnender 
'Weise wurde auf Grund dieser Er-

fahrungen schon am 23, Dezember 1876 in der Bundes-
versammlun$ ein Postulat an§eno'mmen mit der Anre$un§,
die Zaltl der Instruktoren L und IL Klasse u durch Ver-
wcncltrn{ dcrsclbcn in benachbarten Divisionskreisen und
rlrrrr:lr Vcrst,lrrrclzun{ Iilcincr Schrrlen , zu reduzieren, Das
zcilllc rrit'lrl flt'rrr<lr, vit:l \)Tcitsicht uncl Erl<enntnis, wie
:;r'lrwitr ilr rli,'srcs l)r'olrltrtrr tles L)ntcrrichts war. Dieser
( )plirni:;rrrrrs ,'rlrir:lt lr;rltl cincn slarlicn Stoss durch den
t lc ricl r I rlcs I iirl4crriissischen Militiirclcpartements über das

.lalrr 187(r, Darin wir<I Sesa§t,'dass noch viele Olliziere
trrrd Llnterolliziere hätten verwendet werrtren müssen, die
n weder grosse Belähigung noch die nöti§e Mitteilungs-
fabe, besessen hätten, so dass « §e§enrvärtig das Re-
sultat in giewisser Beziehun§ so§ar hinter frühern Leistun-
gen » zurückgeblieben sei,

Auch dieser Pessimismus war nicht angiezeigt; denn es

war klar, dass mit der bisheri§en un$enü§enden Ausbil-
dung der Kader nicht schon im ersten Jahre alle Sch'wie-
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rigkeiten überwunden werden konnten, Aber der An{an§

war gemacht und glücklicherweise §ab es immer wieder
einsichtige Führer, die sich nicht beirren liessen und in

iahrelan§er hin§ebender Arbeit an diesem Grundsatz des

Artikels 90 fest§ehalten haben, bis das Ziel etreicht war.
Natur§emäss vermehrte die Ausführung des neuen

'Wehr§esetzes die Militärausgabenl so erreichten sie im
Jahre 1877 bei einem Gesamtbud§et von über 40 Miilionen
Franken die Höhe von etwas über 13 Millionen. Um das

Gleichgewicht wieder herzustellen, mussten 4 bis 5 Millio-
nen ein§espart werden, Leider beschritt man den We§,

verschiedene Gesetzesbestimmun§en einfach nicht durch-
zulld,rhren, Der Sold wurde herabgesetzt, ebenso die Zahl
der Instruktoren; auch beim Krie§smaterial machte man

Einsparungen, die Rekrutenschulen der trnfanterie wurden
um zwei Ta§e §ekürzt und der Kadervorkurs bei den

Wiederholungskursen der Kavallerie Iiel weg. Dieses
., Sparen )) war nicht nur in materieller Hinsicht ein Scha-
den iür die Armee, sondern es schien überhaupt eine
grundsätzlich ablehnende Einste lun§ §egenüber unsetrm
'§ü'ehrwesen hervor§erufen und §efördert zu haben. Man
sprach nicht nur von Abrüstun§ und reichte Petitionen
ein, sondern auch von der u Verelendun§ des Volkes , und
dem u schweizerischen Militarismus ,, Diese Bestrebun§en
zur Schwächun§ des 'lVehrvrillens sind erst vor wenigen
Jahren zum Stillstand gekommen.

Diese Rückwärtsbewe§un§ kam an der 5iesunden,
tatkräfti§en Gesinnun§ und der ernsten Auffassung der
Mehrheit des Volkes von unserer Pilicht als souveräner
Staat zum Stehen und gleich in den nächsten Jahren
wurde das Wehrgesetz weiter aus§ebaut, Im Jahre 1881

folgte clie sesetzliche Festsetzun§ der §Tiederholun§skurse
der Landwehr, die Dauer der Rekrutenschulen der In-
Ianterie wurde wieder aul 45 Tage erhöht, drei Jahre
später be§annen die Unteroifiziersschulen der Inianterie
und das Bundes§esetz vom 4, Dezember 1886 erweiterle
durch die Or§anisation des Landsturmes die Dauer der
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\Mehrpflicht vom 17. bis 19. und 44. bis 50, Altersiahr.
Damit sollte « d,em letzlen Aufgebot der Massen die An-
erkennung als Krieglührende » zu§esichert werden.

In diesen Jahren trat man auch der Fra§e der Landes-
beiesti§un§ wieder näher, welche in den Kreisen der
Armee und in der Oeffentlichkeit eingehend erlrtefi
wurde, Dieselbe hat von alters her in unserm §Tehrwesen
eine wesentliche Rolle gespielt. Schon die Eidgenossen
zeigten eine §rosse Oplerwilligl<eit fär die Befesti§un§en
der Städte uncl f(ir Verteidifunf,sanslnllcn an den Gren-
zcn, Sic schctrt.en kcinc Mültc rttrcl kcinc Kosten, auch in
tlics,.rr I3«rzichrrrr( ilrr llcsl.cs [ür <lic l;rcihcit und Sicherheit
rlt:s L;rrrtlcs z.rt lcistctr. l)ic zahlrcichen, olt ausSedehnten
[.c[z.irrcrr rrnd 'l'alspcrren, sowie der Unterhalt und die
Verbesserungcn der Befesti§ungen verursachten oft drük-
kende Steuern, anderseits leisteten diese Anlagen auch

§ute Dienste in Krie§szeiten.
Als dann nach den Ereignissen in der Ueber§an§szeit

unser Land wieder erstarkte, war es verständlich, dass

auch den Befesti§ungen als Teil der Landesverteidigung
Aulmerksamkeit geschenkt wurde. So entstanden im
Jahre 1831, als die Ta§satzung infolge des Verhaltens der
Grossmächte Massnahmen Iür die Aufrechterhaltung der
hcwa[[neten Neutralität traf , die ersten AnlaSen bei
S[-Mruricc und dic Galcrie von Gonclo. Arrch bei Aarberg
wrrrtlt'n Vcrstiirkunfcn dcrs ßrücl<cnkopIcs durchgeiührt
rrnrl I'[ünc fiir u Arbcitcn bci clcr 'l'ardisbrückc, dem Splü-

6icn, dern St. Bernardin und Iür Bellinzona » her§estellt.
Im Jahre 1853 bewilligte die Buädesversammlun§ infolge
der Spannuns mit Oesterreich Kredite für die « Errichtun§
neuer Festun6lswerke an der Luziensteig und den Bau
einer Talsperre unterhalb Bellinzona durch ein aus§edehn-
tes Netz von Schanzen und Blockhäusern r, Bekannt sind
die Befesti§un§en an der Nordgrenze, besonders bei
Basel, bei Anlass des so§enannten Neuenburgerhandels
t856157, Später hat eine « strate§ische Komrnission , den
Auftra§ erhalten, für den Fall krieserischer Verwicklungen
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die Anlage von Befestigun§en zu besutachten, Sie schlug
nach eingehenden Studien vor; << Die Erstelluns von 2 per-
manenten W'erken zu Basel für den Schutz der dortigen
Balrnhöfe und der Rheinbrückei lerner eines solchen bei
Olten als wichtigem Eisenbahnknotenpunkt und Aare-
übergan§; doppelte Brückenköple je an der Aare, Reuss,
Limmat und Saane; und ein srosses verschanztes Laser
um die Stadt Bern wenigstens vorztbereiten, »

In den Jahren nach dem deutsch-{ranzösischen Kriese
wurden diese Studien eilrig lortsesetzt, z. B. die Anlage
von drei hintereinander liesenden Linien, deren Staffeln
übereinander greifen; 1, Blauen-Passwang-Ausgans der
Balsthalerklus, 2. Olten-Aarburg-Hauenstein, 3, Bru€€-
Baden rnit dem zu diesem Zertralwalfenplatz Stalfeles§
§ehörenden, ., bei , Oerlikon und ,. bei , Bremsarten,
Auch über ein verschanztes Laser bei Ztrrich wurde se-
sprochen und geschrieben. Das Ergebnis war der Beschluss
der Bundesversammluns im Jahre 1885, dass zunächst der
Gotthard zu befestigen sei, Dabei ist zu erwähnen, dass
sich das Ausland unnötigerweise, besonders von deutscher
Seite, an den Erörterunsen beteiligte und Sute RatschläSe
erteilte. 1886 konnte mit den Arbeiten bei Airolo be-
§onnen werden. Sechs Jahre später wurden auch die Kre-
dite für ,St-Maurice bewilligt.

Die allgemeine Auirüstuns der Welt zusammen mit den
in den letzler. Jahren entstandenen Spannunsen in Europa
haben schliesslich dazu ge{ührt, dass auch die Schweiz der
Befesti§uns ihrer Grenzen sanz besondere Aufmenksam-
keit schenken musste. Das Volk hat clie dafür notwendi-
gen Mittel, in richtiger Erkenntnis cler I.ase, vorab durch
die Wehranleihe von '1936, dcn Bchörden zur VerIügung
Scstcll t.

Es war bcfreiflich, dass den Männern, die an der Spitze
der Eiclgenössischen Militärverwaltung standen und so
tatkrältig an dem Ausbau des lü/ehrwesens mitwirkten,
die noch bestehenden militärischen Hoheitsrechte der
Kantone für die einheitliche §fleiterentvrickluns hemmend
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erschienen, So kam es zu dem Entwurf einer neuen Mili-
täror§anisation vom Jahre 1895, in dem diesem Wunsche
der unein§eschränkten Uebernahme des §Tehrwesens
durch den Bund v.reitgehend Rechnun§ §etra§en wurde,
Die kantonalen Militärdirektoren der Re§ierun$en sollten
durch « Divisions-Kreisdirektoren » ersetzt werden, denen
die Kommandanten der Regierun§sbezirke und die Sek-
tionschels unterstanden. Damit war nun allerdings eine
vollständige Ausschaltun( der Kantone Seplant, Daneben
enthielt der Entwur[ vcrschicdcne Verbesserun§en in der
C)rfanisal,ion urrrl [iir clur Unlcrric-h].

l)ic Ik,[ii rwortcr clicscs Iintwtrrlcs habcn in §uten
'l'rt'rrt,rr rrtrrl nlrr:lt ihrcr McinttnI nttr im allgemeinen Inter-
cssc rlcr Artnce gchanclclt, ;Lbcr sie liessen ein richtiSes
Vcrständnis Iür clie weitverbreitete Auflassun§ von der
Anteilnahme der Kantone am \üTehrwesen verrnissen. Man
hatte den Eindruck, dass ihnen der Kontatrrt mit dem Volke
einigermassen abhanden §ekommen war, Es ist eben nicht
immer leicht, diesen von einem Verwaltungsbureau aus

aufrecht zu erhalten,
Die Armee ist nicht einfach eine i{aschine, die nur

durch eine theoretisch noch so einwandireie und §ut aus-
gedachte Verwaltun§ in BewegunS gesetzt wird, sondern
sic stcllt glcichsarn ein lcbendes 'Wesen dar, dessen Kraft
irr dr,r innrrrn Antcilnnhrnc nicht nur der'§V'chrmänner,
sonrlt'r'n rlr,r (lt'snrrtlhciL clcs Volkcs bcstcht. Zu dieser
Ots;rrrrllrt:il. {chiircn abcr clic vcrschicclcnstcn Elemente
rni[ ilrrcn [igcnartcn, und cs ist flewiss nicht so unange-
bracht, den Zürcher uncl dert '§?'aadtländer, den Berner
und den Tessiner, den Aarsauer und den Bündnert zlt
schweigen von den Urkantonenn in einen schweizerischen
Normalsoldaten umlormen zu wollen. Gerade diese Ver-
schiedenheiten sind die beste Garantie für eine erspriess-
liche Zusammenarbeitn die im Bewusstsein der Unter-
schiede auf dem Iesten §(Iillen der Beteiligten beruht.
Daher stiess das Gesetz auf starken §Tiderstand. Das Volk
fühlte bald heraus, um was es sich eigentlich handelte,
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Für eine Neuordnun§, we'lche die Armee orsanisch festiste
oder für neue Opfer war man schon at haben, aber die
Beseiti§ung wichtiger Rechte konnte sicher dem Zwecke
nicht dienen. Das war die Stimmuns weit im Lande her-
um, So ist es nicht zu verwundern, dass das neue Gesetz
am 3, November 1895 in der Voiksabstimmuns verworfen
wurde,

Damit war ledoch die Heeresre{orm nicht begraben.
Mit frischem Mut trat man an eine andere Lösuns heran.
Das war nötig; denn die vielen Gesetze, VerordnunSen
und Vorschriften hatten nachgerade einen kornplizierten
Heeresapparat entstehen lassen, Ztdem hatte der Volks-
entscheid klar darsetan, dass es weniger auf eine Verbes-
serung des Rüstzeuses und äussere Aenderunsen ankam,
sondern die notwendige Revision « sins innere Umsestal-
tun§ war, die ihre Kralt aus der ErziehunS des Volkes
schöpfen rnusste, dem man viel von seinen Rechten und zu
wenig von seinen Pllichten sprach ".

Und wie sanz anders vollzogen sich die \rorarbeiten
{ür das neue WehrSeselz, §7ährend man 1895 mit einer
{ewissen Hast und in der Erwartuns aui SerinSen 

'§7'ider-

stand vor§e§ansen war, gielans es dieses Mal, von Anfan§
an das allgemeine Interesse für die Neuordnuns des §(ehr-
wesens zu wecken und wach zt erhalten Die « öffent-
liche Meinuns » ssl{apnte die Notwendigkeit von der Ver-
län§erun§ der Rekrutenschulen, der jährlichen §flieder-
holunsskurse, der Errichtuns von besondern Gebirss-
truppen, der Erhöhuns der Verantwortlichkeit der Trup-
penolfiziere für die « Kriesstüchtigkeit und Kriessbereit-
schaft, ihrer Truppe und anderer Verbesserungen,

trm Gesensatz zu den frühern §Tehrvorlagen enthielt
der Entwurl von 1907 nur die « ftir eine länsere Dauer
gültigen Grundsätze ,,, während der weitere Ausbau durch
Verordnungen und Ausführungssesetze, die sich « aus den
Verhältnissen des Tases heraus entwickeln mussten » zu
§eschehen hatte, Das war klu§, die Vorlase wurde so
allgemein verständlich, und Erörterunsen über Dinde,
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deren Entscheid den Fachleuten zukam, konnten vermie-
den werden.

Das Gesetz stellte an das Schweizervolk die klaren
und einfachen Fra§en: « §flillst du wehrhait bleiben, bist
du entschlossen, deine Armec den Forderun§en der Zeit
anzupassen, und bist du bercit, in vermehrtem Masse in
Erlülluns deiner Pllicht als souvcriincr und neutraler Staat
alle Krälte für die Unabhän{iglre il. tlcs I-andes einzrt'
sclzcn?,

lis sctztc kcittt:tr ft:r'irrIt:rr l(irrrtpI itb, lrltc und neue
licirr,ltr it'tlt'r §fl.'lrt'lr;rItiglicil rr'Ilttr siclr, rtttt tlas Gesetz
zrr l";,ll zu lrlinli, rr. Ilrrtl si,' lt,'lirriiIlt'rr siclr IritlrI lrriI sach-
li, lr, rr l'.irrru. n,lrrrrl,'rr, :;,tttl.t tt sic scltctttctt sir:trr auch

rri, lrl, ;rrrl rli,' rrir',lur rr lrrstirrklc tlcr l'-itrrlhcit unct iSequern-
li, lrl't'il, tl,'s Male riirlisrttus uncl Delaitismus zv rechfiefi,
Arr wclche rn L.Jcbcl sollte der " Militarismus, nieht schuld
scirr !

Sie s[iessen aber auf die §eschiossene Front der Freunde
[ür die Voriage. Mit GenugtuunS und dankbar erinnert
rrran siclr der Arbeit, die von den höchsten Ollizieren bis
zrrrrr cinfachen Ma.nn in srossen Versammlttngien, in jedem
l)orl', ir.r vielen Vcreinigun§en, in Wort und Schrift Iür
<lit' {ulr: Saclrc fclcistet wurde. Eine starke Bewe§ung

Itirrtl rlrrrt lr trr-,'t' l,rrtrrl, :urr 3. Novernber 1907 hat das
li, lrw.izlr v,llr (lur t lr Arrrr;rlrtttc tlcs Gr-:sctzcs scincn Füh-
r.rrr urrrl r.i, lr ..r'llr.,l ,li.' 'l'rcrrt. 

1r,r'lurlt.,rr rrrrrl ltrrl tllc (e-
',1, lll. tt l't,r1r1 rt tttil , itt, trt l,r;illillt rl .l;l [t''ittt',,,<trttlt,

I),rs. z\rr:l;rrrrl vt r lollrlt' rrril Ir't»ss,t,rrr ]trtct'cssc clas, was
irr rurscrrrr l.iurtle vor'Iirr[, uncl liorrlIe clenr Sch,aeizervollt
tl ic Alcrke nnun5i nicht versa§en, das sich selbst die
Grtrndlage Iür die zeitsemässe Neuordnun§ des Wehr-
wcsens Segeben hatte und den festen Villen bekundete,
scine Wehrmacht als wichtigsten Bestandteil seines staat-
lichen Lebens auch fernerhin za fördern.

Der Volksentscheid hatte wiederum §ezei.§t, wie das
\üehrwesen mit dem Volksganzen verwachsen ist, Ganz
abgesehen davon, dass ftir die Verwendbarkeit der Armee
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zum Zwecke der Landesverteidi§ung eine einheitliche
Ausbildung und eine genü§ende WaflenrüstunS eine

Grundbedingun§ darstellen, muss darauf hin$ewiesen wer-
den, dass die §Tehrmacht noch einen andern hohen Zweck
hat, indem sie in unserm Volke ethische §7er1e schafft.
Wenn jedes Jahr Tausende von iun§en §?ehrmännern als

Rekruten ausgebildet werden, wenn in den \üieder-
holungskursen und andern Dienstleistun$en eine bedeu-
tend grössere Zahl einberufen wird, so erkennt man ohne

weiteres den Einfluss der 'Wehrmacht aul das ganze Volk.
Herrscht in der Armee Mannszucht im besten Sinne des

§7'ortes, pfle§t sie den §7illen, Leib und Leben einzusetzen
für das Gesamtwohl, pllanzt sie treue Kameradschalt und
selbstlose Hin§abe, dann wird sie, in der alle Klassen her-
an§ezo§en werden und sich kennenlernen, die Ueberzett-
guns in unserm Volke stärken und mehren, dass wir eine
Gesamtheit bilden und treues Zusarnmenstehen den Fort-
bestand des Staatswesens am besten sicherstellt,

Bald daraul brach der §TeltkrieS aus, welcher eine
Grenzbesetzun§ von mehr als vier Jahren nöti$ machte'
Es war klar, dass die Eriahrungen, die man dabei hatte
sammeln können, sich auch aul unser Wehrwesen auswir-
ken mussten, So wurde denn vom Bundesrat und von der
Bundesversammlun§ dem Volke eine \üTehrvorla§e mit den
notwendigsten Neuordnungen, besonders für die Verlän§e-
run§ der Ausbildungszeil, zur Annahme emplohlen,

'Wiederum waren die Ge§ner einer Kräftigung der
Wehrmacht am Werk. Diesmal hofften sie, die Verschlim-
meruns der wirtschaftlichen Lase, wie sie inlolge der
Krise im Lande entstanden war, werde den Vorschla§ zu
Fall bringen. Aber sie irrten sich. Von neuem bekundete
das Volk den §üillen zur: Wehrhaftigkeit, indem am 24. Fe-
bruar 1935 mit 507 434 §e$en 429 520 Stimmen die §/ehr-
vorlaSe an§enommen wurde,
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B, Schiesswesen.

Bei unserm Volke, dessen staatliche Gemeinschalt von
Anfans an auf der §Tehrhaltigkeit beruhte, bildete die
PIle§e der Schiessfertigkeit stets eincn wichtigen Teil der-
selben, So erfahren wir, dass schon frühe eifri§ mit der
Armbrust und dem Bo§en gci.ibt wurde und sich die
Schützen bald zu Gesellschaftcn mit cigenen Lokalen -
Schützenstuben - odcr so{ar rniI eifcrrcn I-Iäusern ver-
einigten. Es ist bczcicltncncl liir tlic IinLwicklung unseres
'§(/chrwcscrts, tlirss tlit Ilt'(icrtrn(cn v,rtt Atrfan$ an der
Aushilrlrrrrtrl inr St'hilsrs,.,rt ihrc AtrItttcrlisanrlicit schenkten,
irrrlr,rrr .sir rllrr St:lriitz.t:n IlcitriiIc Iiir ihrc Ausrüstun§ und
rlcrr ,, Slrrlrt,rrzirrs , ;rrrst'iclttctcn, sowie ,Schiessgelder aus-
sctz.lt,rr trrrtl bcsonderc llechte einräumten, Unter dem
. Schiitzcnlähnli » wurden sie im Kriegsfall in einer be-
sonclern 'I'ruppe vereinigt, Ihre Bedeutun§ erhielten diese
Schützenverbände durch die Veranstaltun§ von Festen,
bei denen sich die schiessfreudigen Eidgenossen §e§en-
seitiS besuchten und in friedlichem \(/ettkampf sich mas-
scn. I)iese Zusammenkünfte, die natur§emäss unter der
vcrständnisvollen Anteilnahme der Bevölkerun§ stattfan-
dcn, w;rrcn wcrtvoll; denn sie ermöglichte nicht nur, dass

rlic Sr:lriilzt:n dcr vcrschicdencn Kantone und Landes-

§r'{t'rrtlr.rr sit'lr ltcrrncnlcrrrtcn, Frcrtttdschalten schlossen
rrrrtl licri,'lrrrrrlirrr irrrkrriipIlcrr, sorrtlcrrr sic zciglen ituch,
wit' rl;r:.i Sit-lrit s:iwcscrr rrrit dr,rn Volkc vcrwachscn war,
l);rs ist cirrc IJebcrlicfcrun(, clic auch heute mehr denn je
hoch{chaltcn und §eplle§t wärden muss,

Es war wichtig, dass im Laule der Zeil auch auf dem
I-ande Schützen§esellschaften entstanden, denen die
Obrigkeiten die §leiche Unterstützun§ an§edeihen liessen
vrie in den Städten, Auch als die Zeilen kamen, in denen
dem Wehrwesen nicht mehr die nöti§e Aufrnerksamkeit
Sewidmet wurde, erfreute sich das Schiesswesen noch
einer gewissen Unterstützun§ und Förderun§ von seiten
der Behörden. Von 1600 an wurden in Bern für die
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Uebunsen Schützenmeister ernannt und Gaben ltir die-
ienigen Schützen aussesetzt, die mit der eigenen §(/affe
darauf schiessen wollten. Zrj,rich setzte um die Mitte des
XVII, Jahrhunderts sechs Schiessta§e im Jahre iest. Auch
im Kanton Bern fanden obligatorische §chiessübunsen
statt und ,im Jahre 1616 gab es in 44 Vogteien (Bern und
die umliesenden Ortschaften nicht inbegrilfen) 152 Schiess-
stände mit 9729 Musketieren, die ihre Schiesspflicht er-
füllt hatten und gabenberechtist waren, Ferner wurden
Schiessberichte einverlangt. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass erst 1668 zwei Drittel der Mannschalt mit der
Muskete aus§erüstet waren,

1707 wurde für das §Taadtland eine sedruckte Schiess-
ordnun§ erlassen, Um die stets zunehmenden Uebungen
unter eine §ewisse Kontrolle zu stellen, ernannte die
Berner Re§ierun$ u Trüllmeister ,, die « von einer Schiess-
statt zur andern zogett die Uebungen leiteten, mit den
Schützen zu exerzieren und ihnen die Feuersrilfe und
Vorschriften bei.z:ubringen hatten ,. Das Trüllen scheint
aber bei den Schützen nicht sehr beliebt Sewesen zt sein,

Der innere Zefi.all der Eidgenossenschaft infolge der
Entfremdung zwischen den Resenten und ReSierun§en und
das Schwinden des Gemeinsinns, das die §Tahruns semein-
samer Interessen immer mehr ausschloss, indem die Orte
und Stände hauptsächlich nur an sich dachten, §ins am
Schiesswesen nicht spurlos vorüber, Wenn man sich frü-
her mit dem Willen, die §(/ehrhaftigkeil za fördern, in
§emeinsamen Veranstaltun§en zusammensefunden hatte,
bei denen auch eine herechtigte Geselligkeit sepllest
wurde, so « traten an Stelle der schönen Freischiessen
Anlässe, deren Inhalt und Art nicht mehr weit über den
§ewöhnlichen ländlichen Lustbarkeiten und Volksspielen
stunden, meist auch nicht mehr von den Orten und Ge-
sellschalten, sondern von spekulativen Köpfen veranstaltet
waren », Damit ,wurde das Schiessen zur Nebensache,
« lässise Handhabuns der Disziplin war an der Tasesord-
nun§ », Da halfen auch äussere Massnahmen wie Vor-
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st:lrriften, mochten sie auch noch so stren§ sein, nichts;

rlcnn der innere Sinn und Zweck der Pflege der Schiess-

It:rtif,keit war verloren{cflanf,en,
l)ie Erkenntnis von diesct:o Tettall des freiwilligen

St'hicsswcscns nra[ cinsichtigc Männer dazu veranlasst

Ir;rbcr.r, dicscs tlrtrch tlic Errichl'ttt.tfl von Scharischützen-
li.rrrp:rgnicrr fii r tlirs '§Ucltrwcst,n nutz-bar ztJ machen'

ll;rtrnbrct:ltcntl Iii r tlicsc llcstr-t:btttt(ctt war die Tätigkeit
,lr':, ll;rtrgllrtt.ttttt:i Sltl,rtttott l,;rrltl0ll, sP:itcr Landvo§t von
(it.ilctt:rcr', rl,'r irrr .lirlrr,' l'l'/O rlt'rrr l(r'itr[srat von Zßtich

',.'rtr( .lilpt l li,rtllr;rptr;ir', lr, :;1.'lrtlrtl ;rtt'l 40 Sclrarlscl-rützen,

,,,r lrrlrr l, !);r', llt r'.f i, l l,r,t,l N.r, lt;rltrritrrr{. l}alcl verfüSte
,1, r l'..rrrl,rn itlr.l lrrrrl l\rrrrtlr;11111i1'x1 7-11 l(X) Mann' Auch
11.,, l,lr,l, rir,lrl irrrtr, lr. llrt .l;rltlt: l7(rtl wurden 4 Scharf-
'., lrrrl;r rrl{.nr[).rlrnitn t'l'ti«'lrlt,t, von denen zweilm Waadt-
l.rrtrl.r ()lrcrl;rrrtl attslr,clroben und für den Dienst im Ge-
lrirlrl' rrrrslicbiltlcI warelr. 1794 verlügte Bern über 14

lit' I r ;r r' [sc I r [i I z.c n l< ortrpa §nien und 8 Gebirgs-Scharischützen-
lr ,, n r l 

rlr Ctt it'tt.
t)icsr: vorlr-c[flichen Truppen haben bei dem Zusam-

,n,'rrlrr rrt h vir:r .lalrrc spütcr die §ilalfenehre bewahrt, Man
,'r irrrr.rc sit lr rrrrr an tlic Schar[schützenkompa§nien von
'| ,,i lr:rrrr.r rrrrtl Sclrrrydt,r rrntl clic .Iägcrkompa§nie Seiler,
,lr, rrr, ( i, lr', lrl 1,,'i Ncrrcrrt'111r, tltthcirrI drrrch das Versa§en
,,rr,l, r, r Itttg,l', tt, ,l, rr l(:,rrtpI trtil rlr'r [cirrtllichcn Ueber-
r,,,,, l,l rryr, rlr t ;rulrt,tlttttt tt ttrttl , itt,' :;it'Ir't'it lrc Tirrtschcidun§
lr, r l', rltlr lr'n

\rrr 1,1,.i, Irr.rr 'r. i\l,rrz l/()t'l vcrtt:itl iglc tlie atts Einheimi-
'., lr, rr 1,,',,1. 1r,'rrrl,' S. lrrrr [scliii[z-crrkortrpa$nie Pittet das
l),,r I l,r l''orr:l;rz. irrr Orrnondstal §egenüber sechs lranzösi-
,., lr,'rr l(ornprrilriicn mit Srösster Tapferkeit, Durch ihre
r,iclrt,rr:rr Schüssc brachten sie den Ge§nern §rosse Ver-
lrrslc lrci urrd konnten erst zum §fleichen §ebracht wer-
,1,'., als dcr Ort in Brancl Sesteckt wurde. Auch bei dem
(l,rl clc la Croix (zwischen Ormonds-dessus und Gryon)
k;rrn cs arn nämlichen Tag zum Kampf, Oberst Fornerot
trri[[ mit drei Bataillonen den Pass an, der von der Land-



wehr-Scharfschützenkompasnie Fischer verteidi§t wurde,
Nach vierstündi§en vergeblichen Anstren§un§en mussten
die Franzosen mit einem Verluste von 400 Toten und Ver-
wundeten sich nach Bex zurüchziehen,

In den Kämplen der Schwyzer Anfan§ Mai 1798 zeich-
neten sich die Scharfschützen in §leicher 

'tüeise aus, So
leisteten 400 Mann am Kiemen nördlich Immensee §e§en-
über einer zehnfachen Uebermacht einen erfolgreichen
\Tiderstand, vor dem sich die Franzosen nach sechsstün-
digem Kampfe au{ Meierskappel zrrückzosen. Auch auf
beiden Seiten des Zu§ersees - am Rufiberg, zwischen
§(/alchwil und Arth, sowie an den Hängen des Rigiberges
bei Immensee - konnten die Franzosen sesenüber dem
Feuer der Scharfschützen nichts erreichen und mussten
den Rückzu§ antreten,

Bekannt sind die ausserordentlichen Leistunsen der
Nidrvaldner Schützen am 8, und 9. September 1798, wel-
che einen wahrhalt heldenmütisen §(/iderstand geleistet
und dem Feinde schwere Verluste beigebracht haben, Sie
mussten am Ende unterliesen, aber ihre Taten bleiben un-
ver§essen.

Auch die Scharfschützenkompasnien, die im Kriessiahr
1799 aul seiten der Franzosen kämplen mussten, machten
ihrem Namen alle Ehre, Mitte Ausust haben sich die
§(/aadtländer Jägerkompasnie yom 2. L6manbataillon im
Gebirge und zwei Zircher Scharlschützenkompasnien am
Unterlauf der Aare aussezeichnet und die Entscheidunsen
in den betreifenden UnternehmunElen zu§unsten der Fran-
zosen herbeigelührt,

Für die von Massena befohlete Zurickeroberung des
Gotthard hatte der damit beaultraste General Lecourbe
einen An§rilf in fünf Kolonnen ansesetzt, Eine derselben,
unter Loison, sollte mit 3 Bataillonen, 2 Grenadierkompa-
§nien und den l7aadtländer Sehützen von Meiringen aus
über den Sustenpass durch das Maiental nach §Tassen im
Reusstal §elansen, Das rechlzeilige Eintreflen dieser
Kolonne war von entscheidender Bedeutung. Den Tal-
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;rrr:;ilanf aus dem Maiental sperrte eine Schanze' die vorr

4(X) Ocsl.crreichern mit 3 Geschützen besetzt war' Die in

rrr:rrrclrcrn Karnpfc bcwährtcn Grenadiere stürmten viermal

vtr[t:lrcns. lirst tlic Wtadtliitrclcr Schützen brachten die

l'.illst'lrcitlrlrt[, itrtlt:ttt sic tlic tlas §(/erk beherrschenden

lliilrr:rr tlcr n wiltlt'rrcll Littt"rtctl ' crsticScn, die weitere

ll,.tlir.rrrrrrI rlt.r O('st.lrii Lzt: rlrrrr:lt ilrrt: sit:hcrn Schüsse ver-

rrrrrrrrilllit,lrlr.rr rrrr.l s,r rlcrr Ir:irrtlliclrt:rr §fitlcrstand brachen,

Ni, lrl rrril t.irr,.rr l;rk lisr lrr.rr, s()tr(lC|il rrr;rn ltann sa§en

Iirrr rr r.lr;rlr'!i"r 1,,'r, !',lol11 1'l trit lrl('tt <litt Ziirchcr Scharf-

q, ltttlr,,tl"'trr1'',!tttt tr llltl rlrr' 1rlt 1t lrt T't'it lrt'i lilcin-Döttin-

tt! r \1.. ,1r, lir,',.., rr ",, lr l,, i l,tttt,I rrril tlt'tr Otlstcrrcichr:rn

!rr, rutrl lr,rll. rr, 1, 1'.11, ltlr' l'.rzlrt'rzo1! l(:rrl vor scinem

,.\1,,,,,,, ., lt .ttr', ,1, t 1,, lrw, iz lrril iiIrt^rlclitllren Krä[tcn den

1r,,1,,,, l lrrl'. 1 ,l, t l'r,trr/():a('ll z-tr rttttfcltcn, in den Rücken

Al,,'.',,,,., ' rtt lr, l.rrr[t'rr tttt..l ilrn so zum Verlassen der

lr, lrwt'iz. u tt z.wittfctr. 7t rlicscrn Zwecke wollte er mit
',rlol )l) Mrirrn bt:i l(lcin-l)öttinfen über die Aare setzen'

I I rr 1,. r.,1,,rrr Sr.lrtr Izc cincr z.ahlreichen Artillerie wurde ver-
,,rr, lrl, ,'irrr, St'lti[[ltriickc zu schla§en. Das Unternehmen
.r, lr,'il.r l. iur <lt'trt wolrlgczielten Feuer der Zircher
l-i, l,:rr [',, lriilzt rr, ,1,'rrr rlic I)otrttlnicre erla§en, Damit war
,1r,. 1tr,,..,,, ( l,'l,rlu Iiir Mrrsstrra bcscitift, der FeldzuS hatte
( ilrr ,rrrrlr.tI W, rr,lrrrrpt f('ll{)llllll('ll.

| '. w'rt ,l,rlt, t rtt ltr'1tt.'il,'rl, rl;t:;:l in llrirrlltrttrrg an diese

l.,l r,l,. tt tt, ,1.,, W, 1,,1', ',, lrr lt rlt'r l"ollrr'71'11 tlcn Scharf-

., lrll r ir (,r( 1,,',,,tt,1,'r, l-.l,lltttt1r t'irlllct;ittrrrl wttrtlc, in-

'1.,r '.r( r'lrr(' ('tlr( rr( W;rll, lrLr;rllrrrrli biltlcttlrr' S<l sollten
',r(' n.r! lr ,lcrrr I\'\ililrit t t'l,lcrttt'ttt tlcr Iiidgcnössischen Kon-
lrrrlrl'1,1r1r'ul)l)(:rr voltt .lahrc 1807 neben den rund 10 500

N'1 ,,,,,r lrr[:rrrtr^t'ic cincn Bcstand von 890 Mann aufweisen'
Itil'/ wrrrtlcn in Auszug und Reserve fe 20 Kompa§nien
rrr l(X) Mann gebildet; zu den Brigaden §ehörten in der
llr'{cl 3-4 Inlanteriebataillone und 2 Kompa§nien Scharf-
sclriil.z-cn. Bei der Rekrutierun§ wurde als Bedin§un§ für
.lir, [iinteilun{ zu dieser Spezialwaffe ein « §utbestandenes
l'robeschiessen » verlan(t. Die Scharfschützen hatten sich



jährlich an 6 Sonntasen aul bestimmten Schiessplätzen im
Zielschiess en zu :drber..

Ueber die VerwendunS dieser §Taffensattuns bestimmt
der § 2 des Reglementes von lB22 hür die Eidsenössischen
Scharfschützen iolgendes;

Die Scharlschützen sollen vorzüslich bei folgenden
Gelegenheiten sebraucht werden;

1. Bey der Besetzung und Vertheidiguns fester Punkte,
als Gebirgspässe, Verschanzunsen, DörIer, Verhaue, Fluss-
uler usw,

2. Bey der Vertheidiguns aller Positionen, in welche
des Terrains wegen nicht wohl Artillerie hinsebracht wer-
den kann,

3. Bey den für die §7affe der Scharfschützen sich vor-
zäglich eignendem Dienste bei Belageruns und Vertheidi-
§un§ fester Plätze und Feldverschanzunsen,

4, Als Bedeckung der Artillerie, um derselben die
feindlichen Plänkler Iernzuhalten.

5, Als Besleituns wichtiger Rekosnoscierunsen,
6. Bey Aufstelluns grosser Truppenmassen können die

Scharfschützen, um die Flanken zu decken oder urn die
in den Heeresabteilungen durch das Terrain oder aus
andern Ursachen entstehenden Intervalle und schwachen
Punkte zu beobachten und zu yertheidigen, aufgestellt
werden, Es kann auch

7, iedem wichtisen Vorposten eine Abteilung Scharf-
schützen zuseseben werden, welche hauptsächlich, wenn
der Vorposten ohne Artillerie ist, §eeisnet sind, den Feind
bei einem versuchten Ansriff eine Zeitlang fernzuhalten. 

-Es sind auch
B. die Scharfschützen in Verbirrduns mit leichten Trup_

pen zum Gelecht als Tirailleur ztt verwenden, indem die
leichten Truppen durch eine verhältnismässige beigege-
bene Anzahl Scharfschülzen an W'irksamkeit sehr Eewin-
nen, währenddessen solche durch das schnelle Feuer und
durch das Bajonett der Infanterie vor Ueberraschunsen
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tr,.,,ir lrcrt sind und so mit Musse ihre Schüsse abgeben

lr olltl(lll.
l)Cr IJntcrr.iclrt der scharlschützen hat sich besonders

., rrI Iolgcrrrlc l)rrnlttc z.tt crstrcckcn;
:r) Srlltltrlcrr rrrrrl Irclrlt0rrsclrrrlc und der zerstreuten

( )rtlrrrrrr[.
l,l lrr:'l;rrrrllr;rllrrrrll tl,'r llt^wrr[[rrtrrr['
, ) l)i:rlrrttzt'ttr;t ltii lz.t'rr ilt lt'tlt:rrr 'l't'tr:tin auI wenigstens

'/(Xi lir lrr il I

,l) /r,.1,r, lrrr.,,fi(,il l,i,r ,rrrl /O(l lit.lrr ill irrrI vcrschieclenem

l. r tillll

l'lir,l.l, rrl. 11 llrll, rrr, lrl,."11,'rr ttit' tttt'ltt' ;rls 20 bis

Itt Al,,rrrr .ir-i!rrrrr*f . nr'rr,lr( r, w,'t,lctt- l)ic Arrsbildun§

l' , t rrr l,',,llt r ! r,rt .' t, I\l'rtrrr irr,livitltrt'll z.tt fcschchen'
Ilrl ,l,r,r (,, ., 1r v.tt lH./'l wrrrtltrr tlic Scharlschützen

,,1', f ,1,. .'r.,ln.rll,' ,rrrl11r'lrolrt,tt, sic witrcn als o Schützen '
rr, lrL rr rl'tr l"rrsili.'r't'rr cirrc Utrter$attun§ der Infanterie'
.1, ,1, ;\r rrrrr'tlivisiorr hlrtl.c ncbcn den 2Inlanteriebrigaden
, rrr l-., lrirlzurrlr;tlrrillorr. Scit 1907 sind sie in die Truppen-
Ir or pr't lrlr{t'Ilit'tlt:r'[.

l'ru .li.' llrwir[[rrrrrrI bilclete der 1851 ein§elührte
I'lrrlrt r (li.rl l{),.1 I l,l rrtrtr) cincn {rossen Fortschritt, der

llltr(r rrr .nrlr llirrlt'rlrrtllr', Sysle,tn Arnsler, um§eändert
rrr,,l l, rr,i, lt',1, tr .l,rlrl ,ltr,,lr .l;rs ;tttltlriltlrnisclrc Peabody-

pt, '.',ltt , r,,! lrl rvttttl. lll/.1 crlrit'llt'lr tlic St:ltiitz'en den

V, ll, rlr li,1', ltr t':lttlr.t l{),'l trrtrr

'rrr l'.,r,,, !rr r. ',rrf( tt, ,l.t:,t, ,lit' St'lr;rrfsclriitz-cn dig

ll.l,, r.., rtllurfr r,,rr ,1,.r Wrllrlilkt'it t'irrcr [tltcn Schiess-

.,,r'.l,rl,lrrrrpr lrrr rli,' W,'lrr lrirItigkcit uncl die Freude am

li, lrr,'r.:,,'rr ;rrrr lr w;ilrrt'rrtl rlclr lrauriSen Zeiten des Nieder-

rr.rrrtls bcl:i lilil rrrrtl hochgehalten haben, Sie brachten auch

1,,'rsiirrlichc ()pfcr, indein sie Iür Bek;leidung und Aus-
rri:;IrrrrI sclber alllzukommen hatten, besonders durch die

Arrst:lra[[un§ ihrer damals zie.mlich teuren ,Stutzer auf

,'igtrne Kosten. Sie waren sich klar, dass ihr Zweck n:ur

,lrrrch Wiederbelebung früherer Vereini§unSen und Grün-
,lrrnf neuer Gesellschaften erreicht werden konnte, So

8?



entstanden schon 1802 im §(/aadtland die u Laboureurs de
Rances >>, zwei Jahre später wurden in Schwyz aul Ver-
anlassuns der Behörden die Schützengesellschalten wieder
§ebildet und 1818 verlügte ein behördliches Dekret der
Berner Resieruns die Bildung von « Amtsschützengesell-
schaften » mit ihren Untersektionen in allen srössern
Ortschaften.

Alle diese Bestrebungen führten irn Jahre lg24 nalur-
§emäss zum Zusammenschluss der schiessfreudigen Bür_
§er und §7ehrmänner des sanzea Landes irn Schweizeri-
schen Schützenverein, Wenn man sich die ersten Statuten
dieser für unser 'VTehrwesen 

so wichtigen Vereiniguns und
die vorarbeiten za dem ersten eidgenössischen Freischies-
sen in Aarau versesenwärtist, so erkennt man ohne vrei-
teres den grossen Ernst, die Liebe zum schweizerischen
vaterland und den §(/eitblick, welche die Gründer beseelt
und geleitet hat, Man fühlt heraus, da waren Männer am'§7'erk, welche die schweren Jahre des Krieges, des Ver_
lustes der Unabhängigkeit, der Erniedrisung und der Not
miterlebt und noch nicht vergessen hatten, die den §Tillen
bezeusten, nach Krälten das Ihre beizutrasen, dass solche
Zeiten nicht wiederkehren durften" So wirrl d.er Zweck
des schweizerischen schützenvereins mit folgenden §(/or-
ten bestimmt: « Ein Band ,mehr zu ziehe,. r* di" Herzen
der Eidgenossen, die Kraft des Vaterlandes durch Ein-
tracht und nähere Verbindung zu mehren und nach eines
je§lichem Vermögen gleichzeitis zur Förderuns und Ver_
vollkornmnuns der schönen sowie für die verteidigung der
Eidgenossenschaft höchstwichtisen Kunst des SJarf_
s_chiessens beizutrasen ». Es ist auch hervorzuheben, dass
die Behörden von AnfanS an den Wert dieser Vereinigung
einsesehen und sie verständnisvoll ge{ördert haben. Siä
hatten auch allen Grund dazu; denn der Schützenverein
war nach Kräften bemüht, o Hand in Hand mit der
schützenmässigen Ausbildung Vertrauen und Selbst_
bewusstsein des Volkes , zu heben und das Verantwort_
lichkeitsgefühl für die « sehr im arsen liesende Landes_
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v.rtcirlifun§, z.u wecken. Mehr als einmal hat bei den

l'.irrrrrischrrnssversuchcrr clcs Auslandes der Schützenverein
', tlt'rr llclr(irdcn dcn ltiickcn Scstärkt ».

So vr,r'srtttttrrcltc siclt irtr Ilcrbst 1832 in Knutwil eine

Itr',r,,r,,' T.irlrl vorr St'lriilz.,'tt ttlttl Vaterlandslreunden zu'm

/.w,,1,,' ,. rryit.lts;ttttt't'r't- Vt'tlt'itli4trrl{ tlcs I-andes ', um sich
unli'r .1,'r liiilrrrrrrg tl,'s S.,lrwt'izt"r-isclrcn Schützenvereins
rrr t'lrr('l " N,rltt'tt;tlcrr Vcr t'irriIrlll[ ' 7'llsiltlrnlcnzuschliessen'

;,,1 ,l,rlrr.' lli ili, rrl', ,li' S, lrw,'iz .lrrrt:lt I"r'anl<reich be-
,lr,,trl w,rr, !{,rr,l,' ,1t,".,'t ( i.',lirttk,' r'irrcr Ilrililli rischen Or-

L!irrrl'rrrll,,tr ,1. ., 1,, l1p, 1r'l t'rt lt.'tt lj, lrirlrt'rrvr'rt,ilrs in der
§=r, r,,, ,, I 1r nl,lr,l,l. ,1,,'.', ,lt,' (rt tttt;tlv('lriilllllltlllrlg in
',1 |.'rll,,r, 1,, ,, 1,1,,' ,, r rr. l'.rrrr,ll','lrrtlt(;rrr tlitl Scllwcizer-

',lrtrl., rr .,, , rlr'.,( !r nul rl, r ,'\rrll,,rtlt't'tltt{ ar-r die Ver-
, ,,,, ,,,, l .,ll, { ,ir'., ,'\rrlrl ills si, lr zrr or{atrisicren, u bis
.rrrl,. ,rr'..! ! .1,' ,1,,r l'.'itrrl /.t1 lrclilinrplcn und Gut und
I ,1,. rr rl.rrr V.rl,'rl;urtlt' z.tt wciltcn r. Dabei war es selbst-
i r r.,l.rrr,llr, lr, ,l;rss si,'lt tl icsc Irciwilligen Schützenkorps
,r r,1,('r V,'rl,irrtltrrrf rrri[ <lcn Bchörden dem Führer der
,r r r I rr,,. l, l I l, rr,'i, I1lt'niissischr:rr'l'ruppen zur Verfügun§ stell'
t, rr l)r,. V,,r,'r lr ill,,n fii r tlic .Militärische Or§anisation
,1. ,, l, lr,r.r.t.r i.,r.lr.rr Sr.lri'rtzcrrvcrcils , zeigen deutlich,
,1,',,, ,1r,,.,. 1,, lrtrlr.rrhotp., irr lit'ittcr'§ücisc als Freischaren
=l 1,, 1r,,,lrl, r !1,iu1n, f,lnrlr'trr irt trllcr l"rlrnr tlcn militäri-
-, lr,,r l'.r ,llr n ,1,,, Lrrr,lr''r irtrlr.pllil'rllrl st'itt wrllll"cn. Na-
!rrrt, .r r, , li,rrrr r rrrrr lr, lrlrlr.tt lrt llt'lr;rt ltl, tlic u irn cid-
!t, 1,, , ,1,,,, ltrrrr,l,..lr,.'r rrr, lrl cirrlrr^[f il[ , w:lren, ES

,,lll,, 1.,,1,,;,llrnr( n vrln l(X) iUirrrrr ;rtr[{t'sIcllt wcrden, iede
,1, r'., llr, rr lr.rllt rr;r,lr Ar.t. (r « dic {lcichc l-inteilun§ wie
( ur( rr;r.lr t'irllcrriissiscltcut ltegle,ment gebildete Scharf-
.., lriilzr.rrkorrrprrflrric ,, vier Kompa$nien konnten in einem
Il;rl;rillon untcr cinem n Schützenmajor, vereinigt wer-
,1..'rr. lrr Art. 12 wird die Ausrüstun§ vor{eschrieben: ein
Slrrtzcr samt '§üaidsack und Munition, als Erkennun§s-
z.cichen die eidgenössische Schützenkokarde, als Kleidung
cin kurzer srüner Rock mit einer Reihe l(nöpfe. Für das
iibrige sollte möglichste Gleichförmiskeit erziell werden.



§Tichtig ist Art, 13: u Alle Schützen verpllichten sich,
durch ihre Einschreibun§ in das Schützenkorps in Betreff
der Disziplin und der Strafen in allen Punkten sich den
Bestimmun§en des eidgenössischen Militärstrafgesetz-
buches zu wterziehen r,

§fährend des sog, u Neuenbur§erhandels » 1856/57

wurde diese Or§anisation mit grossem Eiler in die Tat um-

Sesetzt, so dass der Schweizerische Schützenverein nicht
unwesentlich zrr Stärkung des Willens zum §(/iderstand
beitru§. Der Bundesrat übernahm es, für die Schützen-
korps Verplle§un§ und Munition zw Yerlügun§ za stellen,

Im Jahre 186t unterzo§ das Zen*alkornitee des Schüt-
zenvereins rlie Vorschrilten « einer zeitgemässen Durch-
sicht ,, wobei Pflichten und Rechte näher bestimmt wur-
den,

Als 1866 der Krieg zwischen Preussen und Oesterreich
ausbrach, wurde ebenfalls die Aufstellun§ von Schützen-
korps in Aussicht Seno,m,men und das Eidgenössische Mili-
tärdepartement erliess so§ar eine « Verordnun§ über
Bildung und Verwendung von freiwilligen Korps r.

Es ist einleuchtend, dass für die Entwicklun§ des
Schiesswesens die Bewalfnuns eine wesentliche Rolle
spielte, Solanse der Stutzer mehr oder weniger das Feld
beherrschte, indem die srosse Masse der Gewehrtrasenden
noch über keine eigentliche Präzisionswaife verfügte,
wurden llrosse Kreise von lVehrmännern, und zwar gerade
dieienigen, welche die Ausbilduns im Schiessen arn nötig-
sten hatten, nicht erreicht, Aber erfreulicherweise machte
sich in den lünfziger und anfanss der sechziger Jahre ein
vermehrtes Interesse Iür unser Schützenwesen geltend.
Allgemein « erörterte man öIfentlich und in privaten Krei-
sen den §üert einer einheitlichen Bewaffnuns aller Ge-
wehrtraSenden ,, Dazu war eine Präzisionswalfe mit ein-
heitlicher Munition nötig, In enser Verbindung damit
stand natursemäss die Frase der Schiessausbildung, und
es war klar, dass in richtiger Erkenntnis des Unsenüsens
derselben mit Nachdruck ein sründlicher Sch,iessunterricht
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r,'r'lirn§t wurde; denn die Einführung einer bessern \üaffe
rit^rrii{te nicht, man musste sie auch nt §ebrartchen wissen'
lrrr .lahre 1863 war das Verlangen nach einer neuen
S,,lrusswaffe erreicht, indem die Infanteriebataillone ein
( ir:wchr erhielten, das in seinen Leistun§en belriedigen
liorrnte und u auch vor der Standscheibe " §ut verwend-
lr;rr war; bronzierter Lauf, Kaliber 1A,4, viet konzentri-
,;, lrc Zige, Quadrantenvisier und vierkanti§es Stich-
lr;r jonctt,

l)a,rnit war einer neuen Entwicklung die Bahn eröff-
rr.l; « denn von nun an durfte es ieder Gewehrtra§ende

ri,'lrost wa6!en, rnit den geiürchteten Scl-r;lrfschützen in
lr it'rllichern \(/ettkampf sich zu rnessen ,. f)as militärische
.'j, lrit'ssw'esen ausser Dienst musste so 

- §etra§en von
rlt'rn:rllgemeinen Interesse an diesen Fra§en eine
'.1.r r k c F örderun§ er{ahren. Nun hatte schon irn Jahre
Iti(ri tlit, Bundesversammlun§ sich veranlasst §esehen,
,l,r tlic liir die Infanterie §ewünschte Schiessfertigkeit

!!r rl, rr §flirdcrholun§skursen weder §efördert noch er-
l'.,ll.rr wt'rrlr,, z.rr bcstimmen, dass «für die Zielibungen
lrr'.,,rrrlcr r' 'l';rgc ;rrrzusctzcn scien, entweder im Anschluss
,,r, ,li,' Wi,',1,'rlr,lurrlislittrst otlcr dann in den Stamrn-
1,,-rnl,r'u irr irrr;.r.trrr",'i.rr('tr Alllt:ilrrnflcn tlnter militärischer
| ..ilrrrrr! l)r. .l,,rIr t ltrrll,'rr t'rrlwt'tl,'t' jiilrrliclr 15 Schüsse
,,,1, r ,,11, .. 11,. r l.,lrr, '( l 1,, lrr',"r', ,lic l"iisilir:rt: 10, bc-
.1, !,rrrrrr,,'., r.,, l', ',, 1,1 .,. .,1,,'ttlt,'lr'tt V,,lt rlt't- I{cscrve
',1,,,,,1, r,r.,n .,11, .'r..,.l.,ltt, l(l Si, lrtr:,rr'-

, , ,rll, =r, lr 1,.,1,1, ,1.,'.', rrril ,li,':;t'lt ,rt'r'itr{ctt Anfor-
,l! r,rr[r! ,, ,lr, l,, lu,'..l, rlryrli1',1 rrit lrI irr {ewünschtem
41,,.,.., t,. l,,r,l.r I w,'r il,'rr ltorrtttc. Aber auch die Freude
,,,,, l-i, lri,':.:;t:r lit'ss siclr urrI c.licse §7eise kaum erreichen;
rlr'rrrr rlr.s;t' 'l';r[c rrach dcn \iliederholungshursen oder die
llr.lrrrrrticrr ,, irr anIcrnessencn Abteilun§en unter militäri-
',, lr,'r' l,t'itrrrrrl ,, rnrrsstcn clcn Wehrmännern als eine dienst-
li,lrc Mchrbclastun{ erscheinen. Die Behörden sahen ein,
,l;rss cin anclerer §(/eg beschritten werden musste, « sis
.,rrr:lrtt:n clic Gewehrtra(enclen den freiwilligen Schiess-

9t

Pt



6§

vereinen zuzuführen », Das bedingte eine nicht nur wie

bisher moralische Unterstützun§ derselben, sondern man

musste ihnen ihre Aufgabe auch durch materielle Lei-

stun§en erleichtern. Daher erliess der Bundesrat am

13. März 1864 das « Re§lement über die vom Bunde an

freiwiilige Schiessvereine za verabfolgenden Unterstützun-

§en », Um diese zu erhalten, wurden folgende Bedin-

§un§en auigestellt:
1. Der Schiessverein muss iedem in der Miliz einge-

teilten und zudem in bürgerlichen Rechten und Ehren

stehenden Schweizerbür§er den Eintritt in den Verein ge-

statten,
2. Der Verein muss weni§stens 15 Mitglieder stark

sein,
3, Die Schiessübungen sollen ausschliesslich mit Or-

dcnnanzwaffen und mit Ordonnanzmunition stattlinden'
4. Es soll wenigstens aul drei D'istanzcn §eschossen

werden, unter welchen sich Iür den'stutzcr und das neue

Jä§ergewehr die Distanz von 400 Schritt und eine weitere

von wenigstens 600 Schritt belinden mtrss' Für das um-

§eänderte Infanteriegervehr mö§en 400 Schritt als Maxi-

mum §enü§en,
5. Jedes Mitglied hat jährlich wenigstens an drei

Uebungen teilzunehmen und im §anzen mindestens

50 Schüsse zu tun, angemessen verteilt und aui verschie-

dene Distanzen.
6. Es soll nur auf Scheiben nach eidgenössischer Vor-

schrift (re§lementarische Grösse und ein§ezeichnete

Mannsfigur) geschossen werden.
Nach Art.4 bestand die Unterstüzung, welche die Eid-

§enossenschalt leistete, in der Ver§ütun$ von Munition

iut ZS,Schüsse für iedes Mitglied eines Vereins, in wel-

chem die vorgenannten BedingunSen erfüllt werden und

insofern der betreflende Kanton die Ver§ütun§ für eben-

soviele Schüsse oder eine dieser gleichkommende Unter-
stützun§ leistet.
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Der Bund war zudem bestrebt, durch Ausrichtung von
Schiessprämien in Schulen und Kursen die Schiesstäti§-
licit zu fördern, Diese Massnahmen bedeuteten irn §anzen
Schiesswesen einen §rossen Fortschritt, indem einerseits
,lic Vereine zar l{itarbeit bei der Schiessausbildun§ in
rlcr Armee heran§ezo§en wurden und damit an Bedeu-
trrn§ 5iewannen, und anderseits die Grundla$e §eschallen
wrrrde, im Volke das Verständnis für eine richtige Schiess-
;rrrsbildun§ und die Freude am Schiessen za mehren und
., tlt'nr Schiesswesen einen krältiSen Impuls zu verle;.hen ",
Sollnge aber den Kantonen der Unterricht der Infanterie
,rrkarn, war es schwierig, den Vorschriften überall Nach-
.rt lrlrrrrs zu verschaffen, Das änderte sich erst, als mit
,lcr Milil.äror$anisation von 1874 klare Verhältnisse §e-
'., lr;rlfcrr wurden, In dem letzlen Teil des Art, 104 war
rrrrrr bcstimmtr «Die Kompagnieolfiziere und die §ewehr-
lr;rlitrrrlcn Untcroffiziere und Soldaten der Inlanterie und
,l.r Schiitzcn des Auszu§es sind in denieni§en Jahren, in
w,,l,lrr.rr sit: kr:incn andern Militärunterricht erhalten, zu
li, lrir.rir;{ilrrrnIt'rr, sr:i cs in frciwilligen Schiessvereinen oder
,,, 1,, ,,,,rr,1,'!:r irn{('or rlrtcte tr Vcreinigun§en, verpllichtet ,,
l )^lrrl w,ir r,li. nu,;rr('r tlitrrslliclrc Schicsspflicht gesetzlich
l, ,,11r. l, lrl, irllr r,lrrrg!,r rrrtr fiir rlir' lrrlirntt:rie.

lrr ,l, r Vr ll rllrr[t ,lr',, llttrr,l,',;tirlr'.'; votll 20. N«tvcmb:r
Ittrr, 1,, lr ,li, l,,r,l, ruryr rli,, lr,'iwillillttr Sr:lrir:sswcsctls
rl rrr,li rr ,1,, I'r ,lr, r r1i, rr llr ,, llnrrrinlr( n t'r wt'iIt:rt; Illiln
,,,,, l,l! r rrr rr [Irrl, , ,, lrt, (l /h, l:.( lr,'rr Miltilit'tlt:rrr tlcr Vcr-
r rri ,,rr,l [1 11., lrrr".',, rrrl.rr- lir':;t,ttrlt:ts t:rwtiltrtcnswert ist
,1, r ,\rl ll rl,'r,..'llrtrr, ,ltr'Iol4crrrlcrtrtassen lautet; «Den-

I.nrrr( n V.'r.'irrtrr, wt:lcltc nrit ihren Schiessübun§en §ut
rt, l.'rlr'lt: rrrrrl grrI ausgcfiihrte militärische Uebun§en, wie
I\1 ,i r sclrc, Sichcrrrnflsdienst, Tirailleurübun§en im Feuer
v,,r' tlcr Schcibe vcrbinden, oder welche zweckmässi§ an-

rr,'.r'rlnetc Schiesstibun6ien auf unbekannte Distanzen ab-
lr;rllr:n, liönnen vom Bunde besondere Anerkennun§en und
I lrrLcrstützun§en zuerkannt werden r,



Besondere Aufmerksamkeit erforderten dieienigen, die
ihre Schiesspfticht nicht in einem Verein eriüllten. Sie

hatten §emäss Bundesratsbeschluss vom 21. Februar 1879

einen Nachschiesskurs von drei Ta§en zu bestehen, €leich-
zeitig sollte es möglich sein, neben den Schützen§esell-
§chaiten in Vereini§un§en von rnindestens 15 Teilnehmern
unter Leitun§ von Oflizieren die vor§eschriebenen Schüsse

abzrgeben, Das Ergebnis dieser Massnahmen war in der
Beziehun§ §ünsti§, dass die Schiesspllicht zahlenmässi§
besser erfülit wurde, indem die Zahl der Nachschiess-
pflichti§en, die im Jahre 1877 noch 65 0/o aller Schiess-
pilichtigen betru§, drei Jahre später aul 7 olo zurück§in$.
Anders stand es mit der Schiessfertigkeit, Es zeigte sich,
dass nur in den Schiessvereinen die Leistun§en befriedig-
ten, während bei den .. Vereinigun§en » und den « Mit-
schiessenden , die Resultate nach einem offiziellen Kreis-
schreiben « seradezu kläglich » waren, Das mochte davon
herrühren, dass in den Erlassen von 1876 und 1879 das

Schiessen in den Vereinen als das Gewöhnliche, das mili-
tärische Schiessen in besondern Vereini§un§en als Aus-
nahme oder zurn Teil so§ar als Strale für die Unterlassun§
der unentbehrlichen Uebun§en im Schiessen betrachtet
wurde,

So zei§te es s,ich, dass im Schiesswesen ausser Dienst
rein militärische Or§anisationen aus Man§el an Können
und §(/ollen der Ofäziere und Llnterolfiziere der Infanterie
versasten; auch die « Mitschiessenden , bewiesen nicht
das nöti§e Pflichtbewusstsein, während nur in den ,Schiess-

vereinen ernsthaft §eübt wurde, Auf Grund dieser Er-
{ahrun§en wurde in der Verordnun§ vom 16. März 1883

der Vereinszwans vorgeschricben, Zur Erfüllun§ der
Schiesspflicht musste die eigentliche Mitgliedschaft er-
worben werden, Freie Vereini§un§en wareR nieht rnehr

§estattet. Neben der Art der Uebun§en und der Zahl der
Schüsse wurde auch eine allerdin§s bescheidene Minimal-
leistuns vorgeschrieben, Dieienigen, welche die verlang-
ten Uebungen nicht §esehossen oder nur die Hälfte des
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N1 irrirrrrrrrrs crreicht hatten, wurden zu besondern Uebun-

rr.rr olrrrc Sold und Iteiscentschädigun§ einberufen,
Ncbrrr dicscn wcr[vollcrr or§anisatorischen Fortschrit-

I.rr w;rr tlt'r irutcrc Arrsbatr clcs Schiesswesens etwas zu

l, rrr z 111'li1v1nrrrcn. l);rs trtochtc nriI dcr we'itverbreiteten
,\rrll;rssurrll zlrsirtttttt.'trttrirt[cn, clitss u icder Schweizet ein

ti,'lrorcrrcr Sllriilzt' ,' st:i tttttl tlctttltltch clas Durchschiessen
{ ur( l Arrz;rlrl Il.lrrrrr[t rr ft rriilit:. Mirrl iilrcrsah, dass wie
Irrr ;,',1.' rrrilil,ir is, lrr' 'l';i ligkcil, s() bcsotttlcrs bei der
.'rr lrrr',r',,rrr'.lrl,lrrtr1t',,','1i,,. lt,' Motttt'ttlt' rrr;rssfchcnd sind
rrr,l ,lr, r, r rrt', Ltrtrtrrllr'1r'trrl.lr rrrrlrt'tlirllil ;rttsrtlicltenden

",,1 1r,i ,,11.,', t,,,lr.t,lrt, ll,tr Iilrl.rIitlrls llr:tl;rr[, Die
l,rl ,, t,, ,1,,. ,lr, ,",rlrl ,1,, ,,, ltw,',lt, rt St lrii [.ztlrr bci wci-
I r, irl,, r... r, 1rl, r. rrrrlr' ;ll wr'nIr Itlliit'lisit:lrtigt, cs wurde
,1,,,, r,rrlr( ruul! I, rrrrl t irrilicn ,, Voriilrtrngcn, sich die
',, lrr,'.',1, r lr1rl,, rl .rnzrttilirtt'rt. Nrrn isI eLber das Sch'iessen

, ,,,, 1\ rrrr,,l, rlit' rr;rt,lt ltusscn rrnd innen §elernt und ge-

l, lrr I .,r'irr will. Sir ist rricht [lcicltsam eine mechanische
\/r.r r rr lrlrrnlr, :rorrrlcrrr sic crlordert die §anze innere An-
l, rlrr.rlrrrrr. rl,'r' St lrii lz.r:rr, clic sich in der Handhabun§ der
W,rll,'rr rrril Ilr.ttt'islcrurr{ rrrrrl Frcttclc äussert, Daza §e'
Ir,,r, rr l'rl,rl1r.', rli,' r,lttrt' t'ttrstr Arbcit nicht erreicht wer-
,1. rr l,,rnn. n lll.ilr,'rr rii(' iurs, so t:nlstchcn Missmut rrnd
\ , rl,rllr r rrrrl!, rlrr l'r lirllrrrrll ,1,'r. St lrir:sspIlicht wird von
,1, r, All..' ',, lrirl;, rlrl,. l,r',lilt ,'trrl,[rtrrtl('tr, wits fiir die
! lt, l I1,, l,lrt'l , rl \.i ( nrf l,,rrlr'rlr, lr irl

\r,1.'r,rr ,1, r \, lrl rr', r1.rltt, r', tlrtcil.'lr' :tit'lr z.tttlrtrrt die
,!,{ 1 ,1,,, ,i,.. rrr....r.., lr,.rr ( )l,r.r:;llrrrlrr;rrrl:r Wolozkoi über
,l ,., (,, u.,, lr l, u('r nn ( i.lct lrl, tlir: vicl Staub aufwirbelte,
I).r', ,,r,,rr zrr lr.'11rt'ilt'rr; tlclrrr cr bcwies, u dass es im Kampfe
rrr, lrl nrrlrr' ;r'rI tlcrr fcnarucn Schuss ankomme, indem es

,ru.i,r('s( lrl()sscrr sci, dass der einzelne Schütze unter dem
l'irrrlrrrck rrrrd dcr \flirkun§ des feindlichen Feuers noch
r it'lrti[ zu schiessen imstande sei ». n Das Gewehr flie§t
rrrrbt:wrrsst ernpor, der Finger drückt unbewusst auf den
Alrz.rr[, dcr ,Schuss geht los - nicht eine Folge zweck-
sichcrn §7ollens, ein Produkt des blinden Zufalls ,, Man

I



musste daher lediglich darnach trachten, mit einer Ge-

schossgarbe den Ge§ner zu vernichten, und das konnte
mit dem « waa§rechten Anschla§ » erreicht werden. Da-
mit musste natur§emäss die bisherige Schiessausbildung
mit dem Zweck, den Infanteristen zt eir,er §enauen
S*hussabgabe mit dem §(/illen, das Ziel zu treffen, Iähig
zu machen, als unnötig erscheinen, Der Mann wurde so

nur der Teil einer §rossen Maschine, die einlach auf
Grund von §enau berechneten Geschossgarben ein§esetzt
werden musste, um die errechneten Treflerprozenle zu

erreichen,
Die Richtigkeit dieser neuen Lehre wurde durch zahl-

reiche krie§sSeschichtliche Beisoiele zu beweisen Yer'
sucht. Sie fand bei uns - im Lande der Schützen -ziemlich viele Anhän§er; denn wenn es nicht mehr nötig
war, der Schiessausbildung so viel Mühe zu wic{men und
man so§ar das Schiessen ,mechanisieren konnte, weshalb
sollte man nicht auch noch diese Kunst eindrillen? §(/ie
so manches, das vom Ausland kommt, bei uns oft rasch
Anklang findet, so §inS es auch mit dem « waa§rechten
Anschlag » und der Geschossgarbe Wolozkois, Dies war
hauptsächlich in den Kreisen der Fall, die den eigent-
lichen Sinn unseres ,Schiesswesens nicht erlcannt hatten
oder nicht einsehen wollten, Man kann sich denken, wel-
che §(/irkun§ diese Lehre auf unser Schiesswesen haben
musste, wenn sie allgemein Nachachtun§ fand. Gltick-
licherweise ka,m es nicht so weit; denn bei ruhiger Ueber-
lesuns kam man zu andern Schlussfolgerungen, Nicht nur
liessen sich ebensoviele Beispiele aus der KrieSs§eschichte
als Gegenbeweis anführen, sondern o eine tiefere Ein-
sicht in das §(/esen des Krieses » zeigte, dass auch n die
Schusswirkun§ sich nicht in starre Formeln einsperren
lässt ». Solanse die starke Rauchentv"ricklung das Zieletr
erschwerte oder verunmöglichte und die technisch noch
unvollkommenen 'Wafien die Leistun§en des Schiessenden
nachteilig beeinflussten, mochten die schlechten Treff-
resultate, welche die Grundlase der Lehre '§(/olozkois bil-
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clcten, verständlich erscheinen, Das änderte aber mit der
Vervollkommnun§ der §/aflen, Trotzdem der « waa§-
rcchte Anschla§ , kaum ir§endwo in dem vor§eschla§enen
Sinn Ein§an§ fand, so hat er doch bei uns während meh-
rcrer Jahre die Schiessausbildun§ nachteilig beeinflusst.
In den Schiessinstruktionen machte sich ein §7ust von
rrritthematischen Formeln breit, dem der Truppenoffizier
nrit öder Verständnislosigkeit §e§enüberstand; der Schiess-
rrrrterricht litt unter schablonenhaf ter und überstirzter
,rrlcr aber seringschätziger Behandlung, Bei den kurzen
l)icnstcn schien rnan möglichst wenig Zeit l:drr die Schiess-
irrrsbiltlung erübrigen zu können,

Mit tler Zeit besann man sich wieder eines Bessern,
rrr,ur crliirnnte von neuem den W'ert der Schiessausbildun$
v.,rrr crzieherischen Standpunkte aus, Der Genauschuss
li;rrrr wicclcr zu Ehren, Dieser kann aber mit der o'mecha-
rrisuhcn Fcrti§keit, nicht erreicht werden, sie u darf nur
,r l.'; dic notwendige Vorbereitun§ für das ei§entliche
wt'scrrtliclre Unterrichtsziel betrachtet werden, Das
wcst'rrllir:lrc lJntcrrichtsziel ist aber die Erziehun§ zuerst
t.tt lrr.wrrsstt,rr, rraclrher zttr unbewussten, gewohnheits-
r rrrr rr'r i trlr rr W i lltrrsrr rrsl)ir nnu ng, clic Erziehun§ zum Treffen-
w,rrllr,rr rrrrrl 'l r.,ilr.rrltiirrrrr.rr ,,. l)cr ltinwtncl, im Gefechts-
lru nr \4,r'r rlr- rl,r,r l',r prlrrrir tli,"str' l',rriclrtrrrf vcrltlren{chcn,
t.:l rrt, lrl ,'lr, lrlr,rllrg, ,l,'rrrr. wr.rn (l(.r'St lriilzc rlirz.tr gcbr;rcht
..','r,1, lr l*rrn, tttrl't ,rll.tt I Ilr,,lirtr,lr.tt ttut' .'iltt'tt {f rl{CZ.icl-
It-rr lrr lrrr.,., ,rlrrrrlrl'lvq'1,, r,, r:,1 ('l' lurr lrt'sIrn irr tlcr Lzrfic,
rl,'rr l'.irrrlr iiclrt'rr tlcs (irIt,t lrtsIclrlt:s \rViclcr:slund zu leisten,
lir gelrt rriclrt scclisch in der Masse unter, sondern er
blcibt sich bewrrsst, wieviel von seiner Tätiskeit abhän§t,
rr wircl zum u selbstzweckbewussten Kämpler ,, Aul
(lrurrd der bisherisen Kriesserfahrunsen wurde daraul
Irirrpiewiesen, dass o eine Truppe, in welcher ieder ein-
zclne die Ueberzeugung, das Bewusstsein und den festen
§/illen hat, im Gefecht nur Zielschüsse abzugeben, die
{rössten Erfolge erreichen muss »,
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So hatte sich die Ueberzeu§un§ von der Notwendigkeit
eines gründlichen, individuellen Anfan§sunterrichts im
Schiessen wieder durchgesetzt, Das übte auch auf die
Tatigkeit der Schützenvereine eine §(/irkun§ aus, indem
ihnen rnehr als bisher die Erhaltun§ und Förderung der

q§chiesslerti§keit zukam. ,So trat das freiwillige Schiessen
immer mehr in den Dienst der Armee, Dieser Fortschritt
kommt in der Verordnun§ vom 15, Februar 1893 zum Aus-
druck, In Ausführun§ derselben hatten die kantonalen
Militärbehörden eine oder mehrere Schiesskornmissionen
von 3-7 Mitgliedern zu ernennen, die ie lür eine Gruppe
von acht ,Schiessvereinen zu sorgen hatten, von denen
wenigstens der Präsident ein dem Auszu§ oder der l-and-
wehr an§ehörender Ollizier sein musste, Diese Schiess-
kommissionen hatten unter anderm in den Vereinen die
Schiessprogramme zu erklären, die Durchführung dersel-
ben durch den Besuch einzelner UebunEen zu überwachen,
die Schiessberichte entge§enzunehmen und über man§el-
hafte Schiessplätze und,Schiesseinrichtungen zu berichten,
Für jeden Divisionskreis ernannte das Eidgenössische
Militärdepartement einen Stabsoffizier als Schiessollizier,
der dem §flalienchei der Inlanterie unterstellt war und
den Schiesskommissionen an die Hand gehen sollte. Jedes
Jahr finden unter dem Vorsitz des Waffenchefs der In-
fanterie und unter Zuziehun§ des Schiessinstruktors der
Armee Besprechungen der Schiessoffiziere statt, wobei die
Ersebnisse des abgelaufenen Jahres und die Schiesspro-
gramme behandelt werden,

So wurde ein zweckmässi§es Zusamrnenwirken der
Schützenvereine mit den militärischen Behörden erzlell.
Einen weitern Fortschritt brachte die « Schiessvorschrift
Iür die schweizerische Infanterie vom Jahre 19Q§ », in
welcher auf die Bedeutung der Tüchtigkeit der Schiess-
lehrer hin§ewiesen wird, u er soll selbst ein §uter Schütze
sein, damit er dem Mann als Vorbild dienen kann r, Fer-
ner wird vorseschrieben, dass u der Schiessunterricht ein-
zelnen unter Berücksichtigung von Beanla§un§ und Kör-
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perbau des Mannes , und stulenweise zu erteilen sei' Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass u Genauigkeit in der Aus-

{ührun§ wichtiger ist als Gleichmässigkeit ', Ferner:

" Schlechtem Schützen muss §esonderter Unterricht durch

{eei§netes Lehrpersonal erteilt werden ', Besonders zu

erwähnen ist Zilter 275t oDie Olliziere und Unterolliziete
haben die Pflicht, ihre im Dienst erworbenen Kenntnisse
und Ferti§keiten auch ausser Dienst zur Hebun§ der
Schiessfertigkeit der Soldaten zu verwcndcn, indem sie in
rlen Ireiwilligen Schiessvereincn als l,eiter und Schiess-

lchrer rnitwirkcn. -'- Sic miissctt cltrrch {tlr[währende
Ucbung ilrrc Schit:ssIt:r'l.iglicit .,rlt;tl 1t n ,.

l)cr I:rlass tlir'st:r Sclticssv<trschriIt fiel in die Zeil det
Vor.rrrbt,ilcrt Iii r cl;rs ttcttc §Ucllrf,csetz 1907; es ist daher
:,rrr vcrstr:hcn, class <Ias Schicsswesen §ebührend berück-
sichtigt wurcle, uncl zwar im Sinne eines ,, grossen Schrit-
It:s- nach vorwärts », Die Schiesspflicht war iährlich zu

cr[(illcn, und zwar nicht nur von den Gewehrtra§enden
.lr,r lnlantcrie, sondern von allen mit Gewehr oder Kara-
lrirrr.r' nrrs(crüsteten Unterolfizieren, Gefreiten und Sol-
,l,rlcrr tlr:s Atrsz.u{cs und der Landwehr und von den 'Sub-
;r ll r.r rr,l Iizit'r't'rr tlicscr'l'ruppen. Zur Erleichterun§ dieser
o,.rrr,'lrr l.'rr 'l'iiliIlicil irr clcrr Vcrcincn hatte der Bund
l,r lr{rlrr,rrrrr,r,,l,'r ltlrr:i(' nnztr()ltlrtt'tt, lir hat fcrner den'ieni§en
',, lrlllrr rrpr'.* ll,r, lrrllrrr rrrrrl lllslrt'htttt{tttt, wtrlcltc sich mit
! rr{ r nrlrlrur.i, lr{ n V,,rlrrlrlrrrrg ,1,'r'.liirrglirr[t: vor clt,ln Ein-
lrrll rrr ,1,,', w', l,r1,llr, lrlrll,' ,111,'t lr,'l;rss,'tl, ztl lllltcrstiitzen,

Mrl rlrrrr ,. li, lrir':,r,;,t()ltrlrrlrn Iiir rl;rs Schir:sscrr ausser
I)ir.rr,.;l vorrr lr. N,,v,,rrrlrcr I()13 " wttrclc gleichsarn in der
7.rrs;unrrrcrrarbcit zwischcn Armee und Schiessvereinen der
St:lrlul3stcirr {csetzt. .Dieses Frogiramm schrieb die Min-
tlcstlcistung, welche 1908 noch auf die Schulen und Kurse
bcschränkt war, auch für das Schiessen ausser Dienst vor,
Nrrn war eine Verbinduns zwischen Armee und Schützen-
gcscllschalten herbeiselührt, die der \ü(/ehrhaftigkeit des
Volkes ä.r" von §rösstem Nutzen sein kann; u die
Sclrützenvereine haben sich zu dem aus§ewachsen, das
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den Gründern des Schweizerischen Schützenvereins vor-
schwebte, zo eigentlichen Pllanzstätten der vaterlän-
dischen Schiesskunst, dies namentlich durch das §rosse
Vertrauen der obersten Behörden, die es wa$ten, das Ein-
zelschiessen aus den §(/iederholungskursen zu entlernen
ufrd es in die Vereine zt verle§enr,.

Bis dieses Ziel erreicht war, bedurfte es auch in den

Kreisen des Schweizerischen Schützenvereins lan§iähriger,
zielbewusster Arbeiti denn die Zusammenarbeit mit der
Armee fand nicht von Anlang an bei allen Schützen das

richtige Verständnis, Das ist in §ewissem Sinne zube§rei-
Ien, §7enn man sich erinnert, wie lan§e es währte, bis

die Vereinheitlichun§ des \)Tehrwesens unter der Leitun§
des Bundes zustande kam, so musste man erwarten, dass

viele Schützen weniger an die Förderun§ der allgemeinen
Schiessfertigkeit als an sich dachten uncl natur§emäss im
Laufe der Zeit aui alle möglichen Künsteleien verfielen,
um eine möglichst 5irosse Vollkomrnenheit zu erlan§en.
Sie hielten sich an den n Stand ,. Aber filiicklicherweise
Ianden sich bald Schützen, die dem « Fcld, zustrebten,
mit andern '§7orten, die nach dem Grundsatz: « die §üehr-
haitiskeit muss ge{ördert werdel ,, das Schiessen nicht
als u Gewerbe » betreiben wollten, Es schien eine Zeil'
lan§, als ob die Einheit des Schützenvereins bedroht sei,
indem im Jahre 1866 ein u Schweizerischer Feldwa{fen-
verein » §e§ründet wurde. Dank den Bemühun§en ein-
sichtiser Führer konnte diese Krisis überwunden werden.
u Feld » und u Stand , fanden sich wieder, und im Herbst
1871 wurden die neuen Statuten in einer besondern Ab-
stimmun§ mit erdrückender Mehrheit genehmigt.

Es war klar, dass bei der Mobilmachung l9l4 der
Schweizerische Schützenverein nicht beiseite stand. Da
infolge des Aufgebotes der §anzen Armee die Mitglieder
zum §rössten Teil einberufen waren, konnte die Anwen-
duns der u Militärischen Organisation des Schweizerischen
Schützenvereins >>, welche noch in den Statuten von 1882

Iür die Aulstellun§ von freiwilligen Schützenkompaginien

in Aussicht §enommen war, nicht in Fra$e kommen' So

beschränkte sich der Zentralvorstand daraul, in der
o Schützenzeitun§ » vom 6. August l9L4 " ztar Anmeldun§
zu freiwilli§er Dienstleistun§ {ür das Vaterland ' aufzu-

fordern, Vier Ta§e später dräckte er in einer Besprechun§

mit dem Eidgenössischen Militllrdeparternent den §Tunsch

aus, die Schützen möchten zu u eutsprechcnclcn besondern

Aufgaben an der Front herangczofcn rvc:rtlen '.
Die Sache war nicht so ein[aclr; rlenn clic Fra§e der

« krie§srechtlichen Ancrltennunf clcr Iirtriwilligcn ' rnusste

zuerst abgeklärt v7c1dcrr. l)rrs liitl{crriissischc Militär-
departcrncnt wantltc siclt :ruI Gr.rlrttl vort Art' 35 des §flchr-

f;csctzus, rrac-h wt,lchclll (i l''rciwilligu, clic sich ilber Se-

niiScrrclc Schicsslcrtigltcit i:ruswciscn und körperlich lei-
stungslähig stnd ,,, dem Landsturrn zuSeteilt werden, an

clie Kantone rnit dem Ersuchen, die Einschreibung! von
Frei.arilligen in die §(/e§e za leilen. Dararif '.'viederholte
der Zentralvorstand im September seine Aufforderun§
u zu zahheicher Anmeldun§ der Freiwilligen ,, Die An-
getre§enheit wurde infolge weiterer Ein§aben des Schwei-
zerischen Schützenvereins in Konferenzen mit dem Eid-
gcnössischen Militärdepartement am !9. April 1915 und
(r. .Ianuitr 1916 cirr§ehencl erörtert und am 1. Februar 1916

crlicss rlt'r IJtrrrrlt'srir I cittr Vctorclnttnf betrelfencl Muste-
rrrrrlr, rlcr rrit lrt. lrrililii r'1,ilit:ltti1[t'rr Sclrweiz.cr ttntl der Privat'
w;rlIt'n IN1 u',lt'r'rrrrrl,lcr-'§fl;'[[t'rr, :r;rtril.rrist:ltc N:rchrrrtrstcrun§
tlr.'r Nit'lrtt'irrlit lt illtn, l(r,rrlr.ollt, tlt'r Sclricss[clligl<eit),

l)lLs l-r[e bnis clcr Mrrsttrrrrrr{ wics cin,-: Zithl von 90 000

volliährigen, nicht cin6icteilten Schiessfertigen auf, denen
<lic Eigenschaft eines Landsturms IL Aufgebots §e§eben
wurde, Auf Veranlassung des Zentralvorstandes erliess
rler Btrndesrat a-m 1tr, Mai 1917 die Verordnung betreffend
rlie Schiesslerti§en vom 16._-60. Altersiahr, Die auf
Grund einer §ile§leitun§ des Eidgenössischen Militärdepar-
tements .durchge{ührten Organisationsmusterun§en er§a-
ben, dass etwa 40 000 Schiesslerti§e den Landsturmkom-
pagnien und etwa 10 000 Mann den Pionierkompagnien
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zu§eteilt werden konnten, Diese Zahlen beweisen die für
die Allgemeinheit wertvolle TätiEkeit des Schweizerischen
Schützenvereins, der stets im Volke eine im besten Sinne

des Wortes vaterländische Gesinnung §epflanzt und leben-
dig erhalten hat, die sich nicht nur in §üorten äussert,
stndern auch bereit ist, tatkräftig für die Freiheit und Un-
abhängigkeit des Landes einzustehen.

So hatte sich der ,Sehweizerische Schützenverein treu
seinen Ueberlieferun§en und in vollem Bewusstsein seiner
Verantwortlichkeit §egenüber dem Lande in schwerer
Zeit zur Verfügung gestellt. Aber seine Bedeutung zeigte
sich nicht nur in dieser, man kann sa§en, mehr äussern
Bereitstellun§ seiner KräIte, sondern er bewies auch, dass

er im Lauf e der iahrzehntelan§en Entwicklun§ trolz aller
Hemmunsen und Schwierigkeiten nach innen stark ge-

worden war. §(/ir wissen alle, wie infolge der verschiede-
nen Einstellung zu den Krieg{tihrenden die Einheit unse-
res Landes bedroht zu sein schien. Aber wie in der Armee
diese Unterschiede keine Rolle spielten und sie sich als
festes Band des unbeclin§ten Zusammenhan§es bet'ies, so

war auch der Schtitzenverein von solchen trennenden
Strömungen verschont geblieben und der Präsident konnte
die Abgeordnetenversammlun§ im Jahr 1916 in Zürich
mit den §üorten eröffnen: « Verkennt uns nicht, wir sind
einig, unsere Schweizertreue kann durch Verschiedenhei-
ten des Gefühls und der Sympathien nicht beeinflusst
werden, Das weisse Kreaz im roten Feld ist unser Erken-
nunss- und Siegeszelchen, der Schützen Erstes und Letztes
ist das Vaterland. ,

C. Schweizer Ju§end und Wehrmacht'

Es ist ohne weiteres verständlich, dass ein Volk wie

die Eidgenossen, welche der Erhaltung und Förderun§ der

Vehrhaftigkeit so viel Aulmerksamkeit schenkten, dafür

besor§t *.r"r, dass schon die Ju$end Gelef,enheit erhielt'

mit den lü(/affen bekannt zu wcrden. Mit 16 Jahren wur-

den die Jünglinge wehrpllichtig und hatten die Bundes-

briefe mit zt beschwören,
Ueber die Art der Ausbilclrrnf sind wir nicht §enauer

unterrichtet, wir cr[:tlrrcn lctliflich, dnss bci Atrlass be-

"endqrcr Ercignissc Ittcltrt:rc lrtlrrtle rt Kn:rben « in §uter
ordnrrrr{ rrri[ 'l'ronrrrrelu un«l Stacltptcifel » Aufzü§c ver-

anstalteten, z.B. zurBe§rüssun§ der Kriegern die siegreich

nach Hause zurückkehrten oder wenn lremde Gesandt-

schaften aul Besuch waren. So zogen im Jahre 1475 vier-

hundert Knaben der Stadt Bern mit §(/ehr und lü(/affen

nach Frauenkappelen hinaus, um den nach der Eroberung

der \üraadt aul dem Rückmarsch befindlichen Luzetnern

uncl Bernern fröhlichen §7illkomm za bieten' Und ein

Jahr später wurden in gleicher §fleise die von der

Schlacht bei Murten heimkehrenden Zütcher in Bern emp-

fitrr(cn. l)ls liisst darauf schliessen, dass mit den Knaben

llt'lrrrrr[r'rr irbgclrirllt:n wttrclcn; dcnn ohne solche wären

tlit'str Vr:t.;rtrsl;rltttttIctr lriclrt rrriiglich Icwcscn'
l',s ist r:irrlcrtclrteltrl, rlitss ztt tlcn Irühcstcn V/'alIen-

übunfcil das Schicssctr nrit l3ofcn trrld Arrnbrust §ehörte;
denn diese Art der urilitärischen Ausbildun§ wurde auch

von den Erwachsenen mit Vorliebe §epfle§t' So verneh-

men wir, dass vom XVL Jahrhundert an die Jun§'mann-

schait im Scheibenschiessen aus§ebildet wurde, kn Jahre

1507 besuchten iun§e Luzernet ein Schiessen in Uri, zwei

Jahre später machten Urner Knaben einen Ge§enbesuch

in Luzern. Das noch heute in Thun bestehende Knaben-

Armbrudtschützenkorps geht auf das Jahr 1530 zlut:i.ck'

ln Genf wurde 1574 ein Schülerkorps von mehreren Kom-
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pagnien errichtet « zur Mitwirkuns an der Verteidigung
der Mauern r.

Das Aufkommen der Feuerwaffen bedinste, dass die
Knaben nun auch mit der Muskete und den Feuerstein-
§ewehren zu iJ,ben be§annen,
* hn Laule der weitern Entwickluns des '§V'ehrwesens,

die aul Aeusserlichkeiten besonderes Gewicht leste, ver-
loren die Uebunsen der Junsmannschaft vielfach ihren
inneren §7ert; ,rnan kleidete sie in Uniformen, bildete sie
hauptsächlich für Paraden aus, Im Jahre 1632 verfügte
die Re§ieruns von Luzern, dass die Knaben in den
« Kriessexerzitiet>> zu unterrichten seien, 1673 erlless
Zirich, als die Trüllmusterunsen einseführt wurden, Iür
die Jungmannschaft, die daran teilnehmen musste, ein
« Einfältises Trü11- und §Tallenbüchlein,.

Im gleichen Jahre liess I(/interthur an Stelle der Iür
die junsen Leute zu schwerlälligen Flinten Knabenmuske-
ten herstellen. Um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts ent-
standen in Bern (§Taisenhaus) und in Zirich besondere
Knabenkorps, in Burgdori wurden die Uebungen einem
Trüllmeister übergeben, während die Schützengesellschaft
sich verpflichtete, den Schiessunterricht der Knaben zu
übernehmen, wofür das Zeushaus Bern ktrze Gewehre
lieferte,

Bei aller Anerkennung dieser Bestrebunsen, in dem
heranwachsenden Geschlecht den Sinn Iür Wehrhaltiskeit
za erhalten und zu fördern, dürfen wir doch nicht ausser
acht lassen, dass es dabei an Einheitlichkeit fehlte, Auch
dieser militärische JuSendunterricht stand unter dem Zei-
chen des jeweiligen Standes des §Tehrwesens. §7ir haben
an anderer Stelle dar6ietan, wie es in dieser Hinsicht stand,'§(/enn auch in den srössern Kantonen Bern, Ziirich und,
Lrzern die Einsicht von der Wichtigkeit des §Tehrwesens
vorhanden war, und dass die Wehreinrichtungen nach
Möglichkeit aui der Höhe der Zeil sehalten werden soll-
ten, so herrschten doch mancherorts Gleichgültiskeit, fa
sogar Abneisuns sesen eine zeitsemässe, straffe Betäti-
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§uns des \ü(/illens zur '§(/ehrhaftigkeit, Darunter musste
auch die militärische Erziehun§ der Ju§end leiden, und
mit Recht wird daraul hingewiesen, dass ihr « etwas
durchaus Zulälliges anhaltete, clie tietere Or§anisation,
das Zielbewusste, das Darrernde lehlten ,,

Es ist nicht von ungefähr, «lass cin Jahrzehnt vor dem
Zusammenbruch 1798 der Frage tler rnilitärischen Ausbil-
dun§ der JuSend wieder mehr Aufrncrlisittnkcit §eschenkt
wurde, Einsichtige Kreise erkanntcn cla.s Werden einer
neuen Zeit, sie {ewitntrcn clic Ucbtrrz.ctr[un[, dass diese
nicht spurlos an dcr l',itlgt,rrosscnschir[[ vorübergehen
wer<lc rrnd clc,rcn Wt'lrrlrirftigkcit iibcr ktrrz oder lan§
eine crnstc I)robc wcrclc [lcsIchcn rrtiisscn. Es war daher
n:rhcliegcnd, class vcrsuchl wurde, Serade die Ju[end dar-
aul vorzubereiten, und damit ein tatkräitiges Geschlecht
heranzuzichen, das den kommenden Ereignissen §ewach-
sen sein sollte, Da von seiten der Resierun§en in dieser
Beziehung wenig zu erwarten war, nahmen sich Offiziere
der Sache an, wodurch eine neue Grundla§e §eschaifen
wurde, aul der gleich von Anfans an eine ernsthafte
Arbeit sesichert war.

Auch in dcr äussern Form betrat man neue We§e, in-
dctn trrarr cigcntliclre Kadettenkorps bildete, deren straf-
It.rt. Or'[;rrrisir l.iorr iruch clcnr Untcrricht zusute kommen
solltt'. S,, lilurr r.:s irrr .lirlrrc 1787 au[ <1ic Anregun{ von
( )l,r is1 .lolr;rrrrr l(r,rrr;rtl l'.st lrt,r' zrrr (lriirrrlrrn{ cincs solchen
I(or';rs irr'/.irirlr, rrrrrl z.w;rr vorr tirrcr u CcsclIschaIt von
.lu{cndlrcurrtlcrr,. l)icsc ArI clcs rrrilil.airischen Juscnd-
trrrterrichts in den l(adettenkorps bleibt nun während
Jahrzehnten vorherrschend.

In der Helvetisch-Militärischen Gesellschaft fand diese
Neuerun§ viel Verständnis, sie unterstützte diese Bestre-
bunsen, so dass bald auch in andern Städten wie Aarau
und Schaiihausen Kadettenkorps entstanden, Ueber den
Zweck derselben seben die Austührunsen Eschers in der
Versammluns des Jahres 1790 in Aarau Aufschluss. Nach-
dem er neben den militärischen Uebunsen arrch die \üich-
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tigkeit der körperlichen Ausbildung betont hatte, sa§te

er u, a,:
« lJnter allen körperlichen Uebun§en aber scheinen

keine andern ein so bequemes Mittel zu sein, iun§en
Leuten a.nzu§ewöhnen, den Leib gerade zu halten, das

Äugenma ss zu berichti §en, §eselzten, §leichf örmi§en Gan§,

der des besonnenen Mannes würdig ist, zu lernen, einige

Strapazen auszustehen, den Leib reinlich zu halten, als

militärische Uebungen. Demnach scheint es, als ob keine

andere körperliche Uebun§ den moralischen Vorteil so

sehr mit sich führe, eben dadurch, dass die Regeln der
Kunst §anz unveränderlich und aus§emacht, und dass bey
denselben Pünktlichkeit, Ordnun§, Zeilmass, Festi§keit,
Zusamme,ntreffen unentbehrlich sind' rnanches Mutter-
söhnchen doch auch einmal schnellen, unbedin§ten Ge-

horsam, Subordination und Pünktlichkeil zu lehren; etwas,

das wirk1 ich in unsarn Tagur so wcnig als iernals sonst

eine übenlliissiflc Ucbunfi würc. »

Man lliirnn cs vcrstchcn, class nrit Rücksicht auf den
Stand des clarnali[cn §flehrwesens die militärische Aus-
bildung hctonl, wttrdc, §üie ernst man es damit nahm,
zeigl die latsache, dass mehrere Kadetten ,in Schweizer*
resimenter, die in Frankreich und Sardinien standen, als

Olliziere eintreten konnten, Aber wir können feststellen,
dass auch das erzieherische Moment berücksichtigt
wurde, lvenn z.B, in Schafihausen das neu errichtete
(1790) Kadettenkorps « ebensosehr eine Sshule der Sitt-
lichkeit als eine Schule des militärischen Anstandes und
militärischer Geschicklichkeit» sein sollte.

Diese Bestrebungen müssen §ewiss als recht erfreu-
lich bezeichnet ,werden, Sie kamen aber zu spät, um aul
clas §üchrwcsen einen Einfluss ausüben zu können, Man
wird cinrwcndcn, das sei überhaupt nicht denkbar §e-
wesen; dcnn eine Förderung der Wehrmacht durch rnili-
tär,ischen .Iugcndunterricht könne nicht in Fra§e kom-
rnen. Eine solche Beurteilun§ erfasst die wichti§e Fra§e
nicht vorn Grund aus und Iässt die Erkenntnis der Tat-

sache vermissen, wie en§e Zusammenhän§e zwischen
Wehrmacht und Jugend bestehen. Natur§emäss darl es sich

nicht um Soldatenspielen handeln bei den iun§en Leuten;
diese Gefahr wird aber von vorneherein vermieden' wenn
rnan die Jugend in ihrer Eigenart richtig versteht, Und
da, wo die §(/ehrmacht aul dem Bodcn der Miliz beruht,
ist die Heranziehun§ der Jugencl von {rösster Wichti§-
keit; denn kein anderes §ü'ehrsystern ist so mit dem Volks-
garrzen verwachsen und muss von clicsem fletra$en wer-
den, wenn es seinen Zwech, clcn I',insatz alTer Krälte zut
Verteidigun§ des Landes, crrcichen will. Nun ist die
Ju§end flewiss cin schr wcrtvollcr 'l-cil dcs Volkes, sie

stellt sogar, wie r»an etwa sa§[, die Zuhunit desselben dar.
Es ist daher von entscheidencler Bedeutun§, wie sich das

heranwachsende Geschlecht zur Wehrmacht einstellt, Ja,

wenn diese eine Maschine, kunstvoll zusammen§esetzl
mit ihren verschiedenen Bestandteilen, wäre, die nur in
Gan§ §esetzl zu werden braucht, wenn es nöti§ ist, dann
wäre die Fra§e ihres Verhältnisses zur Ju§end bald ge-

löst, Die §Tehrmacht besteht aber aus Menschenn sie be-
sitzt §leichsam eine Seele, welche die ralliniertesten Ma-
schinen nicht ersetzen können, Und diese Seele muss

stark und §esund erhalten werden, wenn sie nichl zu-

§runde §ehen und ihren §7ert einbüssen soll, Daiür hat
die Jugend ein feines Verständnis; für eine solche seelen-
lose Wehrmacht, mag sie nach allssen sich noch so statt-
lich darstellen, brin$t sie keine 13e§eisterunS auf , sir,

kommt höchstens daay Aeusserlichkeiten nachzuahmen
und gerät darnit auf Abwe§e,

Ohne Zweifel haben dl.e « Jugendlreunde ,r, welche
diese Kadettenkorps geschailen hatten, ihrem Namen alle
Ehre §emacht; denn sie wurden verstanden von den iun-
gen Leuten, Ver§e§enwärti§e rnan sich einmal, diese Art
militärischer Jusenderziehun§ hätte Mitte des XVIIL JahT-
hunderts be§onnen und wäre durch die Re§ierun§en un-
terstützt und mit vollem Verständnis §efördert worden, so
erkennt man, rffslghen Nutzen das Wehrwesen davon hätte
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haben können. Die o gnädigen Herren » waren bekannt-
lich damit cinverstanden, dass das Soldatenhandwerk früh
felernI werden müsse, sandten sie doch ihre Söhne olt in
einern Alter in die Fremdenresi.menterl in dem unsere
Gymnasiasten und Kantonsschüler noch auf der Schulbank
wtzen, Aber das waren Einzelerscheinunsen, und statt zu
Hause im Rahmen des eigenen §(/ehrwesens aussebildet
zu werden, wurde der Fremde der Vorzug seseben, Die
Einstelluns der Resenten zu den Resierten war leider der-
art, dass der Wille, der Jugend des Volkes eine sachge-
mässe, allgemeine militärische Ausbilduns ansedeihen zu
lassen, nicht Tatsache werden konnte, besonders wenn
dem Wehrwesen überhaupt zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt und dessen Erstarren nicht vorgebeust wurde,

Kehren wir zu den Kadettenkorps zurick. Bedenkt
man, was die Jahre nach dem Zusammenbruch über unser
Land gebracht haben, ist die Vermutung sewiss berech-
ti§t, dass auch die Kadettenhorps, wie so manches andere,
d,iesen Wirren zum Opler gefallen seien. Dem ist aber
niclrt so, sie haben im Ge(enteil diese schweren Zeiten
ohne starke Einbusse überstanden. So sehen wir die Zür-
cherknaben nach der ersten Schlacht bei Zir,ich (4. Juni
1.799) za dem österreichischen Heerlührer Erzherzog Kz-"r7

nach Kloten hinausmarschieren, und auch Feldmarschall-
Leutnant Hotze zeigte ihnen besonderes Interesse. In
Schaffhausen übten sich die Kadetten wie b,isher, und die

" Zöglinse der 1802 §esründeten Kantonsschule in Aarau
wurden sosieich den städtischen Kadetten zusesellt ».

In vorbildlicher §/eise nahm sich der neugeschaffene
Kanton Aarsau des Kadettenwesens an. Derselbe war be-
kanntlich aus Gebietsteilen zusammenSesetzt worclen, die
Irüher zu andern Kanlonen sehört hatten. Da schien es
eine wichtige Aufgabe zu sein, diese Teile einander näher
zu brinsen, Ein wesentliches Mittel dazu war, die Jugend
miteinander bekannt zu machen, Daher luden die ver-
schiedenen Kadettenkorps einander für bestimmte An-
lässe ein, an denen natursemäss die Erwachsenen eben-

falls recht zahlreich teilnah,men. Die §emachten Erfahrun-
gen lührten zur Gründun§ von weitern Kadettenkorps in
verschiedenen Ortschaften des Kantons, Damit war nun'

wie einer der besten Kenner des Kadettenwesens hervor-
hebt, u neben die bisheri§en Motive für Errichtun6i von
Kadettenkorps, das militärische und päda§o§ische, ein
neues, das patriotische, §etreten »,

Auch in Chur, Luzern und Lausanne wurden in diesen

Jahren Kadettenkorps §eSründet, wobei in dcn erstge-

nannten Städten clie Regicrungen l<rä[tig rnitwirkten. Die

militärische Ausbildrrng :rls Vorbcrcitrrng auf den Wehr-
dienst starrcl irn Vor«lcr{ntrrtle.

Dic I)nrstt:llung w:irc trnvollst;inclig, wcnn niclrt auch

die Iiirrstcllrnrg Peslaloz.zis z.ut:tt §(/aIfendienst der Jugend

erwähnt würde. I)aran mögen recht viele seiner Jünger
immer und im.mer wieder denken, Er hat in seinem In-
stitut in Yverdon der körperlichen und militärischen Aus-
bildun§ der ihm anvertrauten Ju§end grosse Aufmerksam-
keit gewidmet. Zunächst wurde tüchtig §eturnt, mit 12

oder 13 Jahren begannen die militärischen Uebun§en,
Auch nach der Scheibe wurde §eschossen. Nach dem

französischen Re§lement vom 1, Au§ust t79l exetzietten
die Knaben wöchentlich dreimal ieweilen 1-2 Stunden,
Monatliche Attsmärsche von mehreren Stunden « mit
Sack und Gewehr » stählten die iungen Körper, Unter
LeitunS des I..cutntrnt Schnriclt, clcs Sekretärs Pestalozzis,
übte man so{ar die Pelotons- und Bataillonsschule. Eine
Erziehung in des '§üortes bester Bedeutung; sie hatte zum
Ziele, « die physischen Kräite im allgemeinen zu ent-
wickeln und die individuellen Kräfte zu vereini§el zur
Verfolgung eines bestimmten Zweckes, ,

Die politischen Erschütterun§en der Jahre nach der
napoleonischen Zeilepoche waren der Entwicklun§ des

militärischen Ju§endunterrichts nicht günstig, man musste
froh sein, dass das Militärreglement von 1817 lrotz aller
Schwieri'gkeiten zustande kam; denn erfahrun§s§emäss
nimmt nach mehreren Krie§siahren das Interesse an mili-
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tärischen Dinsen besonders stark ab, Als dann aber wie-
der ein neuer geistiser Zug durch unser Land ging, er-
innerte man sich auch wieder der Kadettenkorps, Man
sor§te im allsemeinen durch Förderuns des Schulwesens
und Errichtuns zahlreicher Mittelschulen besser für die
Jugend, und damit erhielt auch der militärische Jusend-
unterricht neuen Auftrieb.

In den dreissiger und anlangs der vierziger Jahre ent-
standen neuen Kadettenkorps am Seminar Münchenbuch-
see, in Glarus, Olten, Horsen, Murten, an der katholischen
Kantonsschule St. Gallenn in Biel, Solothurn, Trosen, Dels-
berg, Aarburg, an der Taubstummenanstalt in Frienisber§,
am Collöge Pruntrut, in Langenthal, Thun, Yevey, Ztr-
zach, Altstätten, Rheinfelden, Baden, Reinach, Schöftland,

Man sieht, es war ein srosser Eifer vorhanden, aber
die Errichtuns dieser Korps beruhte in der Hauptsache
auf der Freiwilligkeit, Es war nun Sewiss besrüssenswert,
wenn Privatpersonen sich dafür einselzten, sosar finan-
zielle Opfer auf sich nahmen, und rvenn die Leituns in
den Händen von Leuten war, (( die Freude an der Sache
hatten ,, Aber für etwas so rü(richtiges, wie der militärische
Unterricht der Jusend ist, §enüsen Begeisterung und
n Freude , nicht, Dieser verlanst in erster Linie erziehe-
rische Fähigkeiten und entsprechende militärische Kennt-
n,isse, Mit Kommandieren und Exerzieren ist es nicht ge-
tan. Diese Freiwilligkeit bedingte auch, dass die Kadet-
tenkorps oit nicht in dem Masse mit der Schule zusam-
menarbe,iteten, wie es wünschenswert sewesen wäre, Mit
dem Erstarken des Schulwesens musste sich dieser Mangel
besonders nachteilig auswirken. Es war daher zu ver-
stehen, wenn Gemeinden den Kadettenunterricht als ver-
bindlich erklärten und so die Korps der Schule organisch
angliederten.

Man kann sich vorstellen, welche Mannigfaltigkeit die
verschiedenen Kadettenkorps in ihrer äussern Erscheinungi
darboten, wenn man den damalisen Stand unseres §üehr-
wesens berücksichtist, Dass ieder Kanton seine Jugend

Ir0

zu den militärischen Uebun§en nicht wie die andern auf-

ziehen liess, ist ohne weiteres klar, aber auch die e'in-

zelnen Ortschaiten machten Unterschiede, Und ieden-
{alls durfte der Gedanke nicht aulkommen, etwa auch

ohne Uniform zlr üben, solche Versuche hatten aui die

Beteiligun§ so§leich nachteilige Folgen'
Es la§ in der Natur der ,Sache, <lass die Kadettenkorps

auch Kaders haben mussten, '§/errn die Ernennun§ 'der-
selben nach richti§en Gesichtspunkten erfolgte, war §e-
wiss nichts einzuwenden, 'W'ie urancher später in der
Armee in einem hohen ll;rnf stclrcncle Oilizier war mit
Recht stolz daraul, einst in cinern Kadcttcnkorps einen

Grad bekleidet zu haben. So war Ceneral l{crzog SeracXe

in diesen dreissiger Jahren Kadettenhauptmann, und er

hat sich seiner o Dienstiahre » ,im Korps in Aarau stets

dankbar und lreudig erinnert.
Aber auch diese an und für sich berechti§te Einrich-

tun§ ent§ing nicht dern Missbrauch, indem die §(/ahl der
Kaders etwa den Kadetten überlassen wurde,

Man kann sagen, es wurde von den iun§en Leuten in
diesen Jahren recht viel exerziert, ia man land sogar, es

gebe Kadettenkorps, die beweglicher und ti"t1s1s1 « ma-

növerierten, als die Soldaten, und dass sie die ei§entliche
Vorschule Iür die Miliz, insbesondere die Bildun§sstätte
für die Off,iziere seien, Nun war damals allerdin§s die Aus-
bildun§ in der Armee recht rnangelhait, so dass diese

Aulfassung da und dort aulkommen konnte, aber sie über-
schätzte denn doch die Bedeutun§ der Kadettenkorps und
stellte Anforderun§en, die sie im Grunde §enommen nicht
erfüllen konnten,

So herrschte mancherorts eine betriebsame Tätigkeit.
Aber sie bestand eben in der Hauptsache im « Betrieb »

und in der Betonun§ äusserlicher Gewandtheit, Darunter
litt der erzieherische §(Iert d,ieser Art militärischer Ju-

§eaderziehun§, Die Aeusserlichkeiten fanden gleichsam
ihre Belohnun§ in bunten Festlichkeiten und Schaustellun-

§en; die Ausmärsche waren zu « Auszü§en », « Prome-
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nades militaires », geworden, Uebun§en im Scharfsehies-
sen unterblieben; wenn auch das Schiessen m,it den alten
Flinten selährlich erschien, so wurden dieselben doch
nicht wieder aufgenommen, äls die Kadetten in den Per-
cussionssewehren eine bessere Bewaffnung erhielten,
h Anschaulich schildert ein Kenner der damali§en Ver-
hältnisse die Tätigkeit der Kadettenkorps in diesen
Jahren. Nachdem er darauf hin§ewiesen hat, wie die Aus-
bilduns der Offiziere und Soldaten unserer Armee durch
die Nachahmung des in den stehenden Heeren herrschen-
den Formenwesens über u dem Eintrüllen der lansen und
kompliziert en Exer zi.err e gllem ent e za einem selbständi§en
und tiefen Auffassen ihrer Aufgabe verkirzt wurde », fährt
er fort: n So wurde auch die arme Ju§end mit dem schul-
§erechten Laufen-Lernen, mit all' den kunstreich erson-
nenen Handgrilfen, den complizierten Evolutionen der
Pelotonschule mit und ohne Schnüre Jahr aus, Jahr ein,

§equält, Das Resultat von all' diesem Aufwand an Zeil
und Mühe war, dass die Jugend sich allerdin§s etwas von
jenen Formen einpräste, Viele aber, und gerade die intel-
li§entern, einen §üic{erwillen §e5!en dieses Trüllsystem
fassten und mit sich in die rei{ern .Iahre hinübernahmen,
Daneben musste natürlich auch die äussere Erscheinun§
der Kadetten derienigen des stattlich aus§erüsteten Mi-
lizsoldaten möglichst ähnlich sein: Der ens anschliessende
Frack, an und iür sich unpraktisch als Militärkleid, dop-
pelt unpraktiseh Iür den rasch wachsenden jusendlichen
Körper, durfte nicht fehlen; ebensowenig die weissen
Hosen, obschon sie beim ersten Resen, der die paradie-
rende Schar überraschte, ihre iungfräuliche Reinheit ver-
loren; die steile Cravatte, die dem junsen Krieger ein be-
sonders würdiges Aussehen sab usw,, ganz abgesehen von
dem Kostenpunkt, den eine solche Uniformierung ver-
ursachte, ,

Es war zu erwarten, dass die Neuordnuns unseres
Staatswesens in der Bundesverfassuns von 1848 auf die
militärische Jusenderziehuns eine fördernde Wirkuns aus-

übte und o auch das Kadettenwesen seiner ursprünglichen

reinen Idee wieder näher führte, der Idee nämlich: in

unserm Vaterlande, wo ieder zum §ilehrmann berulen ist,

schon in der Ju§end die Lust und Geschicklichkeit zur

§Taflenübung zt pllanzen und clalrer schon in der Schule

- mit §?'e§lassun§ alles Paradc-Ilnwcsens - den militä-
rischen Unterricht zu be$innen ',

In dem Bestreben, die weitcre Iintwichlung der Kadet-
tenkorps wieder in die richtigcn ßahncn zu leiten und

ihnen eine festere Grundlafc ztt flcbcrt, wrtrde in ver-

schiedenen Kant()ncn dcr rrrililriris<:lrc,lrrflcncluntcrricht

Sesetzlich fcortltrt t. l);rs bctlcrrle tc zrlniichsI lnarrcher-

orts cinc strir[fttrc Orflanisatiort rlrrtl citrc Vcrmchrun$ der

Kndc Itcnlr orps.
ln dem bernischen V/ehr§esetz vom 26, April t847

wurde in Art, 1 fest§esetzt, « dass die Dienstpflicht mit
dem arickgelegten sechzehnten Altersiahr be§innen und

verlügt, dass die Kadetten, solange sie ihren Studien auf

den höhern Lehranstalten oblie§en, ihren militärischen
Unterricht als selbständi§ organisiertes Korps erhalten ',
Zudem bemühte sich besonders Ochsenbein um die För-
derun§ des Kadettenwesens, Die Gemeinden wurden
durch staatliche Beiträ§e zur Errichtungi von Korps auf-

fcrnuntert, so dass in dcn .Iahren 1848-1850 in Herzogen-
buchscc, §flynigcn, Rättcrl<inclcn, Ncrrenstadt, Huttwil,
Burgclo r[, A it rwa n{cn, U(/ yrtatt, Srr rrr iswalcl, Litn{natt, Klein-
Dietwil, St. Irnmcr utrd Pruntl'rrt Kndcttclrl<orps entstan-

den,
In Luzern wurden 1850 alle Schüler der Kantonsschule

durch ein besonderes Re§lement des Re§ierun§srates zu

den militärischen Uebun§en dieser Lehranstalt verpflich-
tet, und in Schaflhausen « erklärte das Schulgesetz vom
20. Dezember 1850 die militärische Erziehun§ der Jugend
oder das Kadettenwesen als Staatssache ,, Wie viel man
davon erwartete, zeigen die Bestimmun§en in dem kan-
tonalen lüflehr§esetz von 1853, dass u dieienigen Kadetten,
**"r"n" einen vollständigen Instruktionshurs von v;,
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Jahren mitsemacht und von der betrellenden Direktion
ein §ünsti§es Entlassunsszeusnis erhalten haben, von der
Teilnahme an der Rekrutenschule iür Infanterie befreit
waren ,r, und dass ,Kadettenolliziere, wenn sie wehrpflich-
tig wurden, als Ofliziersaspiranten zweiter Klasse aufge-
n&armen wurden.

Auf gleicher Grundlase beruhte das Gesetz, welches
der Grosse Rat in Züri,ch im Jahre 1850 über olffaffen-
übunsen an der Kantonsschule, erliess. Sie sollten eben-
falls eine Vorbereituns für den spätern §(/ehrdienst sein;
daher wurde bestimmt, daß diejenisen, die Kadetten se-
wesen waren, uvon dem ersten militärischen Drill befreit,
wurden. Aber die Zweckbestimmuns dieser Uebungen r

«Be§ünstisuns der körperlichen Entwicklung, Erweckun§
vaterländischer Gesinnung,,Schaffuns eines Aussleiches
§e§enüber der seistisen Arbeit» zeigt, dass diese §Taffen-
übun§en dem Alter der Kadetten angepasst und die iunsen
Leate von dem Erlernen nur starrer Formen verschont
sein sollten.

Im Kanton Tessin wurde mit südländischer Begeiste-
runs die militärische Erziehuns der Jusend in die Hand
Sienommen, Am 29, Oktober 1851 erliess die Regierung
im Zusammenhairg rnit der Neuordnuns des §flehrwesens
eine Verordnun§, welche an den Gymnasien, Fortbildungs-
schulen und sosar den höheren Klassen der Elementar-
schulen militärische Uebunsen vorschrieb, und zwar iede'Woche wenigstens einmal, Auch Privatinstitute beteilig-
ten sich daran, Das LehrproEiramm erscheint wohl etwas
ausführlich, neben den praktischen Uebunsen «sollte theo-
retischer Unterricht erteilt werden in Gewehrkenntnisn
über die Pflichten des Soldaten, Pelotons- und Bataillons-
schule, Dienst der leichten Infanterie, über das allgemeine
Militärreglement, das Dienstreslement, lü.ber Platz- und
Felddienst,.

Um die Junsmannschait einander näherzubrinsen, lud
Zlrich die Kadettenkorps der Ost- und Mitt'elschweiz im
Jahre 1856 zrt einer Zusammenkunft ein, die vom 1,-5.
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September dauern sollte, 25 Korps mit 3600 Kadetten
leisteten Folge, Sosar aus dem Tessin kamen etwa 100
«Mannr, Sie wurden zu einem o'Vorkurs, von 4 Ta§en in
Bellinzona vereinigt, marschierten nach Graubünden und
zo§en mit den Churern nach Zirich. Bei ihrer 'Rückkehr
wurden sie von Abordnungen dcs Grossen Rates, des
Staatsrates und der Gemeindcbchördc von Bellinzona
besonders festlich emplan§en, Dicsc Kaclcttenvereini§un§
hatte zur Folgc, dass inr Karrtun Ztiricb in Walcl, §7äclens-
wil, Männcdorl, I{iclrtcrswil, St;i [ir, IJstcr, Mcilcn, Thalwil,
I'fii [[iltorr, Nt:rrtrrlirrslt'r', §flr:lz.ikon, I{ii ti unrl I{errliberg
rr.,ttr, I(ot'ps t,r.r-it:lrlt,I wrrr-tlt.rr.

So t'rrI wilkr'l lt' siclr rl;rs l(;rrlt:l It'rrwescn in clcn [üntzi§er
.lrrlrr'r'rr irr cr'Ir't'rrliclrcr V/cist:; rl ic LJcbcrzcugung von der
Wichtiglicit, sch«ru in cler Ju[end durch entsprechencle
Uebungcn den Sinn für Wehrhaftigl(eit zu pflanzen und
Freude an körperlicher Gewandtheit und Ordnuns zut

wecken, verhreitete sich in immer weitern Kreisen, Ge-
wiss ist auch die srosse nationale Bewesun§, die bei
Anlass der uNeuenburgerfrase" 1856157 durch unser Land
Sinpi, nicht ohne Einfluss auf die Entwickluns der Kadet-
tcnl<orps gewesen. Trotzdem entstanden manche Hinder-
nissr:, indcnr die Genrcinden von clen Kantonen nicht
[t'rr(ift.rrrl otlcr (ar rrichI rrnlcrsttitzt werden ]ronnten.

l)ic lrrir,lit'r'ist'lrt.n I'ircigrrissc in lirrropir in dcn .Iahren
Il'l1t(r, ltl(r4 rrrrtl ll{(r(r lit.sscrr tlic llcwr:{rrnI zrrr Fiirderun§
tlcr- l(;rtlt:Iltttkot lrs ;ttrtl:rucltr. lrrr Aar'{irtt wut'rlc clcr Ka-
clcttcrurntcrrichI rlcln l<lrrrtonalcn Militiirdircl<tor anver-
fraut. 1860 verernlasste cr einige höhere Offiziere, an der
Kantonsschule theoretisch und praktisch die junsen Leute
auszubilden; er bemühte sich auch um die Korps an den
Bezirksschulen und setzle im Jahre 1861 in einem Kreis-
schreiben die Richtlinien für deren Unterricht Iest, Diese
zeigen, welches Verständnis bei der Landesbehörde für
diese Ju§endausbildung vorhanden war, indem d.as erzie-
herische lVfoment derselben betont wurde. So verlanste
der Militärdirektor odufgeben ienes bloss auf mechanische



Durchlührun§ eines Feuergefechtes unter unwahrscheinli-
chen Formen an§ele§ten pedantischen Drills, Die künftige
Brauchbarkeit der jun§en Leute werde durch §ründlichen
Schiessunterricht und praktische und theoretische Aulei-
tun§ im Manöverieren, namentlich in der zerstreuten
F&htart, erreicht. Wichtig sei es, Ehr§efühl und Disziplin
zu weckenr,

Auch in den Kantonen §üIaadt, Neuenbur§ und Genf
wurde, allerdings mit verschiedenem Erfolg, dem Kadet-
tenwesen vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt, Die
waadtländische Re§ierun§ schrieb im Jahre 1863 in einem
Re§lement Iür die Gymnasien und Mittelschulen Unter-
rlcht in Gewehrkenntnis und Militärturnen neben dem
Exerzieren vor, Die Uebun§en waren obligatorisch, alle
Korps sollten die gleiche Uniiorm tra§en, In Morges,
Aigle, Auhonne, Rolle, Bex, Moudon, Orbe und Villeneuve
wurden neue Korps errichtet,

In Neuenburs nahm man die Versuche, die einige Jahre
früher ohne dauernden Erlolg sewesen waren, im Jahre
1863 wieder aul. Die Kadettenkorps waren nicht mehr
privat, sondern der Schule anSeschlossen, der Unterricht
war obligatorisch und die ReSlemente wurden vorn Staats-
rat genehmigt.

§(/eniger erfolgreich waren die Bestrebungen in Genf,
Das im Jahre 1864 neu errichtete Kadettenkorps stand
auf dem Boden der Freiwilligkeit und besass keine Kaders,
Diesen Umständen ma§ es zuzuschreiben sein, dass es

schon nach drei Jahren wieder ein§in§,
Zwischen den Kadettenkorps und der Armee bestand

damals eine engie Verbindung. Nicht nur stellten Olliziere
an höchster Stelle « ihre Kenntnisse und ihre praktische
Erfahrung voller Hingabe an die Durchführung der Idee
zur Verfügun§, sondern auch die an§esehensten militäri-
schen Zeitschrilten nahmen Anteil an dem, was bei den
Kadettenkorps §eschah»,

\X/ir haben früher darauf hingewiesen, welche Bedeu-
tuns Bundesrat §flelti Iür unser §Tehrwesen zukommt, Als
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er noch Vorsteher des Erziehun§swesens irn aar§auischen

Re§ierun§srat war, hat er besonders die Fra§e des mili-
tärischen JuSendunterrichts zu löscn §esucht, Dabei diente
ihm, der ein Verehrer und Sründlicher Kenner des klas-

sischen Altertums war, dic htrrnonische Zusammenarbeit
bür§erlicher und militärischer Erzichuntrl der Jugend wäh-
rend der Blütezeit desselben als Vorbilcl. Diese Aulassun§
beweist, wie weitsichtif \flclti {cvrcsctr ist. Er hat richtig
die Gelahr crl<attttt, tlic hci tlcn Klrtlt,llt,rtl<orps lcicht ent-
stcltcrr kottttlt', wtrttt rl,rr rrrilillirist:lrt, Twcck zu schr in
,lltr Vt,t rlct Ir rrrrtl Ir;rt rtrrtl rlit' Vcr hirrtlrrrrg rrriI tlcr Schule
ru w('rrI lrcr irt kr;it lrlil!l wrlr=rlt'. l)ir wrt l.clrrtr auch clen

l(rrrllll'nunl('tri, lrl iilrtrrr;tltttt,'tt, wlrr sic Irrrtttrflctträss vor-
lr;rrr,l.'rr, irlrt'r w.'tttt tlt,r S..'lrttlc Icrrrstcltclclc O{liziere und
[.Jrrtrro[[izirre si«:lt ilrnr wiclnteten, musste sie hergestellt
uncl dann auch unterhalten werden, Jedenfalls wat zu

vermeiclen, dass die Schule den Kadettenunterricht als

hemmende Beigabe betrachtete, Diese Zusammenarbeit
suchte §7elti nun nicht einfach äusserlich zu erreichen,
sondern er wollte tieler §ehen und den §esamten Unter-
riclrt diesem doppelten Zweck der Erziehung dienstbar
rnachcn. T)as bcdeutete keineswe§s eine Militarisierung
rlcr S.,lrrrlc, tlic,sc war 'Welti zu §ut dazu, aber er war als

clfrrlrrt'rr,,r' St lrrrlrrrrrtrtt iibcrzcrr11[, class bei Sutem §(/illen
rrrr.l ,1.'r' r.it lrli(r'rr l'.irrslt'llrrrrI tlcr l,t,hrcndcrr im Unterricht
ArrIllirlrcrr, tlit' rl;rs rrrilil;i r ist'lrc (lt:bicI hcr(ihrcn, berück-
siclrtilil, wrrtlrrt ltotttr tcrt. Ilcsotrtlcrs wirks:tln rrltlssIc eine
solchc lSclrantlltrng tlcs fJn[crrichtsstollcs an dcn höhcren
I-ehranstalten sein, wo die iun§en Leute herangebildet
wurden, die berulen waren, später in iührende Stellungen
rnancherlei Art zu kommen,

Ver§egienwärti§e man sich z. B, den Unterricht in den
alten Sprachen, Wie verschieden kann er erteilt werden,
Möglichst wörtliche Uebersetzun§en und am Encle noch
philolo§ische Spitzlindigkeiten werden das Interesse für
diese Lektüre kaum lördernd beein{lussen, §7enn aber
dem Schüler der Inhalt, der schliesslich auch etwas zu



bedeuten hat, nahesebracht wird und ihm vor allem die
Persönlichkeiten ins r,ichtise Lieht gesetzt werd,enn dann
wird der Unterricht lebendig und an §(/ert sewinnen, ohne
dass die sprachliche Ausbildung dabei zu k:urz kommt,
Die- Schüler werden etwas von der Kriegiühruns im sros-

""rIrrd kleinen erfahren können. Ein Epaminorrdu", Phi-
lippus von Macedonien und sein srosser Sohn Alexander
erscheinen ihnen nicht nur als Sieser in so und so viel
Schlachten, sondern sie werden auch erkennen, warum
sie trotz aller Schwierigkeiten und Unterlesenheit siesten.
Die u schiefe Schlachtordnun§ , und die umazedonische
Phalanx r, die so oft missverstandenen Besriffe, werden
ihnen als Kampfform klar werden. Und die Feldzüse
Hannibals, des Feldherrn im höchsten Sinne des Wortes,
§e§en Rom, besonders Cannae, werden vom «rnilitärischen
Standpunkt " aus betrachtet einen anderen Eindruck
machen und zur Belehrung dienen, als wenn Polybius nur
«übersetzt, wird. Es ist überflüssig, an die Unterwerfung
Galliens durch Caesar zu erinnern, deren Ereignisse ja
auch die Geschichte unseres Landes berühren. In gleicher
Weise wird der Unterricht in den andern §Tissenschaften,
besonders ,in der Geschichte und Landeskunde, durch eine
zweckentsprechende und dem Verstänclnis der Schüler
an§epasste Behandlung des Stofies nur sewinnen, wenn
militärische Gesichtspunkte berücksichtist werden, Das
ist noch lange nicht ein Unterricht in Stratesie und Taktik,

Auch in der Volksschule bieten sich viele Gelegen-
heiten, den Unterricht in diesem Sinne zu gestalten. Er-
wähnen wir nur die Darstellung der Geschichte unseres
Landes, AllerdinSs muss man sich von der noch mancher-
orts bestehenden Auffassung befreien, die zum Teil etwa
noch in den Schulbüchern vertreten wirdn dass die Siese
der Eidgenossen lediglich eine Folge der srösseren Ge-
wandtheit im Hauen und Stechen gewesen seien, So
werden das Besesnunsssefecht bei Grandson, das in einer
halben Stunde dank der richtigen Führung entschieden
war, und die sorgfältig vorbereitete Schlacht bei Murten,

in der mit den denkbar §erin§sten Verlusten das feind-
liche Heer entscheidend §eschlagen wurde, besonderen

Anlass bieten, das Interesse der Schüler zu fesseln,
Diese Fra§e, wie weit die militärische Ju§enderziehw§

für die Volksschule in Betracht trrommen kann, wurde in
diesen Jahren eiiri§ erörtert. So ist folgende Meinun§s-
äusserun§ eines Kenners der Bcziehung zwischen Schule
und §Tehrwesen erwähncnswcrt. Nachdcrn derselbe auf

clic unbeelin(tc .NotwcntliIl<cit u rlcr Iiinfiihrun§ cles Tur-
rrcns in tlcr lilcrrr.'nlirrsr:ltttlr, ttrttl z.war ftir die §anze
Hclrrrlpflicllligr' .lu{r'ntl ,, hin{t'wicsttt ltltt, führt cr fort:
,, t'lr Irlr,ilrt tr,,t lr rlit' I''r';rft' r.tt t'riirlr:rn, oh nunntehr an

rlicst,'l'rrt'rriilrrrrrllt'rr sr,lttttt irr tlcr lilcrncntlrrsc]rulc n:ili-
l.ii rist'lrc lixcrz.icriibungcn einz.urcihctr seien, Soweit sich
dicsc ltxcrzicrühun[en in Erweiterung der lrüheren tur-
nerischen Ordnungs-Uebun§en nur auf die Instruktion der
Elemente der Soldatenschule und Kompa§nieschule, allen-
falls auch des leichten Dienstes erstrecken, ohne die
Knaben zu einem militärischen Korps zu or§anisierel\ zt7

uniformieren und zu bewaffnen, beiahe ich die Fra§e, Ich
halte es für wünschenswert und - ohne §rössere Gewehr-
anschaflun§en - für unaus{ührbar, den Knaben der älteren
Klassen den Mechanismus des Gewehres und dessen
Handhabun§ za erklären und ihnen Gele§enheit zu eini§en
Zielschiessübun§en zu geben, Dem einzelnen erwachsen
daraus nicht so frosse Kostcn, dcn ältern Knaben aber
macht dies Freude und wird dazu beitra§en, dass die
Schiesskunst im Volke mehr §eplle§t wird.»

Die Bestrebungen §(/eltis sind aber auch von dem Ge-
sichtspunkte aus bemerkenswert, dass er, wie erwähnt,
nicht nur den allgemeinen Unterricht Iür die militärische
Ju§enderziehun§ zu interessieren suchte, sondern letztere
auch der Volksschule zu§ute kommen lassen wollte, in-
dem im aarsauischen Schulgesetz vom Jahre 1865 für die
Gemeindeschulen « Leibesübungen, wobei für die rnänn-
liche Jugönd die Vorbereitun§ für die §Taffenübun§en za
ber{icksichti§en ist », vor§eschrieben waren, Damit wollte
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er clem Nachteil abhelfen, dass die Kadettenkorps aul die
Mittclschulen beschränkt blieben und die §rössere Zahl
der Schüler der Volksschulen nicht erreicht wurden. Nua
stand allerdin§s in verschiedenen Korps der Beitritt zu

den Kadetten auch den Primarschülern frei, aber von die-
§er Möglichkeit wurde nur in beschränktem Masse Ge-
brauch semacht.

Im lernern hatte §7elti klar erkannt, welchen Einfluss
das Turnwesen im Laule der Zeit auf die Erziehun§ der
Ju§end erhalten hatte. Allerdings zeigte sich hier eine
ähnliche Entwicklun§ wie bei den Kadettenkorps, indem
das Turnen zunächst nur in den §rössern Ortschaften für
die Schule Bedeutun§ §ewann, Diese Bestrebungen waren
§ewiss sehr be§rüssenswert, sie wurden §etra§en von dem
§(/illen, dem heranwachsenden Geschlecht den Vorteil
einer körperlichen Ertüchtigung zu verschaffen. Dabei
sollten nach dem §(/ahlspruch mens sana in corpore sano

- ein Sesunder Geist in einem §esunden Körper - neben
der körperlichen Ausbildung auch die seistisen Fahig-
keiten gelördert, mit andern '§(/orten, ethische \ü0'erte se-
schafien werden, Und versesse man nicht, die Turner
stellten sich in den Rahmen der allgemeinen §ilehrpllicht
und suchten auch ohne besondere Betonung militärischer
Uebungen dem §(/ehrwesen zu dienen, sie waren sich
« der €rossen Aufgabe, die Jugend auf den ernsten Waf-
fendienst vorzubereitsl ,, bewusst, Dazu kam die srosse
Be§eisterun§, mit welcher für das Turnen seworben wurde,
Da war es begreiilich, dass dis « iunse Kunst, die Schule
§ewinnen wollte. Im Jahre 1858 wurde, um diesen Zwecl*
zu erreichen, der schweizerische Turnlehrerverein ins Le-
ben Serufen.

Es war zr erwarten, dass so das Turnen in einen se-
wissen Ge§ensatz zu den Kadettenkorps seriet; dazu ma§
auch ein besonderer Umstand beigetragen haben, Nach
dem Bundessesetz vom Jahre 1850 waren - nach heu-
ti§en Ansichten unbesreiflicherweise - die * Lehrer der
öflentlichen Anstalten vom Militärdienst befreit ,, Wie
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sollte daher in diesen Kreisen ein Interesse Iür militä-
rische Uebun§en vorhanden sein? Es war in hohem Masse
zu bedauern, dass man sich nicht linden konnte, waren
doch * beide La§er » darin einig, der Jugend nur das

Beste zu bieten und sich im Dicnstc cler Allgemeinheit der
Ertüchti§ung derselben zu wiclrncn.

Im Jahre 1862, im nämlichcn .Iahrc, als Velti das Amt
cles Erziehun(sdircktors iibcrn;rhlrt, tte[annt)n von seiten
clcs schwcizcrischctt'l'ttrrtlclrrcrvt'rcitts clic Auseinander-
sctz.rrrr{rrrr, tlic irtr Sclr;i r'Ir: rlrr I(ritilt {cItrrriiltcr clen Ka-
rlcllt:rrltor'1,s rriclrls z,tt wiltrst'ltt'rr (ilrri( litsst'n. Wclti, der
slcl:, tl;r:; Wolrl tlr':, (iitttzttr irrr Atrgr, ltitttt:, bcd;rucr[e sie

ll.wirr Wrr lrirlr,'rr llr'st'lrt'tt, wic tlrrrt lttl:rclrI scilt .Lchrplan
Iii r rlit' l'.r'zillrrrrrg tlr:r. .ltt[crttl witr llrrd 

- 
richti§ durch-

{r:Iiilrrt rnrr rriitzlich und lruchl.brin$end für die §eisti§e
und Iiörperliche Förderungi der Jugend sein konnte, Ver-
ständnisvoli wurde ieder Schulstufe, immer im Rahmen
des Ganzen, ihre Aufgabe zugeteilt, das turnerische und
das militärische Element erhielten ihren Platz an§ewiesen,

iedes seiner besondern.Art entsprechend, aber zu §emein-
samer Arbeit verpflichtet. ,Diese Lösung der so wichtigen
Frase l<onnte ideale Beziehun§en zwischen Jugend und
'§ilehrn"racht herstellen. Eine solche Zusammenarbeit wurde
auch von andcrcr Scite verlan{t; so äussert sich der schon
erwühnlu Kcrrncr dcr Vcrhältrrissc; n Aber die eine An-
forclerrrrrf rrriisscrr wir rrntcr :rllcn L.lrnstiinrlen Iesthalten:
[)ass cl,:r Iyrnnastisch^rrrilil.iirischc UnIerriclrI als ein Gan-
zes behandclt werde und seinen innern Zusammenhan$
behalte, dass der Lehrer des Turnens und derjenige der
§Taffenübun§en sich über §leichmässige Organisation des
Unterrichts verständisen und einander in die Hände ar-
beiten. »

Aber im allgemeinen fanden die Gedanken 'Weltis we-
nig Verständnis, Das zeigte sich in bedauerlicher 'W'eise

§e§enüber seinem Entwurl zu einem neuen Wehr§esetz,
den er ?ls Vorsteher des Eidsenössischen Militärdeparte-
mrents der Oeffentlichkeit vorle§te, Darin will er den
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Karrtoncn z.urnutcn, n der schulpflichti§en männlichen Ju-
fenrl rlcrrfcnigcn militärischen Unterricht za erteilen, wel-
chcr rnil dcn piymnastischen Uebungen verbunden werden
kitnn ,. Ferner sollten vier Jahre nach Inkralttreten des
Ggsetzes u nur solche Volksschullehrer an§estellt werden,
welche die militärische Bildun§ besitzen, die Iür einen
Infanterieollizier vor§eschrieben ist ».

Man kann sich dentrren, dass diese Vorschläge auf star-
ken Widerstand stiessen, besonders bei der Lehrerschaft,
Das zeigte sich deutlich an der Versammlun§ derselben im
Jahre 1869 in Basel. Immerhin war man der Meinun§,
u dass es auch an der rSchule sei, ihren Teil für die ,Wehr-
kralt des Vaterlandes einzustehsn r, aber der vorgeschla-
§ene §(/es erschien unsangbar. Wenn man zudem bedenkt,
wie es damals mit unserm §(/ehrwesen stand, dessen Män-
Sel bei der Grenzbesetzuns während des deutsch-französi-
schen Krie$es bedenklich zuta§e traten, so ist es be§reif-
lich, dass der weitblickende Dntwurl §üeltis nicht ver-
standen wurde.

Im Jahre 1874 le§le §flelti einen neuen Entwurl vor,
Darin sind wieder die Vorschläge, die den militärischen
Ju§endunterricht betrellen, erwähnenswert, indem er das
Ziel aul etwas andere Weise za erreichen suchte, Die Ver-
pilichtuns der,Kantone, « die symnastischen Uebunsen der
Schüler mit dem militärischen Vorunterrichl ztt verbin-
den r, soll dadurch erleichtert werdenn dass der Bund n die
Heranbilduns der Lehrer für diesen Unterricht , über-
nimmt, Wichtig ist die Forderun§, « die aus der ,Schule
entlassene Ju§end bis zu Beginn der lffehrpllicht zur Fort-
setzun6i dieser Uebunsen at verhallen, welche jährlich
während wenigstens 15 halben Tasen vorzunehmen sind ,,

Damit wäre die Lücl<e vom Austritt aus der Schule bis
zum zwanzigsten Jahr geschlossen worden, Leider hatte
auch dieser Entwur{ nicht den verdienten Erfolg, Es fehl-
ten in der Allgemeinheit der §(/eitblick und die Einsicht
von der \y/ichtigkeit der militärischen Jusenderziehuns für
das §(/ehrwesen; es fehlte aber auch der §(/ille, die

Schwierigkeiten, welche die Neuerun§ §anz natur§emäss
mit sich brachte, und die §ar nicht verheimlicht wurden,
kräfti§ za überwlnden. §(/ie weit dann die Gedanken \(/e1-
tis im Wehr§esetz von 1874 berücksichtigt wurden, ist im
Abschnitt u Neuordnun§ des '§(/ehrwesens , auseinander-

§eselzt,In §(/irklichkeit wurde wenig erreicht; die §Teiter-
führun§ des Turnens nach dern Schulaustritt wurde den
Turnvereinen überlassen, ohne da.ss clie Kantone sie in
dieser Tatigkeit unterstützt hiitten. Von der Möglichkeit
der Anordnunfi vott Schicssiibun{cn clcr z.weilctzten Jahr-

§än(e vor Iirfiillun§ clcr Wchrpflicht machte cler Bund
ar.rch keirrcn Ccbrarrch.

Iis war (ut, dass dic vicl l<ritisicrtcn Kadettenkorps
noch bestanden, den Gedanken des militärischen JuSend-
unterrichtes hochhielten und weiterführten. Im Jahre
L869 konnten sie mit einem neuen " Kadettenvetterli-
§ewehr » aus§erüstet werden; dasselbe war ein handlicher
Einzellader und entsprach im übrigen der Armeewaffe, Da
die Kosten Iür diese Neubewalfnun§ nicht überall aufge-
bracht werden konnten, §in§en an einigen Orten die Ka-
dettenkorps ein, « anderseits riel gerade die Aussicht auf
das §ute Gewehr neue Korps ins Leben r, Damit kam na-
tur§emäss das ,scharfschiessen wieder zu seinem Rechte.
An den Zusammenkünften wurden §üettschiessen unter
den Kadetten veransl.altet.

Auch in weitern Olfiziersl<rcisen wuchs das Interesse
Iür das Kadettenwesen. An cler Dclcsiertcnversammlun§
der schweizerischen Ofliziers§esellschaft des Jahres 1883

wurde die Fra§e der militärischen Ju§enderuiehun§ ein-

§ehend erörterl, Man war der Meinun§, ., dass die umfas-
sende Durchführun§ von Art, BI (der Militäror§anisation)
für die Zttkunlt der Armee von wesentlicher Bedeutun§
sei r. Im fernern wurde der '§Tunsch aus§edrückt, n da5s

die bestehenden Kadettenkorps erhalten bleiben, sich aber
naeh zeil§emässen Grundsätzen um§estalten r. Bund und
Kantorie sollten die Errichtung von Kadettenkorps durch
Beiträ§e erleichtern.
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Erlreulich war, dass das Eidgenössische Militärdeparte-
ment sich der Kadetten erinndrte und im Jahre 1887 ein
n Provisorisches Regulativ über die Schiessübun§en von

Schülern der Mittelschulen und Gymnasien, erliess, Es

wgrden zwei Schiessklassen, « Anfän§er und Vorgerück-
tere >,, gebildet und Bedingun§en für die Uebun§en aufge-
stellt, Für <liejenigen Kadetten, welche diese erfüllten,
,, zahlle der Bund eine Prämie als Munitionsver§ütunE »,

Damit waren gleichsam die liadettenkorps als militäri-
scher Vorunterricht anerkannt.

In diese Zeittällt auch der Be§inn des ireiwilligen mili-
tärischen Vorunterrichts. Unterstützt durch den Bund, der
§Talien und Munition lieferte, konnte die Oftiziers§esell-
schalt Zürich, « unter Zazu§ von Hil{skräften aus Turn-
kreisen », im Jahre 1884 einen Kurs eröfinen. Das Beispiel
wirkte ermunternd, so dass bis zum Jahre 1898 dieser Un-
terricht in sechzehn Kantonen durchgeiührt wurcle, Aller-
din§s war die Beteiligungi sehr verschieden und an einigen
Orten sin§en die Kurse wieder ein, aber sie kamen doch

iährlich vielen iun§en Leuten zu§ute (1907t 8100 Schüler)'
Das Eidgenössische Militärdeparternent erliess 1898 ein

Reglement für den Vorunterricht, in dern neben körper-
licher Ertüchtigun§ die Vorbildun§ im Schiessen und Mar-
schieren vor§esehen war. Im nämlichen Jahre erfolgte ein
Beschluss der Bundesversammlun§, der für den militäri-
schen Jusendunterricht von §(ichti§keit war" Nach der im
Jahre X890 durchseführten Neubewalfnun§ der Armee trat

'ariederum die Fra§e eines neuen Kadetten§ewehres in den
VorderSrund, Nach einSehenden Beratun§en rvurde die
Erstellung eines solchen beschlossen; der Bund äbernahm
die Hällte der Herstellun(skosten, so dass Kantone und
Gemeinden wesentlich entlastet waren, Die Gewehre §e-
hören den Kadettenkorps, bilden aber eine Kriegsreserve,
müssen stets zur Verlügung des Eidgenössischen Militar-
departements sein und unterstehen einer iährlichen §(/af-
f enkontrolle.

Es war zu erwarten, dass im §üehr§esetz von 1907

auch der turnerische und militärische Ju§endunterricht
Berücksichti§un§ fanden. Zunächst wird in Art, 102 den

Kantonen zur Pllicht giemacht, dem schulpflichtigen Alter
aller Stulen - also nicht nur wie bisher vom zehnten

Jahre an - durch besonders dazu aus$ebildete Lehrkräfte
Turnunterricht erteilen zu lasscn, In Art. 103 wird der
turnerische Vorunterricht für dic aus cler Schule entlas-
sene Jun§mannschaft erwähnt. Lcider l<orrntc der eidge-

nössische Turnverein trotz. allcr l3cutihurr{cn nicht ertei-
chen, dass diescr Llrrtcrricht obligrrtorisch crklärt wurde,
f)as Gcsetz beschr;irrkt sich tlltratt[, ztr bcstimnren, dass

n bci dcr Arrshchung clcr \Tchrpflichtigcn übcr deren kör-
perliche LeistunSslähigheit cinc PrülunS stattzu{inden
habe r. Der Bund sucht die Freirvilligkeil zu fördern, in-
dem er « Vereine und Bestrebungien, die sich die körper-
liche Ausbildung und die Vorbildung der JünSlin§e Iür den
§Tehrdienst zur Aufgabe machen », unterstützt,

In gleicher Weise wird in Art, 104 der u bewaflnete
Vorunterricfu1 » gesetzlich iestgele§t, Der Bund liefert un-
entgeltlich §flaflen, Munition und die nöti§e Ausrüstun§.
Dem Schiessen ist besondere Au{merk.samkeit zu widmen.
Das bedin§t Kurse für Jungschitzen, welche durch die §e-
setzlich anerkannten Schiessvereine durchgeführt werden
und unter der Aufsicht dcr kantonalen Schiessl<ommission
stehen, Um für clie .lun{schiitzcnl<ttrsc clcn Clharakter
eines Ju§endunterrichts zu wahrq:r, clürlen dic Junflschüt-
zen nicht Mitglieder eines ,Schiessvereins sein, und die
Uebun§en sind von den Vereinsübun§en scharf zu trennen.

Nach dem von dem Eidsenössischen Militärdeparte-
ment genehmigten Arbeits- und Schiessprogramm be-
zweckt der bewaffnete Vorunterricht « durch seei§nete
körperliche Durchbildung und sinn§emässe AusbildunS
mit der §(/affe die Jün§linge vom 16.-20, Altersiahr er-
zieherisch auf den §Tehrdiensl vorzabereiten, §(/eckun§
und Stäfkun§ der seelischen, §eisti§en Kräfte des iun§en
Menschen §eschehen durch Irischen, fröhlichen, ziel-
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bewussten Uebungsbetrieb im Turnen und Schiessen, dann

durch Appell- und Geländeübun§en, sowie durch Beleh-

runs über staatsbür§erliche Pflichten und Rechte '.
Im weitern wird vor§eschrieben, dass ieder Schiess-

verein, der einen Jun§schützenkurs durchlühren will,

" hidittir rechtzeili§ durch die zuständige Schiesskommis-

sion eine Bewilligung des eidgenössischen Schiessofliziers

des betreffenden Kreises einzuholen hat, unter An§abe

des in Aussicht genommenen Instruktionspersonals ', Als
Bedin§un§en iür die Bewilligung sind {estgesetzt, dass die

Leitun§ « in erster Linie Offizieren oder Unteroifizieren
übertra§en fsf », d'ie Ausbildung der Jungschitzen elne

§ründliche ist und den Vorschriften des Schiesspro§ram-
mes entspricht,

Diese Darle§un§en zei§en, mit welcher Sorgfalt und
mit wie §rossem Verständnis die zuständigen Amtsstellen
des Eidgenössischen Militärdepartements dem turneri-
schen rrnd bewalfneten Vorunterricht eine Grundla§e §e-
schalfen haben, auf welcher eine erspriessliche Arbeit ge-

sichert erscheint, Man mag vielleicht bedauern, dass das
'Wehr§esetz sich mit der Freiwilligkeit abgelunden hat;
aber anderseits muss doch anerkarrnt werden, dass die Be-
hörden das Möglichste tun, um sie zu iördern. Sie haben
zwischen Ju§end und §ilehrmacht Beziehun§en §eschaffen,
die dem W'ehrwesen nur nutzbrinsend sein werden, Es

hän{t nun von der Art der Durchiührun§ durch die Turn-
und Schiessvereine ab, dass durch diese Freiwilligkeit mög-
lichst auch dieienigen §ewonnen werden, die eine solche
Vorbildun§ Iür den §Tehrdienst am nöti§sten haben und
nur durch das Obligatorium hätten erreicht werden kön-
nen,

Es ma§ noch eine Arbeit an unserer Jugend erwähnt
werden, die allerdin§s aui rein privatem Boden steht, das

ist die Tätigkeit des schweizerischen Pfadfinderbundes, Im
Jahre lgt7 in Genf aus kleinen Anfän§en entstanden, hat
er sich bis heute ar einer §rossen Or§anisation von rund
20 000 Mitgliedern entwickelt, §(/enn auch die Vorberei-

tun§ tür den rü(/ehrdienst nicht besonders betont wird, so

steht der Bund doch in Beziehungel z1r demselben' Er
will der Ju§end nicht nur verschiedene Fertigkeiten bei-

brin§en, sondern sie auch ethisch beeinilussen und tüch-

ti§e Männer heranziehenn die dern Lande und der Armee

mit Hin§abe und Treue dienen.
In ähnlicher '§(/eise suchcn die verschiedenen Sport-

arten die Jugend zu §ewinnen, Auch sie können bei rich-
ti§em Betrieb und irn Sinne det rnass§ebcnden Sportführer
der Vorbildun§ für den lWchrclicnst, Vorschub leisten, Da-

bei kommt in erster Linic das Skilahrcn in Bctracht,
Jugencl unrl'§/clrrnrachtt \7cr sich vcr{cgcnwärtigt,

wie anclcre Vi;lkcr ncucrclinfs dicsc bcidcn Elemente des

staatlichen tebens rnitcinander in sehr nahe Beziehun§en

bringenn wird einsehen, wie wichtig sie auch für uns sind,
Der §anze Aulbau unseres Wehrwesens bedingt einen
Vorunterricht im besten Sinne des 'Wortes, Dankbar wol-
len wir derer §edenken, die ihr Bestes dalür einselzten,
und derer, die es noch tun. Jeder Einsichti§e aber wird
sich sa§en, dass noch manches erreicht werden muss, Viele
§lauben, dass dies bei der Einstellung der heuti§en Ju§end
besonders schwierig sei, §7er dieJugend zu verstehen sucht,
wird diese Ansicht nicht teilen, Gerade die Tatsache ihres
Drangcs nach selbstäncligkeit und Unabhängigkeit kann
clic bcstc Crurrtllagc ztt ihrcr Bccinllussunf §eben und ver-
leihl ihr clic li'iihifkcil, cinzttscltcn, ttür wärs cs im Grunde

[eht, wcnn wir sic au[ dic l]ctlcul.un{ clcr \Tchrnracht.lür'
Land und Volk hinweisen.
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